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(Stand: 26. September 2017) 

 

ETV-UK MD 

Anlagen A + B 

 

Gliederung 

Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung 

Teil I Allgemeine Tätigkeitsmerkmale für den Verwaltungsdienst Teil II Tätigkeitsmerkmale für bestimmte 

Beschäftigtengruppen 

1. Beschäftigte in Archiven, Bibliotheken, Büchereien und Museen 

2. Ärzte, Apotheker, Tierärzte und Zahnärzte 

2.1 Apotheker 

2.2 Ärzte und Zahnärzte 

2.3 Tierärzte 

3. entfällt 

4. Berechner von Dienst- und Versorgungsbezügen sowie von Entgelten, Beschäftigte in Landesver-

sorgungsämtern 

5. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst und im Fernmeldebetriebsdienst 

5.1 Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst 

5.2 Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst 

6. Beschäftigte in der Forschung 

7. entfällt 

8. Beschäftigte im Fremdsprachendienst 

8.1 entfällt 

8.2 entfällt 

8.3 Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekretäre) 

9. entfällt 

10. Beschäftigte in Gesundheitsberufen 

10.1 Lehrkräfte in Gesundheitsberufen 

10.2 Audiologie-Assistenten 

10.3 entfällt 

10.4 Diätassistentinnen 

10.5 Ergotherapeuten 

10.6 Logopäden 

10.7 Masseure und medizinische Bademeister 

10.8 Medizinische Fachangestellte, zahnmedizinische Fachangestellte 

10.9 Präparationstechnische Assistenten, Sektionsgehilfen 

10.10 Medizinisch-technische Assistentinnen, medizinisch-technische Gehilfinnen 

10.11 Orthoptistinnen 

10.12 Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte 
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10.13 Pharmazeutisch-technische Assistenten 

10.14 Physiotherapeuten 

10.15 Zahntechniker 

11. Beschäftigte in der Informationstechnik 

12. entfällt 

13. entfällt 

14. Beschäftigte im Kassendienst 

15. Meister, … 

15.1 entfällt 

15.2 Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit Sonderausbildung 

15.3 Maschinenmeister 

15.4 Gärtnermeister, Meister im gärtnerischen oder landwirtschaftlichen Betrieb 

15.5 Meister 

16. Beschäftigte in Registraturen 

17. entfällt 

18. Beschäftigte im Rettungsdienst 

19. entfällt 

20. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 

20.1 entfällt 

20.2 Leiter von Kindertagesstätten 

20.3 entfällt 

20.4 Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/Psychagogen, Be-

währungshelfer, Heilpädagogen 

20.5 entfällt 

20.6 Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen 

21. entfällt 

22. Ingenieure, Beschäftigte in technischen Berufen 

22.1 Ingenieure 

22.2 Techniker 

22.3 Technische Assistenten 

22.4 Laboranten 

22.5 Zeichner 

22.6 entfällt 

22.7 entfällt 

22.8 entfällt 

22.9 entfällt 

22.10 entfällt 
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22.11 Fotografen 

22.12 Fotolaboranten 

23. entfällt 

24. entfällt 

25. Wirtschaftspersonal 

25.1 Beschäftigte im Küchenwirtschaftsdienst 

25.2 Beschäftigte im Wäschereidienst 

25.3 Leiter der Hauswirtschaft und Beschäftigte im Wirtschaftsdienst 

25.4 entfällt 

 

Teil III Beschäftigte mit körperlich / handwerklich geprägten Tätigkeiten 

Vorbemerkungen zu Teil III der Entgeltordnung 

1. Allgemeine Tätigkeitsmerkmale 

2. Besondere Tätigkeitsmerkmale für sämtliche Bereiche 

2.1 Facharbeiter 

2.2 Fahrer, Maschinenführer, Tankwarte und Wagenpfleger 

2.3 Hausmeister, Sportplatzmeister, Pförtner, Reinigungs- und Wachpersonal 

2.4 Beschäftigte in der Entsorgung 

2.5 Kesselwärter (Heizer), Maschinisten, Turbinenmaschinisten und Schichtführer an Hochdruckkes-

selanlagen 

2.6 entfällt 

2.7 Tierwärter 

3. Besondere Tätigkeitsmerkmale für einzelne Bereiche 

3.1 entfällt 

3.2 Beschäftigte im Gartenbau 

3.3 Beschäftigte im Gesundheitswesen 

3.4 entfällt 

3.5 Beschäftigte in Lehr-, Forschungs- und Materialprüfungseinrichtungen 

3.6 entfällt 

3.7 entfällt 

3.8 entfällt 

3.9 entfällt 

3.10 entfällt 

3.11 entfällt 

3.12 entfällt 

3.13 entfällt 

3.14 entfällt 
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3.15 entfällt 

3.16 entfällt 

 

Anhang zu Teil III der Entgeltordnung  

Richtlinien für verwaltungseigene Prüfungen  

 

Teil IV Beschäftigte im Pflegedienst  

Vorbemerkungen zu Teil IV der Entgeltordnung 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen sowie Pflege-

helferinnen 

1.1 Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

1.2 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen als Stations- oder Gruppenleiterinnen 

1.3 Lehrkräfte für Gesundheits- und Krankenpflege 

1.4 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die dem Operations- oder Anästhesiedienst, Dialyseeinhei-

ten, Einheiten für Intensivmedizin, Intermediate Care Stationen (IMC) und Zentrale Notaufnahme 

(ZNA), Milchküchen oder Frauenmilchsammelstellen vorstehen 

1.5 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, denen Beschäftigte unterstellt sind 

1.6 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen und Pflege-

helferinnen 

1.7 entfällt 

1.8 entfällt 

1.9 Beschäftigte in der Sterilisation 

2. Hebammen 

2.1 Leitende Hebammen 

2.2 Lehrkräfte für Hebammen 

2.3 Hebammen 

3. Altenpflegerinnen und Altenpflegehelferinnen 

3.1 Leitende Altenpflegerinnen 

3.2 Lehrkräfte für Altenpflege 

3.3 Altenpflegerinnen als Stationspflegerinnen 

3.4 Altenpflegerinnen und Altenpflegehelferinnen 

3.5 entfällt  
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Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung 

1. (1) Für das Verhältnis der Teile I und II zueinander gelten die Regelungen der Absätze 2 bis 4. 

 

(2) 
1
Für Beschäftigte, deren Tätigkeit in besonderen Tätigkeitsmerkmalen des Teils II aufgeführt ist, 

gelten nur die Tätigkeitsmerkmale dieses Teils. 
2
Die Tätigkeitsmerkmale des Teils I gelten für diese 

Beschäftigten weder in der Entgeltgruppe, in der ihre Tätigkeit in Teil II aufgeführt ist, noch in einer 
höheren Entgeltgruppe. 

3
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für sonstige Beschäftigte der Entgeltgruppen 

13 bis 15 des Teils I, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten im Sinne des  Teils  I ausüben, es  sei  denn, dass ihre  Tätigkeit  in  besonderen Tätig-
keitsmerkmalen des Teils II aufgeführt ist. 

4
Abweichend von Satz 1 gelten die Tätigkeitsmerkmale der 

Entgeltgruppen 14 und 15 des Teils I auch für Ärzte, Apotheker und Zahnärzte, die außerhalb von 
Krankenhäusern oder Einrichtungen, in denen die betreuten Personen in ärztlicher Behandlung ste-
hen, beschäftigt werden, sowie ferner für Tierärzte. 

(3) 
1
Für Beschäftigte, deren Tätigkeit nicht in Teil II aufgeführt ist, gelten die Tätigkeitsmerkmale des 

Teils I, sofern in Satz 2 nicht etwas anderes geregelt ist. 
2
Die Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 

2 bis 12 des Teils I gelten nur, sofern die auszuübende Tätigkeit einen unmittelbaren Bezug zu den 
eigentlichen Aufgaben der betreffenden Verwaltungsdienststellen, -behörden oder -institutionen hat. 

 

(4) 
1

Ist in einem Tätigkeitsmerkmal des Teils I oder II eine Vorbildung oder Ausbildung als Anforde-
rung bestimmt, ohne dass sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, davon erfasst werden, sind Beschäftigte, die die 
geforderte Vorbildung oder Ausbildung nicht besitzen, bei Erfüllung der sonstigen Anforderungen des 
Tätigkeitsmerkmals in der nächst niedrigeren Entgeltgruppe eingruppiert. 

2
Dies gilt entsprechend für 

Tätigkeitsmerkmale,  die  bei  Erfüllung  qualifizierter  Anforderungen  eine  höhere Eingruppierung 
vorsehen. 

3
Gegenüber den Entgeltgruppen 14 und 13 Ü gilt hierbei die Entgeltgruppe 13 als nächst 

niedrigere Entgeltgruppe. 
4
Für Tätigkeitsmerkmale in der Entgeltgruppe 9 ohne Zusatz gilt die Ent-

geltgruppe 9 mit dem Zusatz „Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, 
keine Stufen 5 und 6“ als nächst niedrigere Entgeltgruppe. 

2. Für Beschäftigte mit körperlich / handwerklich geprägten Tätigkeiten gelten nur die Tätigkeitsmerkma-
le des Teils III. 

Protokollerklärung: 

In Teil III sind nur die Beschäftigten eingruppiert, die bei Fortgeltung des alten Rechts im Lohngruppenverzeichnis 
des MTArb / MTArb-O eingereiht gewesen wären. 

3. Für Beschäftigte im Pflegedienst gelten nur die Tätigkeitsmerkmale des Teils IV. 

4. Die Entgeltordnung gilt nicht für Beschäftigte, die als Lehrkräfte – auch wenn sie nicht unter § 44 TV-
L fallen – beschäftigt sind, soweit nicht ein besonderes Tätigkeitsmerkmal vereinbart ist. 

5. Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe 1 des Teils I gilt unabhängig von den Nummern 1 und 3 
für Tätigkeiten der Teile II und IV. 

6. 
1
Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten Beschäftigten abhängig ist, rechnen hierzu 

auch Angehörige der vergleichbaren Besoldungsgruppen. 
2
Bei der Zahl der unterstellten bzw. beauf-

sichtigten oder der in dem betreffenden Bereich beschäftigten Personen zählen Teilzeitbeschäftigte 
entsprechend dem Verhältnis der mit ihnen im Arbeitsvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur regelmäßi-
gen Arbeits- zeit eines Vollzeitbeschäftigten. 

3
Für die Eingruppierung ist es unschädlich, wenn im Or-

ganisations- und Stellenplan zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind. 

7. Ständige Vertreter sind nicht die Vertreter in Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsfällen. 

8. (1) 
1

Aufgrund des Artikels 37 des Einigungsvertrages und der Vorschriften hierzu als gleichwertig 
festgestellte Abschlüsse, Prüfungen und Befähigungsnachweise stehen ab dem Zeitpunkt ihres Er-
werbs den in den  Tätigkeitsmerkmalen geforderten  entsprechenden  Anforderungen gleich. 

2
Ist  die 

Gleichwertigkeit erst nach Erfüllung zusätzlicher Erfordernisse festgestellt worden, gilt die Gleichstel-
lung ab der Feststellung. 

(2) Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet erworbenen Facharbeiterzeugnis, das nach Artikel 37 
des Einigungsvertrages und der Vorschriften hierzu dem Prüfungszeugnis in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren bzw. einer kürzeren 
Ausbildungsdauer gleichgestellt ist, werden bei entsprechender Tätigkeit wie Beschäftigte mit 
erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem solchen Ausbildungsberuf eingruppiert. 

9. Entgeltgruppenzulagen gelten, soweit tarifvertraglich nichts anderes vereinbart ist, bei der Bemes-
sung des Sterbegeldes als Bestandteil des Tabellenentgelts. 
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Teil I 

Allgemeine Tätigkeitsmerkmale  

für den Verwaltungsdienst 

 

Entgeltgruppe 15 

1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der Ent-
geltgruppe 14 Fallgruppe 1 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, 

denen mindestens fünf Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

Entgeltgruppe 14 

1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 13 her-
aushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus 
der Entgeltgruppe 13 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

3. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt, dass sie mindestens zu einem 
Drittel hochwertige Leistungen bei besonders schwierigen Aufgaben erfordert. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

4. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, 

denen mindestens drei Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 13 

Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
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Entgeltgruppe 12 

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst, 

deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der Ent-
geltgruppe 11 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 
 

Entgeltgruppe 11 

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst, 

deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9 Fall-
gruppe 1 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

Entgeltgruppe 10 

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst, 

deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus 
der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 2 heraushebt, dass sie besonders 
verantwortungsvoll ist. 
 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

2. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst, 

deren Tätigkeit gründliche, umfassende Fachkenntnisse und selbständige Leistungen erfordert.  
 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3, 4 und 5) 
 

3. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst, 

deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse und selbständige Leistungen erfordert. 
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3, 5 und  6) 

 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst, 

deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse und mindestens zu einem Drittel selbständige 
Leistungen erfordert. 
 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3, 5 und 6) 
 

Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst,  
 
deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse erfordert. 
 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 6) 
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Entgeltgruppe 5 

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst, deren Tätigkeit 

gründliche Fachkenntnisse erfordert. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 7) 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst mit schwierigen Tä-
tigkeiten. 

 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 8) 

2. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 heraushebt, dass sie mindestens zu einem Vier-
tel gründliche Fachkenntnisse erfordert. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 7) 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die 
über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 
 
Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst mit einfachen Tätig-

keiten. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 9) 

Entgeltgruppe 1 

Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 10) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1  (1) Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitäten, Technische Hochschulen sowie andere Hoch- schulen, die 
nach Landesrecht als wissenschaftliche Hochschulen anerkannt sind. 

1
Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn das Studium mit einer ersten Staats-

prüfung oder mit einer Diplomprüfung oder mit einer Masterprüfung beendet worden ist. 
2
Diesen Prüfungen steht 

eine Promotion oder die Akademische Abschlussprüfung (Magisterprüfung) einer Philosophischen Fakultät nur in 
den Fällen gleich, in denen die Ablegung einer ersten Staatsprüfung oder einer Diplomprüfung oder einer Master-
prüfung nach den einschlägigen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 

3
Eine abgeschlossene wissen-

schaftliche Hochschulbildung liegt auch vor, wenn der Master an einer Fachhochschule erlangt wurde und den 
Zugang zur Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene eröffnet; dies setzt 
voraus, dass der Masterstudiengang das Akkreditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, solange dies nach 
dem jeweils geltenden Landesbeamtenrecht für den Zugang zur Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur 
entsprechenden Qualifikationsebene gefordert ist. 

(2) 
1

Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung setzt voraus, dass die Abschlussprüfung in einem 
Studiengang abgelegt wird, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschul-
reife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsbe-
rechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine Mindeststudienzeit von mehr als 
sechs Semestern - ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. - vorgeschrieben ist. 

2
Ein Bachelorstu-

diengang erfüllt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für den Abschluss vorge-
schrieben sind. 

(3) Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbil-
dung, wenn er von der zuständigen Landesbehörde dem deutschen Hochschulabschluss gleich- gestellt ist. 
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Nr. 2  (1) Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar die Entgelt-

gruppe 13 der Besoldungsgruppe A 13. 

(2) Bei der Zahl der Unterstellten zählen nicht mit: 

a) Beschäftigte, die nach Teil II Abschnitt 9 (Gartenbau, Landwirtschaft und Weinbau) eingruppiert sind, 

b) Beschäftigte, die nach Teil II Abschnitt 22 (Ingenieure, technische Berufe) eingruppiert sind, 

c) Beamte der Besoldungsgruppe A 13, soweit sie der Laufbahn des gehobenen Dienstes bzw. der ent-
sprechenden Qualifikationsebene angehören. 

Nr. 3   Buchhaltereidienst im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals bezieht sich nur auf Tätigkeiten von Beschäftigten, die mit 
kaufmännischer Buchführung beschäftigt sind. 

Nr. 4   Gründliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in den Entgeltgruppen 6 und 8 sowie in Entgelt-
gruppe 9 Fallgruppe 3 geforderten gründlichen und vielseitigen Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der 
Breite nach. 

Nr. 5 Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen entsprechendes selbständiges Erar-
beiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann die-
se Anforderung nicht erfüllen. 

Nr. 6 
1
Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das gesamte Gebiet der Verwaltung/des 

Betriebes, in der/dem der Beschäftigte tätig ist, zu beziehen. 
2
Der Aufgabenkreis des Beschäftigten muss aber so 

gestaltet sein, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger Fachkenntnisse ordnungsgemäß be-
arbeitet werden kann. 

Nr. 7 Erforderlich sind nähere Kenntnisse von Gesetzen, Verwaltungsvorschriften und Tarifbestimmungen usw. des 
Aufgabenkreises. 

Nr. 8  Schwierige Tätigkeiten sind solche, die mehr als eine eingehende Einarbeitung bzw. mehr als eine fachliche 
Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 erfordern, z. B. durch einen höheren Aufwand an gedanklicher Arbeit. 

 
Nr. 9   

1
Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfordern, 

die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. 
2
Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 

Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind. 

Nr. 10 
1

Einfachste Tätigkeiten üben z. B. aus 

- Essens- und Getränkeausgeber, 

- Garderobenpersonal, 

- Beschäftigte, die spülen, Gemüse putzen oder sonstige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich aus- üben, 

- Reiniger in Außenbereichen wie Höfen, Wegen, Grünanlagen, Parks, 

- Wärter von Bedürfnisanstalten, 

- Servierer, 

- Hausarbeiter und 

- Hausgehilfen. 

2

Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geregelt werden. 
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Teil II 

Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Beschäftigtengruppen 

1. Beschäftigte in Archiven, Bibliotheken, Büchereien und Museen  
 
Entgeltgruppe 10 

Beschäftigte mit abgeschlossener Fachausbildung für den bibliothekarischen Dienst an öffentlichen 
Büchereien (Diplombibliothekare), 

a) als Leiter von öffentlichen Büchereien mit einem Buchbestand von mindestens 25.000 Bän-
den und durchschnittlich 100.000 Entleihungen im Jahr, 

b) die für öffentliche Büchereien mit einem Buchbestand von mindestens 70.000 Bänden als 
Berater auf schwierigen Sachgebieten, deren Tätigkeit besonders hervorragende Fach-
kenntnisse voraussetzt, beschäftigt werden, 

c) als Abteilungsleiter von Musikbüchereiabteilungen in öffentlichen Büchereien mit einem Be-
stand von mindestens 16.000 Bänden oder Tonträgern. 

Entgeltgruppe 9 

1. Beschäftigte mit abgeschlossener Fachausbildung für den gehobenen Dienst an wissenschaftlichen 
Bibliotheken (Diplombibliothekare) oder für den bibliothekarischen Dienst an öffentlichen Büche-
reien (Diplombibliothekare) oder mit einem vergleichbaren (Fach-)Hochschulabschluss mit entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, an wissenschaftlichen Bibliotheken, öffentlichen 
Büchereien, Behördenbüchereien oder bei staatlichen Büchereistellen. 

2. Beschäftigte mit abgeschlossener Fachausbildung für den gehobenen Archivdienst in der Tätigkeit 
von Archivinspektoren sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, ferner entsprechende Beschäftigte in Museen und 
anderen wissenschaftlichen Anstalten. 

Entgeltgruppe 6 

1. Beschäftigte in Büchereien 

in Tätigkeiten, die gründliche und vielseitige Fachkenntnisse im Bibliotheksdienst und in nicht uner-
heblichem Umfange selbständige Leistungen erfordern. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

2. Beschäftigte in Archiven 

in Tätigkeiten, die gründliche und vielseitige Fachkenntnisse im Archivdienst und in nicht unerhebli-
chem Umfange selbständige Leistungen erfordern. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

Entgeltgruppe 5 

1. Beschäftigte in Büchereien 

mit gründlichen Fachkenntnissen im Bibliotheksdienst. 

2. Beschäftigte in Archiven, Museen und anderen wissenschaftlichen Anstalten mit gründlichen Fach-
kenntnissen. 

 
Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte in Büchereien, Archiven, Museen und anderen wissenschaftlichen Anstalten mit schwieri-
gen Tätigkeiten. 

 
Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte in Büchereien, Archiven, Museen und anderen wissenschaftlichen Anstalten 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte in Büchereien, Archiven, Museen und anderen wissenschaftlichen Anstalten 

mit einfachen Tätigkeiten.  

 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 
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Protokollerklärungen: 

Nr. 1  
1
Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das gesamte Gebiet der Verwaltung/des 

Betriebes, in der/dem der Beschäftigte tätig ist, zu beziehen. 
2
Der Aufgabenkreis des Beschäftigten muss aber so 

gestaltet sein, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger Fachkenntnisse ordnungsgemäß 
bearbeitet werden kann. 

 
Nr. 2  Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen entsprechendes selbständiges Er-

arbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann 
diese Anforderung nicht erfüllen. 

 
Nr. 3  Der Umfang der Tätigkeit ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

 
Nr. 4  

1
Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfor-

dern, die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. 
2
Die Einarbeitung dient dem Erwerb 

derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind. 

 

2. Ärzte, Apotheker, Tierärzte und Zahnärzte 

 
2.1 Apotheker  

 

Entgeltgruppe 15 

Apotheker als Leiter von Apotheken, 

denen mindestens vier Apotheker durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  

(Hierzu Protokollerklärung) 

 
Entgeltgruppe 14 

Apotheker.  

Protokollerklärung: 
1

Bei der Zahl der unterstellten Apotheker zählen nur diejenigen unterstellten Apotheker mit, die in einem Arbeits- 
oder Beamtenverhältnis zu demselben Arbeitgeber oder Dienstherrn stehen oder im Krankenhaus von einem sons-
tigen öffentlichen Arbeitgeber oder Dienstherrn zur Krankenversorgung eingesetzt werden. 

2
Gegen Stundenentgelt 

tätige Apotheker, die im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 18 Stunden wöchentlich zur Arbeitsleistung herangezo-
gen werden, zählen nicht mit. 

 

2.2 Ärzte und Zahnärzte  

 

Entgeltgruppe 15 

1. Ärzte in Krankenhäusern, 

die als ständige Vertreter des leitenden Arztes durch ausdrückliche Anordnung bestellt sind, wenn 
dem leitenden Arzt mindestens sechs Ärzte ständig unterstellt sind. 

 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

2. Ärzte in Krankenhäusern, 

die aufgrund ausdrücklicher Anordnung einem der Gebiete Anästhesie, Blutzentrale, Pathologie, 
Röntgenologie oder Zentrallaboratorium vorstehen und auf diesem Gebiet tätig sind, 

nach vierjähriger Tätigkeit in Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1. 

3. Ärzte in Krankenhäusern, 

die aufgrund ausdrücklicher Anordnung einen selbständigen Funktionsbereich innerhalb einer Fach-
abteilung oder innerhalb eines Fachbereichs leiten und in diesem Funktionsbereich tätig sind, 

nach vierjähriger Tätigkeit in Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 2.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

4. Ärzte als Leiter von Blutzentralen außerhalb von Krankenhäusern. 

5. Ärzte, 

denen mindestens fünf Ärzte oder Zahnärzte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 
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6. Zahnärzte in Krankenhäusern, 

die als ständige Vertreter des leitenden Zahnarztes durch ausdrückliche Anordnung bestellt sind, 
wenn dem leitenden Zahnarzt mindestens sechs Zahnärzte ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

7. Zahnärzte, 

denen mindestens fünf Zahnärzte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

8. Fachärzte mit entsprechender Tätigkeit. 

9. Fachzahnärzte mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 14 

1. Ärzte in Krankenhäusern, 

die aufgrund ausdrücklicher Anordnung einem der Gebiete Anästhesie, Blutzentrale, Pathologie, 
Röntgenologie oder Zentrallaboratorium vorstehen und in nicht unerheblichem Umfange auf diesem 
Gebiet tätig sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

2. Ärzte in Krankenhäusern, 

die aufgrund ausdrücklicher Anordnung einen selbständigen Funktionsbereich innerhalb einer Fach-
abteilung oder innerhalb eines Fachbereiches leiten und in nicht unerheblichem Umfange in diesem 
Funktionsbereich tätig sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4) 

3. Ärzte. 

4. Zahnärzte.  

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1  
1
Ständiger Vertreter im Sinne des Tätigkeitsmerkmals ist nur der Arzt/Zahnarzt, der den leitenden Arzt/Zahnarzt in 

der Gesamtheit seiner Dienstaufgaben vertritt. 
2
Das Tätigkeitsmerkmal kann daher innerhalb einer Abteilung (Kli-

nik) nur von einem Arzt/Zahnarzt erfüllt werden. 
 

Nr. 2  
1

Bei der Zahl der unterstellten Ärzte und Zahnärzte zählen nur diejenigen unterstellten Ärzte  und  Zahnärzte mit, 
die in einem Arbeits- oder Beamtenverhältnis zu demselben Arbeitgeber oder Dienstherrn stehen oder im  Kran-
kenhaus von  einem sonstigen öffentlichen  Arbeitgeber oder Dienstherrn  zur Krankenversorgung eingesetzt 
werden. 

2
Gegen Stundenentgelt tätige Ärzte und Zahnärzte, die im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 18 Stunden 

wöchentlich zur Arbeitsleistung herangezogen werden, zählen nicht mit. 
 

Nr. 3 Funktionsbereiche sind wissenschaftlich anerkannte Spezialgebiete innerhalb eines ärztlichen Fachgebietes, z. B. 
Nephrologie, Handchirurgie, Neuroradiologie, Elektroenzephalografie, Herzkatheterisierung. 

 
Nr. 4 Der Umfang der Tätigkeit ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit aus-

macht. 

 

2.3 Tierärzte  

 

Entgeltgruppe 15 

1. Tierärzte, 

denen mindestens fünf Tierärzte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

2. Fachtierärzte mit entsprechender Tätigkeit. 
 

Entgeltgruppe 14 

Tierärzte.  

Protokollerklärung: 
1

Bei der Zahl der unterstellten Tierärzte zählen nur diejenigen unterstellten Tierärzte mit, die in einem 

Arbeits- oder Beamtenverhältnis zu demselben Arbeitgeber oder Dienstherrn stehen oder im Krankenhaus von ei-
nem sonstigen öffentlichen Arbeitgeber oder Dienstherrn zur Krankenversorgung eingesetzt werden. 

2
Gegen Stun-

denentgelt tätige Tierärzte, die im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 18 Stunden wöchentlich zur Arbeitsleistung 
herangezogen werden und gegen Stückvergütung tätige Tierärzte zählen nicht mit. 

 
3. entfällt  
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4. Berechner von Dienst- und Versorgungsbezügen sowie von Entgelten, Beschäftigte in Landes-

versorgungsämtern 

 
Entgeltgruppe 10 

1. Sachbearbeiter in der Rechtsabteilung eines Landesversorgungsamtes, die Vorverfahren sowie 
Streitverfahren erster oder zweiter Instanz bearbeiten. 

2. Sachbearbeiter in der Abteilung Versorgung eines Landesversorgungsamtes mit schwierigen Aufga-
ben (schwierige Aufgaben sind z. B. Bearbeiten von Grundsatzfragen, von Berichtigungs- oder 
Rückforderungsfällen nach §§ 40 ff. VfG). 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Beschäftigte, denen mindestens drei Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 6 durch ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt sind. 

2. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1  heraushebt, 

dass sie aufgrund der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse Entgelte einschließlich der Kranken-
bezüge und Urlaubsentgelte selbständig errechnen und die damit zusammenhängenden Arbeiten 
(z. B. Feststellen der Versicherungspflicht in der Sozialversicherung und der Zusatzversicherung, 
Bearbeiten von Abtretungen und Pfändungen) selbständig ausführen sowie den damit zusammen-
hängenden Schriftwechsel selbständig führen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

3. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt, 

dass sie aufgrund der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse die für die Errechnung und Zahlbar-
machung der Entgelte einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren not-
wendigen Merkmale und die sonstigen Anspruchsvoraussetzungen feststellen, die erforderlichen Ar-
beiten  (z. B. Feststellen der Versicherungspflicht in der Sozialversicherung und der Zusatzversiche-
rung, Bearbeiten von Abtretungen und Pfändungen) und Kontrollen zur maschinellen Berechnung 
verantwortlich vornehmen sowie den damit zusammenhängenden Schriftwechsel selbständig führen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt, 

dass sie aufgrund der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse die für die Errechnung und Zahlbar-
machung der Dienst- oder Versorgungsbezüge im DV-Verfahren notwendigen Merkmale und die 
sonstigen Anspruchsvoraussetzungen feststellen, die erforderlichen Arbeiten (z. B. Bearbeiten  von 
Abtretungen und Pfändungen) und Kontrollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich vor-
nehmen sowie den damit zusammenhängenden Schriftwechsel selbständig führen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt, 

dass sie aufgrund der angegebenen Merkmale Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte ein-
schließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte selbständig errechnen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

2. Beschäftigte, die aufgrund der angegebenen Merkmale die für die Errechnung und Zahlbarmachung 
der Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsent-
gelte im DV-Verfahren erforderlichen Arbeiten und Kontrollen zur maschinellen Berechnung ver-
antwortlich vornehmen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 5 

Berechner von Dienst- oder Versorgungsbezügen, von Entgelten einschließlich der Krankenbezüge 
oder Urlaubsentgelte, 

deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 
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Protokollerklärungen: 

Nr. 1  Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn der Beschäftigte die Beschäftigungszeit sowie das Tabellen-
entgelt nach §§ 15 und 16 bei der Einstellung nicht festzusetzen und Abtretungen und Pfändungen nicht zu 
bearbeiten hat. 

Nr. 2   Zu den Dienst- und Versorgungsbezügen bzw. den Entgelten im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals  gehören ge-
gebenenfalls auch sonstige Leistungen, z. B. Kindergeld, Beitragszuschuss nach § 257 SGB V und vermö-
genswirksame Leistungen. 

Nr. 3  Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn der Beschäftigte das Besoldungsdienstalter erstmals, die ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge erstmals, die ruhegehaltfähige Dienstzeit bei der Einstellung nicht fest- zusetzen, kei-
ne Widerspruchsbescheide zu erteilen und Abtretungen und Pfändungen nicht zu bearbeiten hat. 

 

5. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst und im Fernmeldebetriebsdienst 

 
5.1 Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst  

 

Entgeltgruppe 9 

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als Fernmelderevisoren, 

denen mindestens sechs Fernmelderevisoren durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als Fernmelderevisoren mit besonders schwierigen Tä-
tigkeiten. 

 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

2. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als Fernmelderevisoren, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 heraushebt, dass an elektronischen Geräten 
selbständig Funktionsprüfungen durchzuführen und Fehler zu beseitigen sind, wenn dabei schwierige 
Messungen vorzunehmen sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

3. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als Fernmelderevisoren, 

denen mindestens ein Fernmelderevisor durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt ist.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 
Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst nach sechsjähriger Tätigkeit als Fernmelderevisoren in 
Entgeltgruppe 6, 

denen das Überprüfen und Überwachen des technischen Zustandes der Fernmeldeanlagen gemäß 
den VDE-Vorschriften übertragen ist. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als Fernmelderevisoren mit schwierigen Tätigkeiten. 

 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als Fernmelderevisoren, soweit nicht anderweitig ein-
gruppiert. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

2. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten einschlägigen Ausbildungsberuf, 
die Anlagen oder Einrichtungen der Fernmeldetechnik entweder unterhalten (prüfen, instand halten 
und instand setzen) oder selbständig bedienen, prüfen und instand halten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 
 



15  
Entgeltgruppe 3 

 

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst, 

deren Tätigkeit sich aus der Entgeltgruppe 2 dadurch heraushebt, dass schwierige Tätigkeiten bei 
der Bedienung und Instandhaltung von Anlagen oder Einrichtungen der Fernmeldetechnik auszu-
üben und Störungen nach allgemeinen Anweisungen zu beseitigen sind. 

(keine Stufe 6) 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst, 
 
die Anlagen oder Einrichtungen der Fernmeldetechnik bedienen und einfache Instandhaltungsarbeiten 
ausführen. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Fernmelderevisoren sind Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten ein-
schlägigen Ausbildungsberuf mit Tätigkeiten, die die Fähigkeit voraussetzen, Funktionen und Schaltungsabläufe 
von Fernmeldeanlagen verschiedener Systeme (Bautechniken) an Hand technischer Schaltungsunterlagen (z. B. 
Stromlaufplänen, Montageplänen, Zeitdiagrammen, Datenflussplänen) so zu erkennen, dass sie in der Lage 
sind, solche Fernmeldeanlagen selbständig instand zu halten und instand zu setzen. 

Nr. 2 Beschäftigte ohne erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten einschlägigen Ausbildungsberuf, 
die eine verwaltungseigene Prüfung in einem anerkannten einschlägigen Ausbildungsberuf abgelegt haben oder 
denen im Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung die ATN-Stufe 7 in einem einschlägigen Ausbil-
dungsberuf zuerkannt worden ist, werden bei der Eingruppierung den Beschäftigten mit erfolgreich abgeschlos-
sener Ausbildung in einem anerkannten einschlägigen Ausbildungsberuf gleichgestellt. 

Nr. 3 Elektronische Geräte sind z. B.: Elektronische Schlüsselgeräte, Funkfernschreibübertragungssysteme, Richtfunk-
geräte, Trägerfrequenzgeräte, Diversitygeräte, automatische Morsegeber (Umsetzgeräte). 

 
 

5.2 Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst  
 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte in Fernmeldebetriebsstellen, 

die die Aufsicht über mindestens 18 weitere Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienstführen.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 
Entgeltgruppe 6 

1. Beschäftigte in Fernmeldebetriebsstellen, 

die die Aufsicht über neun weitere Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienstführen.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Fernsprecher, die fremdsprachlichen Fernsprechverkehr abwickeln. 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Fernsprecher an Auskunftsplätzen.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 

2. Fernsprecher, die in nicht unerheblichem Umfang fremdsprachlichen Fernsprechverkehr abwickeln.  
 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4) 

 

3. Beschäftigte in Fernmeldebetriebsstellen, 

die die Aufsicht über fünf weitere Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienstführen.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 
Entgeltgruppe 4 

Fernsprecher, soweit nicht anderweitig   eingruppiert. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 
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Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst mit einfachen Tätigkeiten. 

 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 
 
 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Soweit die Eingruppierung von der Zahl der ständig zu beaufsichtigenden Personen abhängt, gilt Nr. 6 der Vor-
bemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung entsprechend. 

Nr. 2 Auskunftsplätze sind Arbeitsplätze, die von der Verwaltung durch ausdrückliche Anordnung eingerichtet worden 
sind 

a) zur Vermittlung von Gesprächen, die von der annehmenden Vermittlungskraft nicht routinemäßig ver-
mittelt werden können oder 

b) zur Erteilung von Auskünften. 

Nr. 3 (1) 
1

Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung zum Schichtführer bestellt sind, erhalten für die Dauer 
dieser Tätigkeit eine monatliche Funktionszulage 

 

in Entgeltgruppe 
gemäß Anlage B Ab-

schnitt II 

5 Nr. 1 

4 Nr. 2. 

2
Die Funktionszulage gilt bei der Bemessung des Sterbegeldes als Bestandteil des Tabellenentgelts und wird nur 

neben dem Entgelt nach Entgeltgruppe 5 bzw. Entgeltgruppe 4 gezahlt. 
3
Sie ist nur für Zeiträume zu zahlen, für 

die ein Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung (§ 21 MTV-UK MD) besteht. 

(2) Die Bestellung zum Schichtführer setzt voraus, dass neben dem Beschäftigten mindestens ein weiterer Be-
schäftigter im Fernmeldebetriebsdienst in dieser Schicht tätig ist und der Schichtführer für den ordnungsge-
mäßen Ablauf seiner Schicht verantwortlich ist. 

Nr. 4 Der Umfang der fremdsprachlichen Vermittlungstätigkeit ist nicht mehr unerheblich, wenn er  etwa  ein Viertel der 
gesamten Tätigkeit ausmacht. 

Nr. 5 
1
Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfordern, 

die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. 
2
Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 

Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind. 

 

6. Beschäftigte in der Forschung 

 
Entgeltgruppe 15 

Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit 
in der Forschung, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie bei 
schwierigen Forschungsaufgaben hochwertige Leistungen erfordert. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

Entgeltgruppe 14 

1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit 
in der Forschung, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt, dass schwierige Forschungsauf-
gaben zur selbständigen und verantwortlichen Bearbeitung übertragensind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und  2) 

2. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit 
in der Forschung, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt, dass mindestens zu einem 
Drittel schwierige Forschungsaufgaben zur selbständigen und verantwortlichen Bearbeitung übertra-
gen sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und  2) 
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Entgeltgruppe 13 

Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit 
in der Forschung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und  2)  

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 (1) Wissenschaftliche  Hochschulen sind  Universitäten,  Technische  Hochschulen  sowie andere Hoch- schulen, 
die nach Landesrecht als wissenschaftliche Hochschulen anerkannt sind. 

(2) 1
Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn das Studium mit einer ersten 

Staatsprüfung oder mit einer Diplomprüfung oder mit einer Masterprüfung beendet worden ist. 
2
Diesen Prüfungen 

steht eine Promotion oder die Akademische Abschlussprüfung (Magisterprüfung) einer Philosophischen Fakultät 
nur in den Fällen gleich, in denen die Ablegung einer ersten Staatsprüfung oder einer Diplomprüfung oder einer 
Masterprüfung nach den einschlägigen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 

3
Eine abgeschlossene wis-

senschaftliche Hochschulbildung liegt auch vor, wenn der Master an einer Fachhochschule erlangt wurde und 
den Zugang zur Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene eröffnet; dies 
setzt voraus, dass der Masterstudiengang das Akkreditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, solange dies 
nach dem jeweils geltenden Landesbeamtenrecht für den Zugang zur Laufbahn des höheren Dienstes bzw. 
zur entsprechenden Qualifikationsebene gefordert ist. 
 

(3) 
1

Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung setzt voraus, dass die Abschlussprüfung in einem 
Studiengang abgelegt wird, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschul-
reife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsbe-
rechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine Mindeststudienzeit von mehr als 
sechs Semestern - ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o.Ä. - vorgeschrieben ist. 

2
Ein Bachelorstu-

diengang erfüllt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für den Abschluss vorge-
schrieben sind. 

(4) Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbil-
dung, wenn er von der zuständigen Landesbehörde dem deutschen Hochschulabschluss gleich- gestellt ist. 

Nr. 2  
1

Eine Tätigkeit in der Forschung ist die Wahrnehmung von Forschungsaufgaben. 
2

Forschungsaufgaben sind Auf-
gaben, die dazu bestimmt sind, den wissenschaftlichen Kenntnisstand zu erweitern, neue wissenschaftliche 
Methoden zu entwickeln oder wissenschaftliche Kenntnisse und wissenschaftliche Methoden auf bisher nicht 
beurteilbare Sachverhalte anzuwenden. 

3
Die Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte mit Forschungsaufgaben gelten 

auch für Ärzte, Apotheker, Tierärzte und Zahnärzte mit Forschungsaufgaben. 

 

7. entfällt 
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8. Beschäftigte im Fremdsprachendienst 

 

8.1 entfällt 

 

8.2 entfällt 

 
8.3 Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekretäre)  

 
Vorbemerkungen 

1. 
1

Beschäftigte, die mit mindestens einem Drittel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit im Sinne 
des § 6 Schreibmaschinen mit nichtlateinischen Schriftzeichen bedienen und hierbei vollwertige Leis-
tungen erbringen, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Funktionszulage 

 

in Entgeltgruppe Fallgruppe 
gemäß Anlage B Ab-

schnitt II 

 1 Nr. 3 
9 

 2 Nr. 4 

7 und 8  Nr. 5 

6  Nr. 6 

2
Diese gilt bei der Bemessung des Sterbegeldes als Bestandteil des Tabellenentgelts. 

3
Sie ist nur 

für Zeiträume zu zahlen, für die ein Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung (§ 21 MTV-UK 

MD) besteht. 
4
§ 15 Absatz 6 MTV-UK MD findet keine Anwendung. 

2. Unter diesen Abschnitt fallen auch Beschäftigte, die nicht mindestens zur Hälfte in einer fremden 
Sprache oder in mehreren fremden Sprachen nach Diktat schreiben oder einfache Übersetzungen 
anfertigen, wenn sie den Nachweis erbringen, dass sie geläufig in einer fremden Sprache oder in 
mehreren fremden Sprachen nach Diktat schreiben können und wenn sie handschriftliche Vorlagen in 
einer fremden Sprache oder in mehreren fremden Sprachen abschreiben. 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Beschäftigte, die in mehr als zwei fremden Sprachen geläufig nach Diktat schreiben oder einfache 
Übersetzungen aus diesen oder in diese Sprachen anfertigen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

2. Beschäftigte, die in zwei fremden Sprachen geläufig nach Diktat schreiben oder einfache Überset-
zungen aus diesen oder in diese Sprache anfertigen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und  3) 

 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte, die mit Rücksicht auf die beabsichtigte Beschäftigung als Fremdsprachenassistent 
(Fremdsprachensekretär) bei der Einstellung den Nachweis erbringen, dass sie geläufig in zwei 
fremden Sprachen nach Diktat schreiben oder einfache Übersetzungen aus diesen oder in diese 
Sprachen anfertigen können. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und  2) 

 

Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte, die in einer fremden Sprache geläufig nach Diktat schreiben oder einfache  Überset-
zungen aus dieser oder in diese Sprache anfertigen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und  3) 

 

Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte, die mit Rücksicht auf die beabsichtigte Beschäftigung als Fremdsprachenassistent 
(Fremdsprachensekretär) bei der Einstellung den Nachweis erbringen, dass sie geläufig in einer 
fremden Sprache nach Diktat schreiben oder einfache Übersetzungen aus dieser oder in diese Spra-
che anfertigen können. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und  2)  
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Protokollerklärungen: 

Nr. 1  
1

Einfache Übersetzungen sind Übersetzungen von Texten, deren Verständnis in der Ausgangssprache weder 
inhaltlich noch sprachlich Schwierigkeiten bietet, sowie von Texten, deren adäquate Wiedergabe in der Zielspra-
che keine besonderen Anforderungen an das Formulierungsvermögen stellt. 

2
Die Übertragung einfacher Texte 

schließt auch die Erledigung der fremdsprachigen Routinekorrespondenz ein. 
 

Nr. 2  Der Anspruch auf Eingruppierung nach der Entgeltgruppe 6 bzw. 8 erlischt, wenn nicht spätestens nach Ablauf 
von drei Jahren nach der Einstellung die endgültige Beschäftigung als Fremdsprachenassistent (Fremdsprachen-
sekretär) erfolgt und während dieser Frist nicht durch alljährlich von der beschäftigten Behörde anzuordnende 
Überprüfungen die erforderlichen fremdsprachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten nachgewiesen werden. 

 

Nr. 3  
1

Werden dem Beschäftigten aus zwingenden dienstlichen Gründen bei einer Auslandsvertretung Tätigkeiten einer 
niedrigeren Entgeltgruppe dieses Unterabschnitts übertragen, bleibt die Eingruppierung für die Dauer von höchs-
tens vier Jahren unberührt, wenn der Beschäftigte unmittelbar vorher mindestens vier Jahre ununterbrochen auf-
grund dieser Fallgruppe eingruppiert war. 

2
Satz 1 kann in begründeten Ausnahmefällen entsprechend angewen-

det werden, wenn der Anteil der unter diesen Unterabschnitt fallenden Tätigkeiten bei einer Auslandsvertretung 
50 v. H. der gesamten auszuübenden Tätigkeit nicht erreicht. 

 
9. entfällt 

 

10. Beschäftigte in Gesundheitsberufen Vorbemerkung 

 
Die Bezeichnungen    umfassen auch 
___________________________________________________________________ 
Audiologieassistenten    Audiometristen 
 
Ergotherapeuten     Beschäftigungstherapeuten 
 
Masseure und Medizinische Bademeister  Masseure 
 
Medizinische Fachangestellte   Arzthelfer 
 
Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte  Apothekenhelfer 
 
Physiotherapeuten    Krankengymnasten 

 
 

10.1 Lehrkräfte in Gesundheitsberufen  

 

Entgeltgruppe 15  

Leiterinnen und Leiter einer Schule. 
 

Entgeltgruppe 14  

1. Stellvertretende Leiterinnen und Leiter einer Schule.  
 
2. Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleiter einer Schule, z. B. Pflegeschule.  
 

Entgeltgruppe 13  

1. Lehrkräfte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und – so-weit nach dem jeweili-
gen Landesrecht vorgesehen – mit erfolgreich absolviertem Vorbereitungsdienst (Referendariat) mit 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ih-
rer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.  

 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als Leiterinnen und Leiter einer Schule.  

 

Entgeltgruppe 12  

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als Leiterinnen und Leiter einer Schule, z. B. Hebammenschule.  
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als stellvertretende Leitung oder Fachbereichsleiterin 

und Fachbereichsleiter einer Schule, z. B. Hebammenschule.  
 

Entgeltgruppe 11:  

1. Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrung ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben.  
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2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als stellvertretende Leitung oder Fachbereichsleiterinnen und 

Fachbereichsleiter einer Schule, z. B. Hebammenschule.  
 

Entgeltgruppe 10:  

Lehrkräfte 

(Hierzu Protokollerklärung) 
 

Protokollerklärung: 

Der Arbeitgeber hat Lehrkräften ohne entsprechende Zusatzqualifikation innerhalb eines halben Jahres Gele-
genheit zu geben die Zusatzqualifikation zu erwerben. 

 

10.2 Audiologie-Assistenten  

 

Entgeltgruppe 9 

1. Audiologie-Assistenten mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijähriger Fachausbil-
dung an Universitätskliniken oder medizinischen Akademien, 

die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß 
von Verantwortlichkeit tätig sind. 

2. Audiologie-Assistenten mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijähriger Fachausbil-
dung an Universitätskliniken oder medizinischen Akademien und entsprechender Tätigkeit, 

die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
 

Entgeltgruppe 8 

Audiologie-Assistenten mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijähriger Fachausbil-
dung an Universitätskliniken oder medizinischen Akademien und entsprechender Tätigkeit, 

die in nicht unerheblichem Umfang schwierige Aufgaben erfüllen.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und   2) 

 
Entgeltgruppe 6 

Audiologie-Assistenten mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijähriger Fachausbil-
dung an Universitätskliniken oder medizinischen Akademien und entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Audiologie-Assistenten. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1    Schwierige Aufgaben sind z. B. Fertigung von Sprach-, Spiel- und Reflexaudiogrammen, Gehörprüfung bei Klein-
kindern und geistig behinderten Patienten sowie Gehörgeräteanpassung und Gehörerziehung – Hörtraining – bei 
Kleinkindern. 

Nr. 2 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätigkeiten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel 
der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

 
10.3 entfällt 
 
 
 
 

10.4 Diätassistentinnen  

 
Entgeltgruppe 9 

1. Diätassistentinnen 

als Leiterinnen von Diätküchen, 

die für die Versorgung von durchschnittlich täglich mindestens 400 Personen mit Diätverpflegung 
verantwortlich sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Diätassistentinnen 
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mit zusätzlicher Ausbildung als Ernährungsberaterin und mit entsprechender Tätigkeit. 

3. Diätassistentinnen 

als Leiterinnen von Diätküchen, 

die für die Versorgung von durchschnittlich täglich mindestens 200 Personen mit Diätverpflegung 
verantwortlich sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

4. Diätassistentinnen 

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen von Leiterinnen von Diätküchen, 

die für die Versorgung von durchschnittlich täglich mindestens 400 Personen mit Diätverpflegung 
verantwortlich sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

5. Diätassistentinnen mit entsprechender Tätigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 
 

Entgeltgruppe 8 

1. Diätassistentinnen 

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen von Leiterinnen von Diätküchen, 

die für die Versorgung von durchschnittlich täglich mindestens 200 Personen mit Diätverpflegung 
verantwortlich sind. 

 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Diätassistentinnen als Diätküchenleiterinnen.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

 

3. Diätassistentinnen mit entsprechender Tätigkeit, 

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgabenerfüllen.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 4) 

 
Entgeltgruppe 7 

Diätassistentinnen mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Diätassistentinnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 
1
Diätküchen können auch unselbständige Teile einer Großküche sein. 

2
Zu den Diätküchen zählen auch die Diät-

milchküchen. 3Schonkost ist keine Diätkost. 

Nr. 2 Schwierige Aufgaben sind z. B. 

- Diätberatung von einzelnen Patienten, 

- selbständige Durchführung von Ernährungserhebungen, 

- Mitarbeit bei Grundlagenforschung im Fachbereich klinische Ernährungslehre, 

- Herstellung und Berechnung spezifischer Diätformen bei dekompensierten Leberzirrhosen, Niereninsuffizienz, 
Hyperpidämien, 

- Stoffwechsel-Bilanz-Studien, 
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- Maldigestion und Malabsorption nach Shunt-Operationen, 

- Kalzium-Test-Diäten, 

- spezielle Anfertigung von Sondenernährung für Patienten auf Intensiv- und Wachstationen. 

Nr. 3 In den Ländern, in denen eine staatliche Anerkennung als Diätküchenleiterin nicht erfolgt, gilt das Tätigkeits-
merkmal als erfüllt, wenn sich die Diätassistentin drei Jahre als Diätküchenleiterin bewährt hat. 

Nr. 4 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätigkeiten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel 
der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

 

10.5 Ergotherapeuten  

 

Entgeltgruppe 9 

1. Ergotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit, 

denen mindestens zwei Ergotherapeuten oder Beschäftigte in der Tätigkeit von Ergotherapeuten 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

2. Ergotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)  

 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 
Entgeltgruppe 8 

Ergotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit, 

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgabenerfüllen.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und  2) 
 

Entgeltgruppe 6 

Ergotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit. 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Ergotherapeuten. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Schwierige Aufgaben sind z. B. Beschäftigungstherapie bei Querschnittslähmungen, in Kinderlähmungsfällen, mit 
spastisch Gelähmten, in Fällen von Dysmelien, in der Psychiatrie oder Geriatrie. 

Nr. 2 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätigkeiten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel 
der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

 

10.6 Logopäden  

 

Entgeltgruppe 9 

1. Logopäden mit entsprechender Tätigkeit, 

die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß 
von Verantwortlichkeit tätig sind. 

2. Logopäden mit entsprechender Tätigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und  6)  

 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

 

 
Entgeltgruppe 8 

Logopäden mit entsprechender Tätigkeit, 

die in nicht unerheblichem Umfang schwierige Aufgaben erfüllen.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und  2) 

 
Entgeltgruppe 6 

Logopäden mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Logopäden. 
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Protokollerklärungen: 

Nr. 1  Schwierige Aufgaben sind z. B. die Behandlung von Kehlkopflosen, von Patienten nach   Schlaganfällen oder Ge-
hirnoperationen, von Patienten mit Intelligenzminderungen, von Aphasiepatienten, von Patienten mit spastischen 
Lähmungen im Bereich des Sprachapparates. 

Nr. 2 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätigkeiten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel 
der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

 

10.7 Masseure und medizinische Bademeister  

 

Entgeltgruppe 9 

Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender Tätigkeit, 

denen mindestens acht Masseure und medizinische Bademeister oder Beschäftigte in der Tätigkeit 
von Masseuren und medizinischen Bademeistern durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender Tätigkeit, 

denen mindestens vier Masseure und medizinische Bademeister oder Beschäftigte in der Tätigkeit 
von Masseuren und medizinischen Bademeistern durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

2. Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender Tätigkeit, 

denen mindestens zwei Masseure und medizinische Bademeister oder Beschäftigte in der Tätigkeit 
von Masseuren und medizinischen Bademeistern durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind und die schwierige Aufgaben erfüllen.  

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender Tätigkeit, 

denen mindestens zwei Masseure und medizinische Bademeister oder Beschäftigte in der Tätigkeit 
von Masseuren und medizinischen Bademeistern durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

2. Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender Tätigkeit, die schwierige Aufgaben erfül-
len. 

 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe 4 

Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender Tätigkeit. 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Masseuren und medizinischen Bademeistern. (keine Stufe 6) 

 

 

 
Protokollerklärung: 

Schwierige Aufgaben sind z. B. Verabreichung von Kohlensäure- oder Sauerstoffbädern bei Herz- und Kreislauf-
beschwerden, Massage- oder Bäderbehandlung nach Schlaganfällen oder bei Kinderlähmung, Massagebehand-
lung von Frischoperierten. 

 

10.8 Medizinische Fachangestellte, zahnmedizinische Fachangestellte  

 

Entgeltgruppe 8 

Zahnmedizinische Fachangestellte mit entsprechender Tätigkeit, 

denen mindestens zehn zahnmedizinische Fachangestellte oder Beschäftigte in der Tätigkeit von 
zahnmedizinischen Fachangestellten durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
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Entgeltgruppe 6 

1. Medizinische Fachangestellte mit entsprechender Tätigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen. 

 

(Hierzu Protokollerklärung) 

2. Zahnmedizinische Fachangestellte mit entsprechender Tätigkeit, 

denen mindestens fünf zahnmedizinische Fachangestellte oder Beschäftigte in der Tätigkeit von 
zahnmedizinischen Fachangestellten durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Medizinische Fachangestellte mit entsprechender Tätigkeit. 

2. Zahnmedizinische Fachangestellte mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 3 

1. Beschäftigte in der Tätigkeit von medizinischen Fachangestellten. 

2. Beschäftigte in der Tätigkeit von zahnmedizinischen Fachangestellten.  

 

Protokollerklärung: 

Schwierige Aufgaben sind z. B. Patientenabrechnungen im stationären und ambulanten Bereich, Durchführung 
von Elektro-Kardiogrammen mit allen Ableitungen, Einfärben von zytologischen Präparaten oder gleich schwierige 
Einfärbungen. 

 

10.9 Präparationstechnische Assistenten, Sektionsgehilfen  

 
Entgeltgruppe 9 

1. Präparationstechnische Assistenten, 

denen mindestens zwei präparationstechnische Assistenten, davon mindestens einer mit Tätigkeiten 
der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 2 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Präparationstechnische Assistenten, 

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben erfüllen und 

mindestens zu einem Drittel ihrer Gesamttätigkeit selbständig Demonstrationen im Hörsaal vorberei-
ten und bei der Durchführung mitwirken. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 
 

Entgeltgruppe 8 

1. Präparationstechnische Assistenten, 

denen mindestens zwei präparationstechnische Assistenten durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 

2. Präparationstechnische Assistenten, 

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgabenerfüllen.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 
Entgeltgruppe 7 

Präparationstechnische Assistenten mit entsprechender Tätigkeit. 
 

Entgeltgruppe 6 

Sektionsgehilfen, 

die in nicht unerheblichem Umfange auch Tätigkeiten von präparationstechnischen Assistenten aus-
üben und 

denen mindestens zwei Sektionsgehilfen durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  
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(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 
Entgeltgruppe 3 

Sektionsgehilfen. 
 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar die Entgeltgruppe 8 
der Besoldungsgruppe A 8. 

Nr. 2 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätigkeiten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel 
der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

Nr. 3 Schwierige Aufgaben sind z. B. Herstellung von Korrosionspräparaten, Darstellung feinerer Gefäße und Nerven. 

 
10.10 Medizinisch-technische Assistentinnen, medizinisch-technische Gehilfinnen  

 

Entgeltgruppe 11 

Leitende medizinisch-technische Assistentinnen, 

denen mindestens 30 medizinisch-technische Assistentinnen, medizinisch-technische Gehilfinnen 
oder sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 6.) 

 

Entgeltgruppe 10 

Leitende medizinisch-technische Assistentinnen, 

denen mindestens 16 medizinisch-technische Assistentinnen, medizinisch-technische Gehilfinnen 
oder sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

Entgeltgruppe 9 

1. Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechender Tätigkeit, 

denen mindestens zwei medizinisch-technische Assistentinnen, medizinisch-technische Gehilfinnen 
oder sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

2. Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechender Tätigkeit, 

die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß 
von Verantwortlichkeit tätig sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

3. Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechender Tätigkeit, 

die in nicht unerheblichem Umfange spezielle Aufgaben erfüllen, die sich durch besondere Schwie-
rigkeiten und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 8 herausheben. Dazu zählen beispielsweise: 

 

- Wartung und Justierung von hochwertigen und schwierig zu bedienenden Messgeräten (z. B. 
Autoanalyzern) und Anlage der hierzu gehörenden Eichkurven, Bedienung eines Elektronenmik-
roskops sowie Vorbereitung der Präparate für Elektronenmikroskopie; 

- Quantitative Bestimmung von Kupfer und Eisen, Bestimmung der Eisenbindungskapazität, 
schwierige Hormonbestimmungen, schwierige Fermentaktivitätsbestimmungen, schwierige ge-
rinnungs- physiologische Untersuchungen, Differenzierungen von pathologischen Blutbildern, 
IEF-isoelektrische Fokussierung von Liquor und die Interpretation, Thrombozytenfunktionstests 
und Auswertung, HPLC-Methodik und deren Auswertung; 

- Virusisolierungen oder ähnliche schwierige mikrobiologische Verfahren, Gewebezüchtungen, 
schwierige Antikörperbestimmungen (z. B. Coombs-Test, Blutgruppen-Serologie) Anzucht, Re-
sistenzbestimmung und –identifizierung von Bakterien (z. B. Identifizierung mittels MALDITOP 
oder Vitek-Automat, Resistenztests mittel Vitek-Automat [MRSA, VRE, ESBL, EHEC usw.]) 
DANN-Nachwesie (z. B.) mittels PCR), serologischer Nachweis von Bakterien und Viren 

- zytologische Vorbefundungen; 

- spezielle hämatologische Untersuchungen (z. B. pathologische Zelldifferenzierungen mit Mikro-
skop, molekulare PCR-Untersuchungen, Zellzüchtungen, Knochenmarkpräparation, 
Durchflusszytometrie); 

- Mitwirkung bei Herzkatheterisierungen; 
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- spezielle kardiovaskuläre funktionsdiagnostische Untersuchungen (z. B. arterielle Untersuchun-

gen mittels Messungen peripherer Dopplerdrücke, digitale Oszillographie, periphere 
Lichtreflexreographie, verschlussphlethysmographische und lichtreflexreographische Ruhe- und 
Belastungsunterschung; 

- spezielle neurophysiologische funktionsdiagnostische Untersuchungen (z. B. Ableitung 
somatosensibler evozierter Potentiale [SEP], Nahinfrarotspektroskopie [NIRS], Elektroneurogra-
fie [ENG], Vorbefundungen des Epilepsiemonitorings); 

- Schnittbildaufnahmen mittels SPECT-CT, PET-CT; 

- spezielle Aufgaben in der konventionellen Radiologie, DAS, CT MRT, Qualitätssicherung; (z. B. 
molekulare Diagnostik bis hin zu mikrotherapeutischen Eingriffen [in der DAS, MRT, CT], 
Brachytherapie, selektive interne Radiotherapie [SIRT], Kardio-CT, Kardio-MRT, Schmerzthera-
pie, Tumortherapie, Interventionen, Perfusionen, Herzangiographien, Inflitrationen, 
Kyphoplastien, Thermoablationen; 

- spezielle Aufgaben in der Strahlentherapie (z. B. Nucletron, Lokalisation, Hochvolttherapie 
[Exact trac Bestrahlung und IGRT am Artisie mit Porteil Image + Cone Beam für Präzisions- und 
stereotaktische Bestrahlung], Orthovolttherapie, Tomotherapie, CT Somatron [3D+4D Simulati-
on]) 

- objektive Hörmessung (Ableitung stationärer auditorisch evozierter Potentiale [ASSR „Audiotory 
Steady-State-Responses]).. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 
Entgeltgruppe 8 

Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Um-
fang schwierige Aufgaben erfüllen.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4) 

 
Entgeltgruppe 7 

Medizinisch-technische Gehilfen mit staatlicher Prüfung nach zweisemestriger Ausbildung mit ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, die in nicht unerheblichem Umfang schwierige 
Aufgaben erfüllen, soweit diese nicht den medizinisch-technischen Assistentinnen vorbehalten sind. 

(hierzu Protokollnotiz Nrn. 3 und 4) 

 

Entgeltgruppe 6 

Medizinisch-technische Gehilfinnen mit staatlicher Prüfung nach zweisemestriger Ausbildung mit ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

die in nicht unerheblichem Umfang schwierige Aufgaben erfüllen, soweit diese nicht den medizinisch- 
technischen Assistentinnen vorbehalten sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4) 

 

Entgeltgruppe 4 

Medizinisch-technische Gehilfinnen mit staatlicher Prüfung nach zweisemestriger Ausbildung und mit 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1  Leitende medizinisch-technische Assistentinnen im  Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals  sind Assistentinnen, denen 
unter der Verantwortung eines Arztes für eine Laboratoriumsabteilung oder für eine radiologische Abteilung ins-
besondere die Arbeitseinteilung, die Überwachung des Arbeitsablaufs und der Arbeitsausführung durch aus-
drückliche Anordnung übertragensind. 

Nr. 2  Medizinisch-technische Assistentinnen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen 
Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind, werden auch dann als 
solche eingruppiert, wenn sie im Rahmen dieser Tätigkeit Aufgaben erfüllen, die im Tätigkeitsmerkmal der Ent-
geltgruppe 9 Fallgruppe 3 genannt sind. 

Nr. 3  Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätigkeiten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Vier-
tel der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

Nr. 4  Schwierige Aufgaben sind z. B. der Diagnostik vorausgehende technische Arbeiten bei überwiegend selbständi-
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ger Verfahrenswahl auf histologischem, mikrobiologischem, serologischem und quantitativ klinisch-chemischem 
Gebiet; ferner schwierige röntgenologische Untersuchungsverfahren, insbesondere zur röntgenologischen Funk-
tionsdiagnostik, messtechnische Aufgaben und Hilfeleistung bei der Verwendung von radioaktiven Stoffen so-
wie schwierige medizinisch-fotografische Verfahren. 

 

10.11 Orthoptistinnen  

 

Entgeltgruppe 9 

1. Orthoptistinnen mit entsprechender Tätigkeit, 

denen mindestens zwei Orthoptistinnen oder Beschäftigte in der Tätigkeit von Orthoptistinnen durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt  sind. 

 

2. Orthoptistinnen mit entsprechender Tätigkeit, 

die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß 
von Verantwortlichkeit tätig sind. 

3. Orthoptistinnen mit entsprechender Tätigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)  

 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 
Entgeltgruppe 8 

Orthoptistinnen mit entsprechender Tätigkeit, 

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben erfüllen.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 
Entgeltgruppe 6 

Orthoptistinnen mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte in der Tätigkeit von   Orthoptistinnen. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Schwierige Aufgaben sind z. B. die Behandlung eingefahrener beidäugiger Anomalien, exzentrischer Fixatio-
nen und Kleinstanomalien. 

Nr. 2 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätigkeiten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel 
der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

 
 

10.12 Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte  

 

Entgeltgruppe 6 

1. Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte mit entsprechender Tätigkeit in Arzneimittelausgabestel-
len, 

denen mindestens drei pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte oder  Beschäftigte in der Tätigkeit 
von pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

 

2. Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte mit entsprechender Tätigkeit, die schwierige Aufgaben 
erfüllen. 

 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

 

Entgeltgruppe 5 

Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte mit entsprechender Tätigkeit.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 
Entgeltgruppe 3 
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Beschäftigte in der Tätigkeit von pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Den pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten stehen Drogisten gleich. 

Nr. 2 Apotheken sind keine Arzneimittelausgabestellen im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals. 

Nr. 3 Schwierige Aufgaben sind z. B. Taxieren, Mitwirkung bei der Herstellung von sterilen Lösungen oder sonstigen 
Arzneimitteln unter Verantwortung eines Apothekers. 

 

10.13 Pharmazeutisch-technische Assistenten  

 
Entgeltgruppe 9 

1. Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechender Tätigkeit, 

denen mindestens zwei pharmazeutisch-technische Assistenten oder pharmazeutisch-
kaufmännische Angestellte mit Tätigkeiten mindestens der Entgeltgruppe 6 durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

2. Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechender Tätigkeit, 

die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß 
von Verantwortlichkeit tätig sind. 

 

Entgeltgruppe 8 

Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Um-
fange schwierige Aufgaben erfüllen.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4) 

 
Entgeltgruppe 6 

Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechender Tätigkeit. 
 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Den pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten stehen Drogisten gleich. 

Nr. 2 Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar die Entgeltgruppe 6 
der Besoldungsgruppe A 7. 

Nr. 3 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätigkeiten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel 
der gesamten Tätigkeit  ausmacht. 

Nr. 4 Schwierige Aufgaben sind z. B.: 

In der chemisch-physikalischen Analyse: gravimetrische, titrimetrische und fotometrische Bestimmungen einschl. 
Komplexometrie, Leitfähigkeitsmessungen und chromatografische Analysen. 

In der Pflanzenanalyse: Anfertigung mikroskopischer Schnitte. Schwierige Identitäts- und Reinheitsprüfungen nach 
dem Deutschen Arzneibuch (Chemikalien, Drogen). 

Herstellung und Kontrolle steriler Lösungen der verschiedensten Zusammensetzungen in größerem Umfang unter 
Verwendung moderner Apparaturen. 

Herstellung von sonstigen Arzneimitteln in größerem Umfang unter Verwendung moderner in der Galenik ge-
bräuchlicher Apparaturen (Suppositorien, Salben, Pulvergemische, Ampullen, Tabletten u. a.). 

Herstellung von Arzneizubereitungen nach Rezept oder Einzelvorschrift. 

 
 
 
 
 

10.14 Physiotherapeuten 

 
Entgeltgruppe 10 

Leitende Physiotherapeuten, 

denen mindestens 16 Physiotherapeuten oder Beschäftigte in der Tätigkeit von Physiotherapeuten 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt   sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 
Entgeltgruppe 9 

1. Physiotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit, 
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denen mindestens zwei Physiotherapeuten oder Beschäftigte in der Tätigkeit von Physiotherapeuten 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

2. Physiotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)  

 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 
 
Entgeltgruppe 8 

Physiotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit, 

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben erfüllen.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 6 

Physiotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Physiotherapeuten. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1  Leitende Physiotherapeuten sind Physiotherapeuten, denen unter der Verantwortung eines Arztes für eine 
physiotherapeutische Abteilung insbesondere die Arbeitseinteilung, die Überwachung des Arbeitsablaufs und der 
Arbeitsausführung durch ausdrückliche Anordnung übertragen sind. 

Nr. 2  Schwierige Aufgaben sind z. B. Krankengymnastik nach Lungen- oder Herzoperationen, nach Herzinfarkten, 
bei Querschnittslähmungen, in Kinderlähmungsfällen, mit spastisch Gelähmten, in Fällen von Dysmelien, nach 
Verbrennungen, in der Psychiatrie oder Geriatrie, nach Einsatz von Endoprothesen. 

Nr. 3 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätigkeiten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel 
der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

 

10.15 Zahntechniker  

 

Entgeltgruppe 10 

Zahntechnikermeister, 

denen mindestens 16 Zahntechnikermeister oder Zahntechniker durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Zahntechnikermeister oder Zahntechniker mit entsprechender Tätigkeit, 

denen mindestens zwei Beschäftigte mit Tätigkeiten mindestens der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt  sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Zahntechnikermeister oder Zahntechniker mit entsprechender Tätigkeit, 

die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß 
von Verantwortlichkeit tätig sind. 

3. Zahntechnikermeister mit entsprechenden Tätigkeiten, 

die Kenntnisse in der kieferchirurgischen Prothetik erfordern, oder die Epithesen herstellen. (Stufe 3 
nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 

 

4. Zahntechnikermeister oder Zahntechniker, 

denen an Universitätskliniken die handwerkliche Unterweisung von Studenten in zahntechnischen Ar-
beiten obliegt. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Zahntechnikermeister mit entsprechender Tätigkeit. 

2. Zahntechniker mit entsprechenden Tätigkeiten, 

die Kenntnisse in der kieferchirurgischen Prothetik erfordern, oder die Epithesen herstellen. 
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3. Zahntechniker mit entsprechender Tätigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen. 

 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 6 

Zahntechniker mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar die  Entgeltgruppe 8 
der Besoldungsgruppe A 8. 

Nr. 2  Schwierige Aufgaben sind  z. B.  Tätigkeiten  in der zahnärztlichen Keramik, in der Kieferorthopädie, in der 
Parallelometertechnik, in der Vermessungstechnik für Einstückgussprothesen, in der Geschiebetechnik. 

 

 

11. Beschäftigte in der Informationstechnik 

 
Vorbemerkungen 

1. 
1
Nach diesem Abschnitt sind Beschäftigte eingruppiert, die sich mit Systemen der Informationstechnik 

befassen ohne Rücksicht auf ihre organisatorische Eingliederung. 
2
Zu diesen Systemen zählen ins-

besondere informationstechnische Hard- und Softwaresysteme, Anwendungsprogramme, Datenban-
ken, Komponenten der Kommunikationstechnik in lokalen IT-und IT-Weitverkehrsnetzen sowie Pro-
dukte und Services, die mit diesen Systemen erstellt werden. 

3
Dabei werden Tätigkeiten im gesamten 

Lebenszyklus eines solchen IT-Systems erfasst, also dessen Planung, Spezifikation, Entwurf, Design, 
Erstellung, Implementierung, Test, Integration in die operative Umgebung, Produktion, Optimierung 
und Tuning, Pflege, Fehlerbeseitigung und Qualitätssicherung. 

4
Auch Tätigkeiten zur Sicherstellung 

der Informationssicherheit fallen unter die nachfolgenden Merkmale. 
5
Da mit den informationstechni-

schen Systemen in der Regel Produkte oder Services erstellt werden, gelten die nachfolgenden 
Merkmale auch für die Beschäftigten in der Produktionssteuerung und im IT-Servicemanagement. 
6
Nicht unter diesen Abschnitt fallen Beschäftigte, die lediglich IT-Systeme anwenden oder Beschäftig-

te, die lediglich die Rahmenbedingungen für die Informationstechnik schaffen und sich die informati-
ons- technischen Spezifikationen von den IT-Fachleuten zuarbeiten lassen (z. B. Beschäftigte in der 
Personalwirtschaft und –entwicklung, auch wenn es dabei um die Betreuung von IT-Personal geht 
oder Beschäftigte in der Beschaffung, auch wenn IT-Systeme beschafft werden). 

2. Ist für eine Tätigkeit in der Informationstechnik eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbil-
dung erforderlich, gelten die Tätigkeitsmerkmale des Teils I für Beschäftigte mit abgeschlossener 
wissenschaftlicher Hochschulbildung der Entgeltgruppen 13 bis 15. 

 

Entgeltgruppe 13 

1. Beschäftigte mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulbildung (z. B. in der Fachrichtung Informa-
tik) und entsprechender Tätigkeit und langjähriger praktischer Erfahrung sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
mit langjähriger praktischer Erfahrung, 

deren Tätigkeit sich 

- durch besondere Leistungen und 

- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch Spezialaufgaben aus der Entgeltgrup-
pe 10 heraushebt sowie 

- zu mindestens einem Drittel durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 
12 Fallgruppe 1 heraushebt. 

 

 

 

 
 

2. Beschäftigte mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulbildung (z. B. in der Fachrichtung Informa-
tik) und entsprechender Tätigkeit und langjähriger praktischer Erfahrung sowie sonstige Beschäftigte, 
die ohne diese Ausbildung aufgrund entsprechender Fähigkeiten diese oder gleichwertige Tätigkeiten 
ausüben, mit langjähriger praktischer Erfahrung, 

die durch ausdrückliche Anordnung als Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind und denen mindestens 

a) zwei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 12 oder 

b) drei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11 durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind. 

 
Entgeltgruppe 12 
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1. Beschäftigte mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulbildung (z. B. in der Fachrichtung Informa-

tik) und entsprechender Tätigkeit und langjähriger praktischer Erfahrung sowie sonstige Beschäftigte, 
die ohne diese Ausbildung aufgrund entsprechender Fähigkeiten diese oder gleichwertige Tätigkeiten 
ausüben, mit langjähriger praktischer Erfahrung, 

deren Tätigkeit sich 

- durch besondere Leistungen und 

- zu mindestens einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch Spezial-
aufgaben 

aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt. 
 

2. Beschäftigte mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulbildung (z. B. in der Fachrichtung Informa-
tik) und entsprechender Tätigkeit und langjähriger praktischer Erfahrung sowie sonstige Beschäftigte, 
die ohne diese Ausbildung aufgrund entsprechender Fähigkeiten diese oder gleichwertige Tätigkeiten 
ausüben, mit langjähriger praktischer Erfahrung, die durch ausdrückliche Anordnung als Leiter einer 
IT-Gruppe bestellt sind und denen mindestens 

a) zwei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11 oder 

b) drei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 10 durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind. 

 
Entgeltgruppe 11 

Beschäftigte mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulbildung (z. B. in der Fachrichtung Informa-
tik) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die ohne diese Ausbildung aufgrund 
entsprechender Fähigkeiten diese oder gleichwertige Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 
10 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung) 
 

Entgeltgruppe 10 

1. Beschäftigte mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulbildung (z. B. in der Fachrichtung Informa-
tik) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die ohne diese Ausbildung aufgrund 
entsprechender Fähigkeiten diese oder gleichwertige Tätigkeiten ausüben. 

2. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener einschlägiger Berufsausbildung (z. B. Fachinformatiker 
Fachrichtung Anwendungsentwicklung, Systeminformatik, IT-Systemkaufmann, Systemintegration 
oder IT-Systemelektronik) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die ohne diese 
Ausbildung aufgrund entsprechender Fähigkeiten diese oder gleichwertige Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9 heraushebt, dass sie zusätzliche Fachkennt-
nisse erfordert. 

 
Entgeltgruppe 9 

Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener einschlägiger Berufsausbildung (z. B. Fachinformatiker 
Fachrichtung Anwendungsentwicklung, Systeminformatik, IT-Systemkaufmann, Systemintegration 
oder IT-Systemelektronik) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die ohne diese 
Ausbildung aufgrund entsprechender Fähigkeiten diese oder gleichwertige Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass sie über die Standardfälle 
hinaus Gestaltungsspielraum erfordert. 

 
 
 
 
 
 
Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener einschlägiger Berufsausbildung (z. B. Fachinformatiker 
Fachrichtung Anwendungsentwicklung, Systeminformatik, IT-Systemkaufmann, Systemintegration 
oder IT-Systemelektronik) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die ohne diese 
Ausbildung aufgrund entsprechender Fähigkeiten diese oder gleichwertige Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass 
sie über die Standardfälle hinaus Gestaltungsspielraum erfordert. 

 
Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener einschlägiger Berufsausbildung (z. B. Fachinformatiker 
Fachrichtung Anwendungsentwicklung, Systeminformatik, IT-Systemkaufmann, Systemintegration 
oder IT-Systemelektronik) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die ohne diese 
Ausbildung aufgrund entsprechender Fähigkeiten diese oder gleichwertige Tätigkeiten ausüben,die 
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ohne Anleitung tätig sind. 

 
Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener einschlägiger Berufsausbildung (z. B. Fachinformatiker 
Fachrichtung Anwendungsentwicklung, Systeminformatik, IT-Systemkaufmann, Systemintegration 
oder IT-Systemelektronik) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die ohne diese 
Ausbildung aufgrund entsprechender Fähigkeiten diese oder gleichwertige Tätigkeiten ausüben. 

 

 
Protokollerklärung 

Besondere Leistungen sind Tätigkeiten, deren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und besondere praktische 
Erfahrung voraussetzt oder die eine fachliche Weisungsbefugnis beinhalten. 

 
Niederschriftserklärung zu den Entgeltgruppen 10 bis 13 

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass Beschäftigte, die bis zum 31.05.2012 die Voraussetzungen der 
Protokollnotizen Nr. 1a zu Teil II Abschnitt B Unterabschnitte I, II, III oder VI der Anlage 1a zum BAT / BAT-O 
erfüllt haben, auch zukünftig den Beschäftigten mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulbildung (z. B. in der 
Fachrichtung Informatik) gleichgestellt werden. 

 

12. entfällt 

 

13. entfällt 

 

14. Beschäftigte im Kassendienst 

 
Entgeltgruppe 10 

1. Leiter von Kassen mit mindestens 30   Kassenbeschäftigten.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Leiter von Kassen mit mindestens 15 Kassenbeschäftigten, wenn sie zugleich Leiter der Vollstre-
ckungsstelle sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
 
Entgeltgruppe 9 

1. Leiter von Kassen mit mindestens fünf Kassenbeschäftigten.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Leiter von Kassen, die zugleich Leiter der Vollstreckungsstelle sind, soweit nicht in die Entgeltgruppe 
10 eingruppiert. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

3. Ständige Vertreter der Leiter von Kassen mit mindestens zwölf Kassenbeschäftigten.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

4. Beschäftigte in staatlichen Oberkassen oder Zentralkassen, denen mindestens drei Beschäftigte 
mit buchhalterischen Tätigkeiten der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3 oder Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 4 
ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

 

5. Beschäftigte, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen oder verwalten, in staatlichen 
Zentralkassen mit besonders schwierigen Arbeiten. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und  3) 

6. Kassierer in Kassen, die das Ergebnis mehrerer Kassierer zusammenfassen.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

7. Kassierer in Kassen mit schwierigem Zahlungsverkehr und ständig außergewöhnlich hohen Barum-
sätzen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
 
Entgeltgruppe 8 
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1. Beschäftigte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen oder verwalten, wenn 

ihnen schwierige buchhalterische Tätigkeiten übertragen sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 4 und 5) 

2. Beschäftigte in Kassen, denen mindestens drei Beschäftigte mit buchhalterischen Tätigkeiten min-
destens der Entgeltgruppe 5 ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4 und  6) 

3. Beschäftigte, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen oder verwalten, in staatlichen 
Kassen, in denen die Ergebnisse mehrerer Kassen zusammengefasst werden, wenn ihnen schwieri-
ge buchhalterische Tätigkeiten übertragen sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und  5) 

4. Beschäftigte in Finanzkassen mit vollautomatischem Steuererhebungsverfahren, die an Hand der 
Buchungsbelege Auskünfte erteilen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

5. Kassierer in Kassen an Arbeitsplätzen mit ständig überdurchschnittlich hohen Postenzahlen.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 7) 
 

6. Verwalter von Zahlstellen, in denen ständig nach Art und Umfang besonders schwierige Zah-
lungsgeschäfte anfallen, wenn ihnen mindestens drei Beschäftigte ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

7. Leiter von Kassen mit mindestens drei Kassenbeschäftigten mindestens der Entgeltgruppe4.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 6) 
 
Entgeltgruppe 6 

1. Beschäftigte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen oder verwalten, wenn 
ihnen in nicht unerheblichem Umfang schwierige buchhalterische Tätigkeiten übertragen sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 4, 5 und 8) 

2. Beschäftigte in Finanzkassen, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen oder verwalten, 
wenn sie sich durch besondere Zuverlässigkeit aus der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 herausheben. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 9) 

3. Beschäftigte in Kassen, denen mindestens drei Beschäftigte mit buchhalterischen Tätigkeiten min-
destens der Entgeltgruppe 4 ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4 und 6) 

4. Beschäftigte, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen oder verwalten, in staatlichen 
Kassen, in denen die Ergebnisse mehrerer Kassen zusammengefasst werden. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

5. Kassierer in Kassen, soweit nicht anderweitig eingruppiert.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 7) 

 

6. Verwalter von Zahlstellen, in denen ständig nach Art und Umfang besonders schwierige Zahlungsge-
schäfte anfallen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

7. Leiter von Kassen mit mindestens einem Kassenbeschäftigten mindestens der Entgeltgruppe 4.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 6) 

 

 
Entgeltgruppe 5 

1. Beschäftigte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen oderverwalten.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 4) 

 
2. Beschäftigte in Finanzkassen, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert.  

 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 10) 
 

3. Kassierer in kleineren Kassen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 7) 

4. Zahlstellenverwalter größerer Zahlstellen.  
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(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

5. Verwalter von Einmannkassen.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 
Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte im Kassendienst mit schwierigen Tätigkeiten.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 11) 

 
Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte im Kassendienst 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
 
Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte im Kassendienst mit einfachen Tätigkeiten. 

 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 12)  
 
 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1  Kassen und Zahlstellen im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind nur die in den jeweiligen Landesregelungen 
zur Organisation von Kassen und Zahlstellen (z. B. Landeshaushaltsordnungen, Verwaltungsvorschriften) als sol-
che bestimmten. 

 
Nr. 2   Beschäftigte führen oder verwalten verantwortlich Personen- oder Sachkonten, wenn sie die Belege vor der Bu-

chung auf ihre Ordnungsmäßigkeit nach den Kassenvorschriften zu prüfen und für die Richtigkeit der Buchungen 
die Verantwortung zu tragen haben. 

Nr. 3  Besonders schwierige Arbeiten sind z. B. Zahlungs- und Abrechnungsverkehr; Nachweis der zentralen Kredite, 
Rücklagen, Geldanlagen; Gesamtrechnungslegung. 

Nr. 4   Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt auch für Beschäftigte, die in Zahlstellen oder Buchungsstellen  verantwortlich Per-
sonen- oder Sachkonten führen oder verwalten. 

Nr. 5 Schwierige buchhalterische Tätigkeiten sind z. B.: 

a) selbständiger Verkehr mit den bewirtschafteten Stellen; 

b) Führen oder Verwalten von Darlehens- oder Schuldendienstkonten, wenn die Zins- und 
Tilgungsleistugen selbständig errechnet werden müssen; 

c) selbständiges Bearbeiten von Vollstreckungsangelegenheiten (mit Ausnahme des Ausstellens von 
Pfändungsaufträgen und von Amtshilfeersuchen); 

d) Bearbeiten schwierig aufzuklärender Verwahrposten; 

e) selbständiges Bearbeiten von Werthinterlegungen einschließlich der Kontenführung; 

f) Führen oder Verwalten von Sachkonten für Haushaltsausgaben, wenn damit das Überwachen zahlrei-
cher Abschlagszahlungen verbunden ist; 

g) Führen oder Verwalten von Sachkonten, bei denen Deckungsvorschriften nicht nur einfacher Art zu 
beachten sind (Deckungsvorschriften nur einfacher Art sind z. B.: in Sammelnachweisen zusammenge-
fasste Ausgaben; gegenseitige oder einseitige Deckungsfähigkeit bei den Personalausgaben oder De-
ckungsvermerke, die sich auf der Ausgabenseite auf nur zwei Haushaltsstellen beschränken); 

h) Führen oder Verwalten von Konten für den Abrechnungsverkehr mit Kassen oder Zahlstellen; 

i) selbständiges Bearbeiten der Abrechnung mit Gerichtsvollziehern; 

 

j) Führen oder Verwalten schwieriger Konten der Vermögensrechnung bei gleichzeitigem selbständi-
gem Berechnen von Abschreibungen aufgrund allgemeiner - betraglich nicht festgelegter - Kassen- 
oder Buchungsanweisungen. 

Nr. 6 Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar 

- die Entgeltgruppe 5 der Besoldungsgruppe A 6 und 

- die Entgeltgruppe 4 der Besoldungsgruppe A 5. 

Nr. 7 Unter dieses Tätigkeitsmerkmal fallen auch Kassierer für unbaren Zahlungsverkehr. 

Nr. 8  Der Umfang der schwierigen buchhalterischen Tätigkeiten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Vier-
tel der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

Nr. 9  Besondere Zuverlässigkeit liegt vor, wenn die fachliche Aufsicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden kann. 

Nr. 10  Erforderlich sind nähere Kenntnisse von Gesetzen und Verwaltungsvorschriften usw. des Aufgabenkreises. 
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Nr. 11  Schwierige Tätigkeiten sind solche, die mehr als eine eingehende Einarbeitung bzw. mehr als eine fachliche 

Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 erfordern, z. B. durch einen höheren Aufwand an gedanklicher Arbeit. 

Nr. 12  
1
Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfor-

dern, die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. 
2
Die Einarbeitung dient dem Erwerb der-

jenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die  Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind. 

 

15. Meister 

 
15.1 entfällt 

 
15.2 Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit Sonderausbildung  

 
Vorbemerkungen 

1. 
1
Meister im Sinne dieser Tätigkeitsmerkmale sind Beschäftigte, die auf handwerklichem Gebiet  tätig 

sind. 
2
Diese Tätigkeitsmerkmale gelten nicht für Meister, die außerhalb der handwerklichen Berufsar-

beit tätig sind (z. B. Platzmeister, Lagermeister, Hausmeister, Verkehrsmeister). 
3
Wasserbauwerkmeister mit entsprechender Tätigkeit werden nach den Tätigkeitsmerkmalen für 

Handwerksmeister eingruppiert. 

2. Aufgabenspezifische Sonderausbildungen sind Ausbildungen von Handwerkern oder Facharbeitern 
zum geprüften Kraftwerksmeister, zum geprüften Gasmeister, zum geprüften Fernwärmemeister oder 
im militärfachlichen Meisterlehrgang der Bundeswehr in der Materialerhaltung von Luftfahrtgerät so-
wie Ausbildungen in gleichwertigen Ausbildungsgängen für Handwerker oder Facharbeiter. 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolgreich abgeschlossener aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung, 

deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selb-
ständigkeit wesentlich aus der Fallgruppe 3 heraushebt. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B 
Abschnitt I Nr. 2.) 

2. Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolgreich abgeschlossener aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung, 

deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selb-
ständigkeit wesentlich aus der Fallgruppe 4 heraushebt. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B 
Abschnitt I Nr. 2.) 

3. Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolgreich abgeschlossener aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung, 

sofern sie große Arbeitsstätten (Bereiche, Werkstätten, Abteilungen oder Betriebe) zu beaufsichtigen 
haben, in denen Handwerker oder Facharbeiter beschäftigt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

4. Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolgreich abgeschlossener aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass die Beschäftigung an einer 
besonders wichtigen Arbeitsstätte mit einem höheren Maß von Verantwortlichkeit erfolgt. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
 
Entgeltgruppe 7 

Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolgreich abgeschlossener aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung. 

 
 

15.3 Maschinenmeister Vorbemerkung 
1
Meister im Sinne dieser Tätigkeitsmerkmale sind Beschäftigte, die auf handwerklichem Gebiet  tätig 

sind. 
2
Diese Tätigkeitsmerkmale gelten nicht für Meister, die außerhalb der handwerklichen Berufs-

arbeit tätig sind (z. B. Platzmeister, Lagermeister, Hausmeister, Verkehrsmeister). 
3
Wasserbauwerkmeister mit entsprechender Tätigkeit werden nach den Tätigkeitsmerkmalen für 

Handwerksmeister eingruppiert. 
 

Entgeltgruppe 9 



36  
1. Maschinenmeister, 

denen mindestens zwei Maschinenmeister der Entgeltgruppe 7 oder einer höheren Entgeltgruppe 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6 (Beschäftigte 
in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B Abschnitt I Nr. 
4.) 

(Hierzu Protokollerklärung) 
 

2. Maschinenmeister, 

deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selb-
ständigkeit wesentlich aus der Fallgruppe 3 heraushebt. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B 
Abschnitt I Nr. 4.) 

3. Maschinenmeister an großen und wichtigen Maschinenanlagen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 7 

Maschinenmeister, soweit nicht anderweitig eingruppiert. 

 

Entgeltgruppe 6 

Maschinenmeister an kleinen und einfachen Maschinenanlagen. 

 

Protokollerklärung: 

Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar die Entgeltgruppe 7 
der Besoldungsgruppe A 7. 

 

 

15.4 Gärtnermeister, Meister im gärtnerischen oder landwirtschaftlichen Betrieb  

Vorbemerkung 

Gärtnermeister und Meister im Sinne dieser Tätigkeitsmerkmale sind Beschäftigte, die eine Tätigkeit 
in folgenden Fachgebieten ausüben:  

Blumen- und Zierpflanzenbau, Obstbau, gärtnerischer Gemüsebau, Baumschulen, gärtnerischer 
Samenbau, Landschaftsgärtnerei, Friedhofsgärtnerei. 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Gärtnermeister, 

denen mehrere Gärtnermeister oder Meister, davon mindestens einer mit Tätigkeiten mindestens der 
Entgeltgruppe 8 oder der Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 oder 5, durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind oder die regelmäßig vergleichbare Arbeitskräfte von Unternehmern einzuset-
zen und zu beaufsichtigen haben. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B 
Abschnitt I Nr. 2.) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
 

2. Gärtnermeister, 

die in einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich mit einem höheren Maß von Verantwortlichkeit 
beschäftigt sind und 

deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selb-
ständigkeit wesentlich aus der Fallgruppe 4 heraushebt. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B 
Abschnitt I Nr. 2.) 
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(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

3. Gärtnermeister, 

die in einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich mit einem höheren Maß von Verantwortlichkeit 
beschäftigt sind und 

deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selb-
ständigkeit wesentlich aus der Fallgruppe 5 heraushebt. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B 
Abschnitt I Nr. 2.) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 
 

4. Gärtnermeister, 

sofern sie besonders schwierige Arbeitsbereiche zu beaufsichtigen haben, in denen Gärtnergehilfen 
oder Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirtschaftlichem Facharbeiterbrief beschäftigt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

5. Gärtnermeister, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass sie in einem besonders be-
deutenden Arbeitsbereich mit einem höheren Maß von Verantwortlichkeit beschäftigt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

6. Meister mit langjähriger Tätigkeit in der Entgeltgruppe 7 oder einer entsprechenden Tätigkeit außer-
halb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertrages, 

sofern sie besonders schwierige Arbeitsbereiche zu beaufsichtigen haben, in denen Gärtnergehilfen 
oder Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirtschaftlichem Facharbeiterbrief beschäftigt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 7 

1. Gärtnermeister. 

2. Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Meister in der Entgeltgruppe 6 oder einer entsprechenden Tätig-
keit außerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertrages, 

die die Aufsicht über eine größere Gruppe von Gärtnergehilfen oder Beschäftigten mit gärtnerischem 
oder landwirtschaftlichem Facharbeiterbrief führen. 

 
Entgeltgruppe 6 

Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Gärtnergehilfe, 

die die Aufsicht über eine Gruppe von Gärtnergehilfen oder Beschäftigten mit gärtnerischem oder 
landwirtschaftlichem Facharbeiterbrief  führen. 
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Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar 

- die Entgeltgruppe 8 der Besoldungsgruppe A 8 und 

- die Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 und 5 der Besoldungsgruppe A 9. 

Nr. 2 Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B. Reviere (Bezirke), Betriebsstätten, Friedhöfe. 

Nr. 3 Besonders schwierige Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind solche, die erheblich über den 
normalen Schwierigkeitsgrad hinausgehen. 

 
 

15.5 Meister  

 

Vorbemerkung 

1
Meister im Sinne dieser Tätigkeitsmerkmale sind Beschäftigte, die auf handwerklichem Gebiet  tätig 

sind. 
2
Diese Tätigkeitsmerkmale gelten nicht für Meister, die außerhalb der handwerklichen Berufs-

arbeit tätig sind (z. B. Platzmeister, Lagermeister, Hausmeister, Verkehrsmeister). 
3
Wasserbauwerkmeister mit entsprechender Tätigkeit werden nach den Tätigkeitsmerkmalen für 

Handwerksmeister eingruppiert. 

 

Entgeltgruppe 9 

Meister mit langjähriger Tätigkeit in der Entgeltgruppe 7 oder einer entsprechenden Tätigkeit außer-
halb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertrages, 

sofern sie große Arbeitsstätten (Bereiche, Werkstätten, Abteilungen oder Betriebe) zu beaufsichtigen 
haben, in denen Handwerker oder Facharbeiter beschäftigt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
 

Entgeltgruppe 7 

Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Meister in Entgeltgruppe 6 oder einer entsprechenden Tätig-
keit außerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertrages, 

die die Aufsicht über eine größere Gruppe von Handwerkern, Facharbeitern oder sonstigen hand-
werklich tätigen Beschäftigten führen. 

 

Entgeltgruppe 6 

Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Handwerker oder Facharbeiter, 

die die Aufsicht über eine Gruppe von Handwerkern, Facharbeitern oder sonstigen handwerklich täti-
gen Beschäftigten führen. 

 

 

16. Beschäftigte in Registraturen 

 
Entgeltgruppe 9 

1. Leiter von Registraturen, 

deren Tätigkeit sich durch die besondere Bedeutung der Registratur aus der Entgeltgruppe 8 Fall-
gruppen 1 oder 2 heraushebt. 

2. Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten Registratur, 

denen mindestens fünf Registraturbeschäftigte, davon zwei mindestens der Entgeltgruppe 6 Fall-
gruppe 3, ständig unterstellt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

3. Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten Registratur in obersten Landesbehörden, 

denen mindestens drei Registraturbeschäftigte, davon zwei mindestens der Entgeltgruppe 6 Fall-
gruppe 3, ständig unterstellt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 
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Entgeltgruppe 8 

1. Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten Registratur, 

denen mindestens drei Registraturbeschäftigte, davon einer mindestens der Entgeltgruppe 6 Fall-
gruppe 3, ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

2. Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten Registratur in obersten Landesbehörden, 

denen mindestens zwei Registraturbeschäftigte, davon einer mindestens der Entgeltgruppe 6 Fall-
gruppe 3, ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

3. Leiter von Registraturen, 

denen mindestens vier Registraturbeschäftigte, davon drei mindestens der Entgeltgruppe 5 Fallgrup-
pe 1, ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 4) 

4. Leiter von Registraturen, 

denen mindestens acht Registraturbeschäftigte ständig unterstellt sind.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4) 

 
Entgeltgruppe 6 

1. Leiter von Registraturen, 

denen mindestens zwei Registraturbeschäftigte, davon einer mindestens der Entgeltgruppe 5 Fall-
gruppe 1, ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 4) 

2. Leiter von Registraturen, 

denen mindestens fünf Registraturbeschäftigte ständig unterstellt sind.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4) 

 

3. Registraturbeschäftigte in einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten Registratur in Tätig-
keiten, die gründliche, umfangreiche Fachkenntnisse des Registraturwesens und eingehende Kennt-
nisse des verwalteten Schriftgutes erfordern. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Registraturbeschäftigte mit gründlichen Fachkenntnissen.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

2. Leiter von Registraturen. 

 
Entgeltgruppe 4 

Registraturbeschäftigte mit schwierigen Tätigkeiten.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6) 

 
Entgeltgruppe 3 

Registraturbeschäftigte 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht. 

 

Entgeltgruppe 2 

Registraturbeschäftigte mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7)  
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Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar 

- die Entgeltgruppe 5 der Besoldungsgruppe A 6 und 

- die Entgeltgruppe 6 der Besoldungsgruppe A 7. 

Nr. 2  Eine nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederte Registratur liegt vor, wenn das Schriftgut auf der Grundlage 
eines eingehenden, systematisch nach Sachgebieten, Oberbegriffen, Untergruppen und Stichworten weit gefä-
cherten Aktenplans unterzubringen ist; nur in alphabetischer oder numerischer Reihenfolge geordnetes Schriftgut 
erfüllt diese Voraussetzungen nicht. 

Nr. 3  Leiter von Registraturen, denen weniger Registraturbeschäftigte als im Tätigkeitsmerkmal gefordert ständig 
unterstellt sind, sind nach den Tätigkeitsmerkmalen für Registraturbeschäftigte einzugruppieren, wenn dies für sie 
günstiger ist. 

Nr. 4  Zu den Registraturbeschäftigten im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals gehören auch die Beschäftigten im 
Registraturdienst der Entgeltgruppen 2 bis 4. 

Nr. 5 Erforderlich sind eingehende  Kenntnisse im Geschäftsbereich, in der Weiterführung  und  im Ausbau einer 
Registratur. 

Nr. 6  Schwierige Tätigkeiten sind solche, die mehr als eine eingehende Einarbeitung bzw. mehr als eine fachliche 
Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 erfordern, z. B. durch einen höheren Aufwand an gedanklicher Arbeit. 

Nr. 7  
1
Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfor-

dern, die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. 
2
Die Einarbeitung dient dem Erwerb der-

jenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe 
als solche erforderlich sind. 

 
17. entfällt 

 
 

18. Beschäftigte im Rettungsdienst 

 
Entgeltgruppe 9 

1. Rettungsassistenten, 

die durch ausdrückliche Anordnung als Leiter einer Rettungsleitstelle bestellt und 

denen mindestens 16 in der Rettungsleitstelle tätige Beschäftigte durch ausdrückliche Anordnung  
ständig unterstellt sind. 

2. Rettungsassistenten, 

die durch ausdrückliche Anordnung als Leiter einer Rettungsleitstelle bestellt und 

denen mindestens zehn in der Rettungsleitstelle tätige Beschäftigte durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 8 

Rettungsassistenten, 

die durch ausdrückliche Anordnung als Leiter einer Rettungsleitstelle bestellt sind. 

 

Entgeltgruppe 7 

1. Rettungsassistenten, 

die durch ausdrückliche Anordnung als Leiter einer Rettungswache bestellt und 

denen mindestens 16 in der Rettungswache tätige Beschäftigte durch ausdrückliche Anordnung stän-
dig unterstellt sind. 

2. Rettungsassistenten, die in Rettungsleitstellen tätig sind. 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Rettungsassistenten, 

die durch ausdrückliche Anordnung als Leiter einer Rettungswache bestellt sind. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B 
Abschnitt I Nr. 11.) 

2. Rettungsassistenten mit entsprechender Tätigkeit. 
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Entgeltgruppe 4 

Rettungssanitäter mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 
19. entfällt 

 

20. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 

 
Vorbemerkung 

1
Die – im Unterschied zu dem Teil II Abschnitt G der Anlage 1a zum BAT erfolgte – Untergliederung 

dieses Abschnitts dient ausschließlich der besseren Übersichtlichkeit und nicht einer Veränderung 
des rechtlichen Verhältnisses der Tätigkeitsmerkmale zueinander. 

2
Insbesondere stellen die Tätig-

keitsmerkmale dieses Abschnitts insgesamt, nicht aber die Zusammenfassung von Tätigkeitsmerk-
malen in den jeweiligen Unterabschnitten für sich eine abschließende spezielle Eingruppierungsrege-
lung im Sinne der Rechtsprechung des BAG (z. B. Urt. vom 5. Juli 2006 – 4 AZR 555/05) dar. 

3
So 

können z. B. Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung bei Erfüllen der Voraussetzungen als „sonsti-
ge Beschäftigte“ nach den in Unterabschnitt 4 aufgeführten Tätigkeitsmerkmalen eingruppiert sein, 
obwohl Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung nur in Tätigkeitsmerkmalen des Unterabschnitts 6 
benannt sind. 

20.1 entfällt 

 

20.2 Leiter von Kindertagesstätten  
 

Vorbemerkungen 

1. Kindertagesstätten im Sinne der Tätigkeitsmerkmale dieses Unterabschnitts sind Krippen, Kindergär-
ten, Horte, Kinderbetreuungsstuben und Kinderhäuser. 

2. Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich die Zahl 
der vom 1. Oktober bis 31. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres vergebenen, je Tag 
gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde zu legen. 

 

Entgeltgruppe 11 

Leiter von Kindertagesstätten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen. 
 

(Beschäftigte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B Ab-
schnitt I Nr. 13.) 

Entgeltgruppe 10 
 

1. Leiter von Kindertagesstätten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B 
Abschnitt I Nrn. 3 und 13.) 

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von Kindertages-
stätten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen bestellt sind. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B 
Abschnitt I Nrn. 3 und 13.) 

3. Leiter von Kindertagesstätten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B 
Abschnitt I Nr. 13.) 

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von Kindertages-
stätten  

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen bestellt sind. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B 
Abschnitt I Nr. 13.) 
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Entgeltgruppe 9 

1. Leiter von Kindertagesstätten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten jeweils eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß An-
lage B Abschnitt I Nrn. 5 und 13.) 

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von Kindertages-
stätten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen bestellt sind. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten jeweils eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß An-
lage B Abschnitt I Nrn. 5 und 13.) 

3. Leitern von Kindertagesstätten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten jeweils eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß An-
lage B Abschnitt I Nrn. 5 und 13.) 

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von Kindertages-
stätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten jeweils eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß An-
lage B Abschnitt I Nrn. 5 und 13.) 

 

Entgeltgruppe 8 
 

1. Leiter von Kindertagesstätten. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten jeweils eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß An-
lage B Abschnitt I Nrn. 6 und 13.) 

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständiger Vertreter von Leitern von Kinderta-
gesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten jeweils eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß An-
lage B Abschnitt I Nrn. 6 und 13.) 

 
20.3 entfällt 

 
20.4 Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/ Psychagogen, 

Bewährungshelfer, Heilpädagogen 

Vorbemerkung 

 

(1) 
1
Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt eingruppiert sind, erhalten für die Dauer  der Tätig-

keit in einem Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem Jugendwohnheim oder einer vergleichbaren 
Einrichtung (Heim) 

 

a) eine monatliche Zulage in Höhe von 61,36 Euro, wenn in dem Heim überwiegend behinder-
te Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder und/oder Jugendliche mit wesentlichen Er-
ziehungsschwierigkeiten zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder Pflege ständig unterge-
bracht sind; 

b) eine monatliche Zulage in Höhe von 30,68 Euro, wenn nicht überwiegend solche Personen 
ständig untergebracht sind. 

 
2
Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Ent-

geltfortzahlung nach § 21 MTV-UK MD haben. 
3
Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes zu berück- 

sichtigen. 

 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 sowie Beschäftigte der Entgelt- 
gruppe 10 Fallgruppe 2. 
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Entgeltgruppe 12 

 

Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheb-
lich  aus der Entgelt- gruppe 11 Fallgruppe 2  heraushebt. 

 

1. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/Psychagogen mit staatlicher Anerkennung
 oder staatlich anerkannter Prüfung und entsprechender Tätigkeit. 

2. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt. 

 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß An-
lage B Abschnitt I Nr. 14.) 

 
Entgeltgruppe 10 

 
1. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit 

sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

 

deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeu-
tung aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt. 

2. Bewährungshelfer. 
 

Entgeltgruppe 9 
 

1. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

mit schwierigen Tätigkeiten. 
 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß 
Anlage B Abschnitt I Nr. 5.) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

2. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß 
Anlage B Abschnitt I Nr. 12.) 

 

3. Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 
6) 

 
Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbeitern/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerken-
nung. 

 

 
Protokollerklärungen: 

1. 

Schwierige Tätigkeiten sind z. B. die 

a) Beratung von Suchtmittel-Abhängigen, 

b) Beratung von HIV-Infizierten oder an AIDS erkrankten Personen, 

c) begleitende Fürsorge für Heimbewohner und nachgehende Fürsorge für ehemalige Heimbewohner, 

d) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und nachgehende Fürsorge für ehemalige Strafgefangene, 

e) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Beschäftigter mindestens der Entgeltgruppe 9. 
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2. 

(1) Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit, die Entscheidungen 
zur Vermeidung der Gefährdung des Kindeswohls treffen und in Zusammenarbeit mit dem Familiengericht bezie-
hungsweise Vormundschaftsgericht Maßnahmen einleiten, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich sind, oder 
mit gleichwertigen Tätigkeiten, die für die Entscheidung zur zwangsweisen Unterbringung von Menschen mit psy-
chischen Krankheiten erforderlich sind (zum Beispiel Sozialpsychiatrischer Dienst der örtlichen Stellen der Städte), 
erhalten neben der Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 5 eine monatliche Entgeltgruppenzulage 
gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 12. 

(2) Unter Absatz 1 fallen auch Beschäftigte mit dem Abschluss Diplompädagoge, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten von Sozialarbeitern beziehungsweise Sozialpädagogen mit 
staatlicher Anerkennung ausüben, denen Tätigkeiten im Sinne von Absatz 1 übertragen sind. 

 
(3) Das "Treffen von Entscheidungen zur Vermeidung der Gefährdung des Kindeswohls und die Einleitung von Maß-

nahmen in Zusammenarbeit mit dem Familiengericht beziehungsweise Vormundschaftsgericht, welche zur Gefah-
renabwehr erforderlich sind", sind im Allgemeinen Sozialen Dienst bei Tätigkeiten im Rahmen der Fallverantwortung 
bei 

- Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII, 

 
- der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII, 

 
- der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 

 
- der Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII) 

- der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 

- der Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII) 
 

einschließlich der damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten erfüllt.  Die Durchführung der Hilfen nach den ge-
troffenen Entscheidungen (zum Beispiel Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege oder Heimerziehung) fällt 
nicht unter Absatz 1. Die in Aufgabengebieten außerhalb des Allgemeinen Sozialen Dienstes wie zum Beispiel Erzie-
hungsbeistandschaft, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe, Vormundschaft, Pflegschaft 
auszuübenden Tätigkeiten fallen nicht unter Absatz 1, es sei denn, dass durch Organisationsentscheidung des Ar-
beitgebers im Rahmen dieser Aufgabengebiete ebenfalls Tätigkeiten auszuüben sind, die die Voraussetzungen von 
Satz 1 erfüllen. 

 

20.5 entfällt 

 
20.6 Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen  

 

Vorbemerkung 

(1) 
1
Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt eingruppiert sind, erhalten für die Dauer der Tä-

tigkeit in einem Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem Jugendwohnheim oder einer ver-
gleichbaren Einrichtung (Heim) 

a) eine monatliche Zulage in Höhe von 61,36 Euro, wenn in dem Heim überwiegend be-
hinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder und/oder Jugendliche mit we-
sentlichen Erziehungsschwierigkeiten zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder 
Pflege ständig untergebracht sind; 

b) eine monatliche Zulage in Höhe von 30,68 Euro, wenn nicht überwiegend solche Per-
sonen ständig untergebracht sind. 

 

2
Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder 

Entgeltfortzahlung nach § 21 MTV-UK MD haben. 
3
Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes zu 

berücksichtigen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Beschäftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1. 
 

Entgeltgruppe 9 

1. Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

mit fachlich koordinierenden Aufgaben für mindestens drei Beschäftigte mindestens der Fallgruppe 2. 
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B 
Abschnitt I Nrn. 7 und 13.) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 
 

2. Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

mit besonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
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(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B 
Abschnitt I Nr. 13.) 

 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und  3) 

3. Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

in Schulkindergärten, Vorklassen oder Vermittlungsgruppen für nicht schulpflichtige Kinder. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B 
Abschnitt I Nrn. 10 und 13.) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und  4) 

4. Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B 
Abschnitt I Nr. 13.) 

 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und  2) 

 

Entgeltgruppe 6 

Kinderpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 
Entgeltgruppe 5 

1. Beschäftigte in der Tätigkeit von Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Kinderpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung. 
 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Als entsprechende Tätigkeit von Erzieherinnen gilt auch die Betreuung von über 18-jährigen Personen (z. B. in 
Einrichtungen für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder für Obdachlose). 

Nr. 2 Nach diesem Tätigkeitsmerkmal eingruppiert sind auch 

a) Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen mit staatlicher Anerkennung oder staatlicher Prüfung, 

b) Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, die in Kinderkrippen tätig sind. 

Nr. 3 Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B. die 

a) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere Aufgaben in der gemeinsa-
men Förderung behinderter und nicht behinderter Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von 
mindestens einem Drittel von behinderten Kindern im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kin-
dertagesbetreuung, 

b) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder von Kindern und/oder 
Jugendlichen mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten, 

c) Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der offenen Tür, 

d) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen, 

e) fachlichen Koordinierungstätigkeiten für mindestens vier Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 6, 

f) Tätigkeiten einer Facherzieherin mit einrichtungsübergreifenden Aufgaben. 

Nr. 4 Die Tätigkeit setzt voraus, dass überwiegend Kinder, die im nächsten Schuljahr schulpflichtig werden, nach ei-
nem speziellen pädagogischen Konzept gezielt auf die Schule vorbereitet werden. 
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Nr. 5 Schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B. 

 

a) Tätigkeiten in Einrichtungen für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX und in psychiatrischen 
Kliniken, 

b) allein verantwortliche Betreuung von Gruppen z. B. in Randzeiten, 

c) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere Aufgaben in der gemeinsa-
men Förderung behinderter und nicht behinderter Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von 
mindestens einem Drittel von behinderten Kindern im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kin-
dertagesbetreuung, 

d) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder in Gruppen von 
Kindern und/oder Jugendlichen mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten, 

e) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen. 

 
21. entfällt 

 

22. Ingenieure, Beschäftigte in technischen Berufen 

 
22.1 Ingenieure Vorbemerkung 

Unter „technischer Ausbildung“ ist der erfolgreiche Besuch einer Schule zu verstehen, deren Ab-
schlusszeugnisse zum Eintritt in die Laufbahn des gehobenen technischen Dienstes bzw. zur ent-
sprechenden Qualifikationsebene berechtigen. 

Entgeltgruppe 13 

1. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch das Maß der Verantwortung erheblich aus 
der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 1 heraushebt. 

2. Vermessungstechnische und landkartentechnische Beschäftigte mit technischer Ausbildung sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch das Maß der Verantwortung erheblich aus 
der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 3  heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

Entgeltgruppe 12 

1. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung und langjähriger praktischer Erfahrung sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger praktischer Erfahrung, 

deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch künstlerische oder 
Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 heraushebt. 

2. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung und langjähriger praktischer Erfahrung sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger praktischer Erfahrung, 

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder 
durch künstlerische oder Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 heraushebt. 

3. Vermessungstechnische und landkartentechnische Beschäftigte mit technischer Ausbildung und lang-
jähriger praktischer Erfahrung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger praktischer Erfahrung, 

deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch schöpferische oder 
Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 3 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

4. Vermessungstechnische und landkartentechnische Beschäftigte mit technischer Ausbildung und lang-
jähriger praktischer Erfahrung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger praktischer Erfahrung, 

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder 
durch schöpferische oder Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 3 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 
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Entgeltgruppe 11 

1. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 heraushebt.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

2. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 
10 Fallgruppe 1 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

3. Vermessungstechnische und landkartentechnische Beschäftigte mit technischer Ausbildung in selb-
ständiger Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte in selbständiger Tätigkeit, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

 

deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2 heraushebt.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 
4. Vermessungstechnische und landkartentechnische Beschäftigte mit technischer Ausbildung in selb-

ständiger Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte in selbständiger Tätigkeit, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 
10 Fallgruppe 2 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 10 

1. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

2. Vermessungstechnische und landkartentechnische Beschäftigte mit technischer Ausbildung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ih-
rer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 5)  
 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1 (1) 
1

Vermessungstechnische und landkartentechnische Beschäftigte, die vor dem 1. Juli 1972 eine der techni-
schen  Ausbildung nach der  Vorbemerkung zu diesem  Unterabschnitt gleichwertige behördliche 

Prüfung abgelegt haben, werden den vermessungstechnischen und landkartentechnischen Beschäftigten mit 
technischer Ausbildung nach der Vorbemerkung zu diesem Unterabschnitt gleichgestellt. 

2
Das gleiche gilt, wenn 

die behördliche Prüfung nach dem 30. Juni 1972 abgelegt worden ist, die Ausbildung jedoch vor dem 1. Juli 1972 
begonnen hat. 

(2) 
1

Den vermessungstechnischen Angestellten mit einer vor dem 1. Juli 1972 abgelegten gleichwertigen behördli-
chen Prüfung stehen die behördlich geprüften Kulturbautechniker gleich, die vor dem  1. Juli 1972 die behördliche  
Prüfung nach  der hessischen  Ausbildungs-  und  Prüfungsordnung für kulturbau-technische Angestellte der 
Wasserwirtschaftsverwaltung vom 21. Januar 1958 (Staats-Anzeiger für das Land Hessen S. 134) erfolgreich ab-
gelegt haben. 

2
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

Nr. 2 Besonders schwierige Tätigkeiten und bedeutende Aufgaben im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind 
z. B.: 

a) Ausführung von umfangreichen Vermessungen zur Fortführung oder Neueinrichtung des Liegen-
schaftskatasters (Katastervermessungen) mit widersprüchlichen Unterlagen oder von um- fangreichen 
Katastervermessungen mit gleichem Schwierigkeitsgrad (z. B. in Grubensenkungsgebieten); 

b) Absteckungen für umfangreiche Ingenieurbauten, z. B. Brücken-, Hochstraßen-, Tunnelabsteckungen 
oder Absteckungen anderer vergleichbarer Verkehrsbauten, ggf. einschließlich  der Vor- und Folgear-
beiten; 

c) Lagefestpunktvermessungen (Erkundung bzw. Erkundung und Messung) in engbebauten Gebieten 
oder unter gleich schwierigen Verhältnissen (Lagefestpunkte sind trigonometrische Polygon- und 
gleichwertige Punkte); 

d) Ausführung oder Auswertung von Präzisionsvermessungen in übergeordneten Netzen des Lage- oder 
Höhenfestpunktfeldes; 
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e) Aufsichts- und Prüftätigkeit bei der Auswertung von Katastervermessungen mit widersprüchlichen Un-

terlagen oder bei kartografischen, nivellitischen, fotogrammetrischen, typografischen oder trigonometri-
schen Arbeiten oder bei Bodenordnungsverfahren mit gleichem Schwierigkeitsgrad. (Das Fehlen 
der Aufsichtstätigkeit ist unerheblich, wenn dem Beschäftigten besonders schwierige Prüfungen über-
tragen sind, z. B. Prüftätigkeit zur Übernahme von Messungsschriften bei umfangreichen Fortführungs- 
oder Neuvermessungen auf Grund neuer Aufnahmenetze); 

f) Aufsichts- und Prüftätigkeit bei der Prüfung fertiger Arbeitsergebnisse der Flurbereinigung, ggf. ein-
schließlich der Herstellung der Unterlagen für die Berichtigung des Grundbuches und der vermes-
sungstechnischen Unterlagen für die Berichtigung des Liegenschaftskatasters, oder beim Ausbau der 
gemeinschaftlichen Anlagen in allen Verfahren eines Flurbereinigungsamtes. (Bei größeren Flurbereini-
gungsämtern kann dieses Merkmal auch von mehreren Beschäftigten erfüllt werden); 

g) Verantwortliche Ausführung der vermessungstechnischen Ingenieurarbeiten eines Flurbereinigungsver-
fahrens (ausführender vermessungstechnischer Sachbearbeiter oder erster technischer Sachbearbei-
ter); 

h) Vermessungstechnische Auswertung von Bauleitplänen unter besonderen technischen Schwierigkeiten. 

Nr. 3 Besondere Leistungen sind z. B.: Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen, deren Bearbeitung besondere Fach-
kenntnisse und besondere praktische Erfahrung oder künstlerische Begabung voraussetzt, sowie örtliche Leitung 
bzw. Mitwirkung bei der Leitung von schwierigen Bauten und Bauabschnitten sowie deren Abrechnung. 

Nr. 4 Entsprechende Tätigkeiten sind z. B.: 

a) Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen nicht nur einfacher Art einschließlich Massen-, Kosten- und 
statischen Berechnungen und Verdingungsunterlagen, Bearbeitung der damit zusammen- hängenden lau-
fenden technischen Angelegenheiten – auch im technischen Rechnungswesen –, örtliche Leitung oder 
Mitwirkung bei der Leitung von Bauten und Bauabschnitten sowie deren Abrechnung; 

b) Ausführung besonders schwieriger Analysen, Schiedsanalysen oder selbständige Erledigung neuartiger 
Versuche nach kurzer Weisung in Versuchslaboratorien, Versuchsanstalten und Versuchswerkstätten. 

Nr. 5 Entsprechende Tätigkeiten sind z. B.: 

- Ausführung oder Auswertung von trigonometrischen oder topografischen Messungen nach Lage und Höhe 
nicht nur einfacher Art, von Katastermessungen oder von bautechnischen Messungen nicht nur einfacher Art; 
fotogrammetrische Auswertungen und Entzerrungen, 

- kartografische Entwurfs- und Fortführungsarbeiten. 

 
 

22.2 Techniker  

 

Vorbemerkungen 

1. (1) Die Tätigkeitsmerkmale dieses Unterabschnitts gelten auch für Kerntechniker, Reaktortechniker, 
Rechenmaschinentechniker, Synchrotrontechniker, Tieftemperaturtechniker und Vakuumtechniker in 
Kernforschungseinrichtungen. 

(2) Kernforschungseinrichtungen sind Reaktoren sowie Hochenergiebeschleuniger- und Plasmafor-
schungsanlagen und ihre hiermit räumlich oder funktionell verbundenen Institute und Einrichtungen. 

(3) Hochenergiebeschleunigeranlagen im Sinne dieser Regelung sind solche, deren Endenergie bei 
der Beschleunigung von Elektronen 100 Mill. Elektronenvolt (MeV), bei Protonen, Deuteronen und 
sonstigen schweren Teilchen 20 MeV überschreitet. 

(4) Plasmaforschungsanlagen im Sinne dieser Regelung sind solche Anlagen, deren Energiespei-
cher mindestens 1 Million Joule aufnimmt und mindestens 1 Million VA als Impulsleistung abgibt oder 
die für länger als 1 msec mit Magnetfeldern von mindestens 50.000 Gauß arbeiten und in denen 
eine kontrollierte Kernfusion angestrebt wird. 

2. Die Tätigkeitsmerkmale dieses Unterabschnitts gelten auch für Beschäftigte, die diese Tätigkeiten 
unter der Bezeichnung „Baustellenaufseher (Bauaufseher)“ oder unter der Bezeichnung „Zeichner“ 
ausüben. 

3. Für Beschäftigte mit einer Ausbildung als Chemotechniker im Sinne der Rahmenordnung der staatli-
chen Prüfung für Chemotechniker vom 14./15. Mai 1964 bzw. vom 31.7.1970 gelten die Tätig-
keitsmerkmale des Unterabschnitts 3 (Technische Assistenten). 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Staatlich geprüfte Techniker sowie sonstige Beschäftigte die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

in einer Tätigkeit der Fallgruppe 2, die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B 
Abschnitt I Nr. 9.) 
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2. Staatlich geprüfte Techniker mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 

gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

die selbständig tätig sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 7 

Staatlich geprüfte Techniker mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 

22.3 Technische Assistenten  

 

Vorbemerkung 

Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung im Sinne der Tätigkeitsmerkmale dieses Unter-
abschnitts sind z. B. chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische Assistenten oder 
landwirtschaftlich technische Assistenten jeweils mit staatlicher Anerkennung. 

Entgeltgruppe 10 

Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung mit entsprechender Tätigkeit, 

die als Lehrkräfte an staatlich anerkannten Schulen für technische Assistenten eingesetzt sind und de-
ren Tätigkeit besondere Kenntnisse und Erfahrungen erfordert. 

 
Entgeltgruppe 9 

1. Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung mit entsprechender Tätigkeit, 

die als Lehrkräfte an staatlich anerkannten Schulen für technische Assistenten eingesetzt sind. 

2. Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung mit entsprechender Tätigkeit, 

die schwierige Aufgaben erfüllen, die ein besonders hohes Maß an Verantwortlichkeit erfordern. 

3. Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung mit entsprechender Tätigkeit, 

die schwierige Aufgaben erfüllen und in nicht unerheblichem Umfang verantwortlichere Tätigkeiten 
verrichten, sowie 

Laboranten mit Abschlussprüfung, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)  

(Hierzu Protokollerklärung) 

 
Entgeltgruppe 7 

Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, 

die schwierige Aufgaben erfüllen. 

 

Entgeltgruppe 6 

Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben. 

 

Protokollerklärung: 

Der Umfang der verantwortlicheren Tätigkeiten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten 
Tätigkeit ausmacht. 

 

22.4 Laboranten  

 

Entgeltgruppe 7 

Laboranten und Werkstoffprüfer mit Abschlussprüfung, 

die sich in Entgeltgruppe 6 besonders bewährt haben, und deren Tätigkeit sich durch selbständige 
Leistungen aus der Entgeltgruppe 6 heraushebt. 
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Entgeltgruppe 6 

Laboranten und Werkstoffprüfer mit Abschlussprüfung, 

deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt. 
 

Entgeltgruppe 5 

Laboranten und Werkstoffprüfer mit Abschlussprüfung und entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Laboranten oder Werkstoffprüfern, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 heraushebt, dass sie schwierig ist. 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Laboranten oder Werkstoffprüfern. (keine Stufe 6) 

 

22.5 Zeichner 

 
Entgeltgruppe 6 

Zeichner mit entsprechender Abschlussprüfung (z. B. als Bauzeichner oder technischer Systempla-
ner) sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

die Tätigkeiten ausüben, die besondere Leistungen erfordern.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 
Entgeltgruppe 5 

Zeichner mit entsprechender Abschlussprüfung (z. B. als Bauzeichner oder technischer Systempla-
ner) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 

Entgeltgruppe 2 

Zeichner mit einfacher Tätigkeit. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 
 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1  Besondere Leistungen sind z. B.: Anfertigung schwieriger Zeichnungen und Pläne nach nur  groben Angaben 
oder nach Unterlagen ohne Anleitung sowie Erstellung der sich daraus ergebenden Detailzeichnungen, Ausfüh-
rung der hiermit zusammenhängenden technischen Berechnungen wie Massenermittlungen bzw. Aufstellung von 
Stücklisten, selbständige Ermittlung technischer Daten und Werte und ihre Auswertung bei der Anfertigung von 
Plänen. 

Nr. 2  Einfache Tätigkeiten sind z. B.: Pausarbeiten, Ausziehen und Anlegen von Zeichnungen einfacherer Art, Übertra-
gung von Zeichnungen einfacher Art im gleichen Maßstab oder mittels des Pantografen, Herstellung von Schal-
tungsskizzen usw. einfacherer Art nach Entwürfen oder nach besonderer Anleitung. 

 
22.6 entfällt 

 
22.7 entfällt 

 
22.8 entfällt 

 
22.9 entfällt 

 
22.10 entfällt 

 
22.11 Fotografen  

 

Entgeltgruppe 9 

1. Fotografen mit Abschlussprüfung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Fallgruppe 4 heraushebt, dass in nicht unerheblichem Umfang 
selbständig neue Arbeitsverfahren zu entwickeln und zu erproben sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
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2. Fotografen mit Abschlussprüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
auf-grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

denen mindestens acht Beschäftigte dieses Unterabschnitts durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

3. Fotografen mit Abschlussprüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

denen mindestens vier Beschäftigte dieses Unterabschnitts mindestens der Entgeltgruppe 8 durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

4. Fotografen mit Abschlussprüfung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie in For-
schungseinrichtungen auszuüben ist und hohen wissenschaftlichen Ansprüchen genügende  Ar-
beitsergebnisse zu erbringen sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Fotografen mit Abschlussprüfung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 heraushebt, dass sie besonders schwierig ist.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

2. Fotografen mit Abschlussprüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

denen mindestens vier Beschäftigte dieses Unterabschnitts durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 

 

Entgeltgruppe 6 

Fotografen mit Abschlussprüfung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

mit schwieriger Tätigkeit.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 
 

Entgeltgruppe 5 

Fotografen mit Abschlussprüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte mit fotografischen Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche 
Anlernung erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte mit einfachen fotografischen Tätigkeiten.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Der Umfang der Tätigkeit ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit aus-
macht. 

Nr. 2  Besonders schwierige Tätigkeit ist das selbständige Herstellen objektgerechter fotografischer   Aufnahmen un-
ter Berücksichtigung der jeweiligen fachlichen Anforderungen bei besonders erschwerten foto- technischen 
Aufnahmebedingungen, z. B. 

- Aufnahmen von schlecht sichtbaren Spuren im Polizeidienst; 

- Intraoralaufnahmen, Aufnahme eines Lehrfilmes bei einer Shuntoperation im medizinischen Bereich; 
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- Aufnahmen, die die besondere Herausarbeitung bestimmter für die wissenschaftliche Bearbeitung notwen-

diger Merkmale erfordern, in der Forschung und in der Materialprüfung. 

Nr. 3 Schwierige Tätigkeit ist das selbständige Herstellen objektgerechter fotografischer Aufnahmen unter Berück-
sichtigung der jeweiligen fachlichen Anforderungen, z. B. 

- Aufnahmen zur Beweissicherung an Tat- und Unfallorten im Polizeidienst; 

- Operationsaufnahmen im medizinischen Bereich; 

- Aufnahmen bei der Durchführung von Forschungsaufgaben, für Lehrzwecke oder bei Versuchen zur Material-
prüfung in den Bereichen der Forschung, der wissenschaftlichen Lehre und der Materialprüfung. 

 
Nr. 4 

1
Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfor-

dern, die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. 
2
Die Einarbeitung dient dem Erwerb 

derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind. 
 

22.12 Fotolaboranten  

 

Entgeltgruppe 6 

Fotolaboranten mit Abschlussprüfung, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 4 heraushebt, dass bei Colorentwicklungsar-
beiten selbständig Filterbestimmungen zur Erzielung höchster Farbgenauigkeit oder besonderer 
Farbdarstellung vorzunehmen sind. 

 

Entgeltgruppe 4 

Fotolaboranten mit Abschlussprüfung und entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Fotolaboranten mit Abschlussprüfung. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte in Fotolaboren mit einfachen Tätigkeiten.  

(Hierzu Protokollerklärung) 

 
Protokollerklärung: 

1
Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfor-

dern, die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. 
2
Die Einarbeitung dient dem Erwerb 

derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind. 

 
23. entfällt 

 
24. entfällt 

 

25. Wirtschaftspersonal 

 
25.1 Beschäftigte im Küchenwirtschaftsdienst  

 

Entgeltgruppe 10 

1. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen als Leiter von Küchen, 

in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.500 Vollportionen hergestellt werden.  

 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 
2. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen als Leiter von Küchen, 

in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.000 Vollportionen hergestellt werden, wenn der Küche ei-
ne Diätküche eingegliedert ist. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen 

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter von Leitern von Küchen, in denen 
durchschnittlich täglich mehr als 1.500 Vollportionen hergestellt werden.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 
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2. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen als Leiter von Küchen, 

in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.000 Vollportionen hergestellt werden.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

3. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen 

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter von Leitern von Küchen, 

in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.000 Vollportionen hergestellt werden, wenn der Küche ei-
ne Diätküche eingegliedert ist. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

4. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen als Leiter von Küchen, 

in denen durchschnittlich täglich mehr als 500 Vollportionen hergestellt werden, wenn der Küche 
eine Diätküche eingegliedert ist. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

5. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen 

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter von Leitern von Küchen, in denen 
durchschnittlich täglich mehr als 1.000 Vollportionen hergestellt werden. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und  3) 

6. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen als Leiter von Küchen, 

in denen durchschnittlich täglich mehr als 500 Vollportionen hergestellt werden. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und  3) 

7. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen 

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter von Leitern von Küchen, 

in denen durchschnittlich täglich mehr als 500 Vollportionen hergestellt werden, wenn der Küche 
eine Diätküche eingegliedert ist. 

 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

8. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen als Leiter von Küchen, 

in denen durchschnittlich täglich mehr als 250 Vollportionen hergestellt werden, wenn der Küche 
eine Diätküche eingegliedert ist. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

9. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen 

denen durch ausdrückliche Anordnung die Arbeitsvorbereitung, die Überwachung des Arbeitsablau-
fes und die Einteilung des Personals in einer Küche übertragen ist, 

in der durchschnittlich täglich mehr als 1.500 Vollportionen hergestellt werden. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und  3) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen als Leiter von Küchen, 

in denen durchschnittlich täglich bis zu 250 Vollportionen hergestellt werden, wenn der Küche eine 
Diät-küche eingegliedert ist. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

2. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen 

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter von Leitern von Küchen, 

in denen durchschnittlich täglich mehr als 250 Vollportionen hergestellt werden, wenn der Küche 
eine Diätküche eingegliedert ist. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 
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Entgeltgruppe 7 

1. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen als Leiter von Küchen, 

in denen durchschnittlich täglich mehr als 250 Vollportionen hergestellt werden.  

 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

2. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen 

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter von Leitern von Küchen, in denen 
durchschnittlich täglich mehr als 500 Vollportionen hergestellt werden. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

3. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen 

denen durch ausdrückliche Anordnung die Arbeitsvorbereitung, die Überwachung des Arbeitsablau-
fes und die Einteilung des Personals in einer Küche übertragen ist, 

in der durchschnittlich täglich mehr als 1.000 Vollportionen hergestellt werden.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 
Entgeltgruppe 6 

1. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen als Leiter von Küchen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

2. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen 

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter von Leitern von Küchen, 

in denen durchschnittlich täglich bis zu 250 Vollportionen hergestellt werden, wenn der Küche eine 
Diätküche eingegliedert ist. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

3. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen 

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter von Leitern von Küchen, in denen 
durchschnittlich täglich mehr als 250 Vollportionen hergestellt werden. 

 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 5 

Wirtschafterinnen (Hauswirtschafterinnen) mit entsprechender Tätigkeit, soweit nicht anderweitig ein- 
gruppiert. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 
 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte, die als ständige Vertreter von Leitern von Küchen durch ausdrückliche Anordnung be-
stellt sind, soweit nicht anderweitig eingruppiert. 

(keine Stufe 6) 
 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte im Küchenwirtschaftsdienst mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. 
eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hin-
ausgeht. 

(keine Stufe 6) 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte im Küchenwirtschaftsdienst mit einfachen Tätigkeiten. 

 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6)  
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Protokollerklärungen: 

Nr. 1 (1) 
1

Hängt die Eingruppierung von der Zahl der Vollportionen ab, so ist Teilverpflegung mit folgenden Anteilen 
in Vollportionen umzurechnen: 

- Frühstück mit 21,66 Prozent, 

- Mittagessen mit 39,17 Prozent und 

- Abendessen mit 39,17 Prozent. 
2

Wird in einer Küche nur Mittagessen zubereitet, so werden die Mittagessenportionen zur Hälfte als Vollportionen 
angerechnet. 

(2) 
1

Bei der Zahl der Vollportionen bleibt die Zahl der Diätportionen unberücksichtigt. 
2

Werden von der Haupt-
küche an die Diätküche die Grundnahrungsmittel (z. B. Kartoffeln, Fleisch, Gemüse) geliefert, gilt folgender Um-
rechnungsschlüssel: 

 

a) Bei Lieferung der Grundnahrungsmittel für alle Mahlzeiten gelten drei Diätportionen als zwei Vollpor-
tionen. 

b) Werden die Grundnahrungsmittel nicht für alle Mahlzeiten geliefert, gelten drei Diätportionen als eine 
Vollportion. 

Nr. 2 (1) Küchenmeister sind Beschäftigte, die bei der  Industrie-  und Handelskammer  die  Prüfung als Küchenmeister 
bestanden haben. 

(2) Dem Küchenmeister werden gleichgestellt: 

a) Köche mit Abschlussprüfung nach sechsjähriger Berufsausübung als Koch, 

b) Metzger (Fleischer, Schlachter), Bäcker oder Konditoren mit Abschlussprüfung nach achtjähriger Be-
rufsausübung als Koch, 

beim Nachweis der Meisterprüfung bereits nach dreijähriger Berufsausübung als Koch. 

Nr. 3 Hauswirtschaftsleiterinnen sind Beschäftigte mit staatlicher Prüfung oder mit staatlicher Anerkennung als Haus-
wirtschaftsleiterin, als Wirtschaftsleiterin oder als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin. 

Nr. 4 (1) Eine Diätküche ist im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals in eine Küche eingegliedert, wenn der  Leiter der 
Hauptküche folgende Zuständigkeiten hat: 

a) Personalausgleich für die Hauptküche und Diätküche, Personalzuweisung für die Diätküche, 

b) Dienstplangestaltung für beide Küchen, 
 

c) Verantwortung für die technische Abwicklung des Essentransportes beider Küchen. 

(2) Eine räumlich getrennte Unterbringung der Diätküche steht ihrer Eingliederung in die Hauptküche bei Erfül-
lung der vorstehenden Buchstaben a bis c nicht entgegen, wenn diese Diätküche mit den Grundnahrungsmit-
teln (z. B. Kartoffeln, Fleisch, Gemüse) durch die Hauptküche versorgt wird. 

(3) Durch die Eingliederung der Diätküche wird die Verantwortung des Diätküchenleiters für die hergestellten Di-
ätportionen nicht berührt. 

Nr. 5 (1) Wirtschafterinnen sind Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung und staatlicher Prüfung als Wirt-
schafterin, die 

a) mit der selbständigen Führung der gesamten Hauswirtschaft oder 

b) mit der selbständigen Erledigung von Teilgebieten der Hauswirtschaft 
oder in Teilgebieten der Küchenwirtschaft, z. B. 

- Aufstellen des Speiseplans, 

- Zubereitung der Nahrung oder Beaufsichtigen des Küchenpersonals, 

- Bestellen und Berechnen der Nahrungsmittel, oder in Teilgebieten der Hauspflege, z. B. 

- Aufsicht über Pflege und Reinigen des Hauses, 

- Beschaffen der Pflege- und Reinigungsmittel, 

oder in Teilgebieten der Wäschereinigung und -pflege, z. B. 

- Aufsicht über Reinigen und Instandhalten der Wäsche, 

- Beschaffen und Kontrollieren der Wäsche, oder in Teilgebieten der Materialverwaltung, z. B. 

- Beschaffen, Ausgeben, Abrechnen und Kontrollieren von Material beauftragt sind. 
 

(2) Beschäftigte, die im Geltungsbereich dieses Tarifvertrages mindestens fünf Jahre die Tätigkeit von Wirt-
schafterinnen ausgeübt haben, ohne die staatliche Prüfung abgelegt zu haben, werden für diesen Tarifvertrag 
den Wirtschafterinnen mit staatlicher Prüfung gleichgestellt. 

Nr. 6  
1
Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder  eine  Vor- noch  eine  Ausbildung,  aber  eine Einarbeitung er-

fordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. 
2
Die Einarbeitung dient dem Erwerb 

derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind. 
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25.2 Beschäftigte im Wäschereidienst  

 

Entgeltgruppe 10 

Wäschereileiter 

in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 2.500 t Schmutzwäsche.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 
Entgeltgruppe 9 

1. Wäschereileiter 

in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 1.500 t Schmutzwäsche.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Beschäftigte als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter von Wäschereileitern in 
Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 2.500 t Schmutzwäsche. 

 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

3. Wäschereileiter 

in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 1.000 t Schmutzwäsche. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

4. Beschäftigte als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter von Wäschereileitern in 
Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 1.500 t Schmutzwäsche. 
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)  
 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
 

Entgeltgruppe 8 

1. Wäschereileiter 

in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 500 t Schmutzwäsche. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Beschäftigte als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter von Wäschereileitern in 
Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 1.000 t  Schmutzwäsche. 

 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

3. Nähereileiter, 

denen mehr als 36 Arbeitnehmer durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

4. Leiter von Teilbetriebsbereichen 

in Zentralwäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 2.500 t Schmutzwäsche.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 
 

5. Hauswirtschaftsleiterinnen, 

denen in Anstalten mit mindestens 1.200 planmäßigen Betten die Anforderung, Pflege und Verwal-
tung (einschließlich Annahme und Ausgabe) der Wäsche obliegen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 4) 
 

Entgeltgruppe 6 

1. Wäschereileiter 

in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 175 t Schmutzwäsche.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
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2. Beschäftigte als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter von Wäschereileitern in 
Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 500 t  Schmutzwäsche. 

 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

3. Nähereileiter, 

denen mehr als 27 Arbeitnehmer durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

4. Hauswirtschaftsleiterinnen, 

denen in Anstalten mit mindestens 750 planmäßigen Betten die Anforderung, Pflege und Verwal-
tung (einschließlich Annahme und Ausgabe) der Wäsche obliegen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 4) 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Wäschereileiter 

in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 80 t Schmutzwäsche.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 
2. Beschäftigte als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter von Wäschereileitern in 

Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 175 t Schmutzwäsche. 
 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

3. Nähereileiter, 

denen mehr als 18 Arbeitnehmer durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 
 

4. Beschäftigte im Wirtschaftsdienst als Leiter der Wäschetauschstelle in Krankenanstalten mit mindes-
tens 1.000 planmäßigen Betten.  
 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

5. Wirtschafterinnen, 

denen in Anstalten mit mindestens 300 planmäßigen Betten die Anforderung, Pflege und Verwal-
tung (einschließlich Annahme und Ausgabe) der Wäsche obliegen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6) 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte im Wäschereidienst 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte im Wäschereidienst mit einfachen Tätigkeiten. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 7) 
 
 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Wäschereileiter sind Beschäftigte, die dem Wäschereibetrieb (Waschen, Trocknen, Plätten) vorstehen. 

Nr. 2 Wirtschafter mit staatlicher Prüfung werden nach diesem Tätigkeitsmerkmal eingruppiert, wenn sie die in dem Tä-
tigkeitsmerkmal geforderte Tätigkeit ausüben. 

Nr. 3 Als Teilbetriebsbereiche im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals gelten nicht die Annahme und Ausgabe der Wäsche 
und die Näherei. 

Nr. 4 Hauswirtschaftsleiterinnen sind Beschäftigte mit staatlicher Prüfung oder mit staatlicher Anerkennung als Haus-
wirtschaftsleiterinnen, als Wirtschaftsleiterinnen oder als hauswirtschaftliche Betriebsleiterinnen. 

Nr. 5  Beschäftigte im Wirtschaftsdienst sind Arbeitnehmer, die im Wirtschaftsdienst Teilaufgaben wahrzunehmen ha-
ben, für die keine staatliche Prüfung als Wirtschafter, sondern lediglich eine abgeschlossene, mindestens 
zweijährige, einschlägige Berufsausbildung erforderlich ist. 
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Nr. 6 (1) Wirtschafterinnen sind Beschäftigte mit staatlicher Prüfung als Wirtschafterin, die 

a) mit der selbständigen Führung der gesamten Hauswirtschaft oder 

b) mit der selbständigen Erledigung von Teilgebieten der Hauswirtschaft 
oder in Teilgebieten der Küchenwirtschaft, z. B. 

- Aufstellen des Speiseplans, 

- Zubereitung der Nahrung oder Beaufsichtigen des Küchenpersonals, 

- Bestellen und Berechnen der Nahrungsmittel, oder in Teilgebieten der Hauspflege, z. B. 

- Aufsicht über Pflege und Reinigen des Hauses, 

- Beschaffen der Pflege- und Reinigungsmittel, 

oder in Teilgebieten der Wäschereinigung und -pflege, z. B. 

- Aufsicht über Reinigen und Instandhalten der Wäsche, 

- Beschaffen und Kontrollieren der Wäsche, oder in Teilgebieten der Materialverwaltung, z. B. 

- Beschaffen, Ausgeben, Abrechnen und Kontrollieren von Material beauftragt sind. 
 

 (2) Beschäftigte, die im Geltungsbereich dieses Tarifvertrages mindestens fünf Jahre die Tätigkeit von 
Wirtschafterinnen ausgeübt haben, ohne die staatliche Prüfung abgelegt zu haben, werden für diesen 
Tarifvertrag den Wirtschafterinnen mit staatlicher Prüfung gleichgestellt. 

Nr. 7 
1
Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfor-

dern, die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. 
2
Die Einarbeitung dient dem Erwerb der-

jenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind. 

 

25.3 Leiter der Hauswirtschaft und Beschäftigte im  Wirtschaftsdienst  

 

Entgeltgruppe 8 

Wirtschafterinnen oder Beschäftigte im Wirtschaftsdienst 

als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel, Textilien, Hausrat und Wirtschaftsbedarf in Anstalten mit 
mehr als 1.500 planmäßigen Betten. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender Tätigkeit.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4) 

 

2. Wirtschafterinnen oder Beschäftigte im Wirtschaftsdienst 

als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel, Textilien, Hausrat und Wirtschaftsbedarf in Anstalten mit 
mehr als 750 planmäßigen Betten. 

 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

3. Wirtschafterinnen oder Beschäftigte im Wirtschaftsdienst 

als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel oder für Textilien, Hausrat und Wirtschaftsbedarf in Anstal-
ten mit mehr als 1.500 planmäßigen Betten. 

 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Wirtschafterinnen oder Beschäftigte im Wirtschaftsdienst 

als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel, Textilien, Hausrat und Wirtschaftsbedarf, soweit nicht an-
derweitig eingruppiert. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und  5) 

2. Wirtschafterinnen oder Beschäftigte im Wirtschaftsdienst 

als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel oder für Textilien, Hausrat und Wirtschaftsbedarf in Anstal-
ten mit mehr als 750 planmäßigen Betten. 

 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und  2) 
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Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte im Wirtschaftsdienst mit Teilaufgaben 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte im Wirtschaftsdienst mit Teilaufgaben mit einfachen Tätigkeiten. 

 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6)  

 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1 (1) Wirtschafterinnen sind Beschäftigte mit staatlicher Prüfung als Wirtschafterin, die 

a) mit der selbständigen Führung der gesamten Hauswirtschaft oder 

b) mit der selbständigen Erledigung von Teilgebieten der Hauswirtschaft 
oder in Teilgebieten der Küchenwirtschaft, z. B. 

- Aufstellen des Speiseplans, 

- Zubereitung der Nahrung oder Beaufsichtigen des Küchenpersonals, 

- Bestellen und Berechnen der Nahrungsmittel, 
 

oder in Teilgebieten der Hauspflege, z. B. 

- Aufsicht über Pflege und Reinigen des Hauses, 

- Beschaffen der Pflege- und Reinigungsmittel, 

oder in Teilgebieten der Wäschereinigung und -pflege, z. B. 

- Aufsicht über Reinigen und Instandhalten der Wäsche, 

- Beschaffen und Kontrollieren der Wäsche, oder in Teilgebieten der Materialverwaltung, z. B. 

- Beschaffen, Ausgeben, Abrechnen und Kontrollieren von Material beauftragt sind. 
 

(2) Beschäftigte, die im Geltungsbereich dieses Tarifvertrages mindestens fünf Jahre die Tätigkeit von Wirt-
schafterinnen ausgeübt haben, ohne die staatliche Prüfung abgelegt zu haben, werden für diesen Tarifvertrag 
den Wirtschafterinnen mit staatlicher Prüfung gleichgestellt. 

Nr. 2  Beschäftigte im Wirtschaftsdienst sind Arbeitnehmer, die im Wirtschaftsdienst Teilaufgaben   wahrzunehmen ha-
ben, für die keine staatliche Prüfung als Wirtschafterin, sondern lediglich eine abgeschlossene, mindestens 
zweijährige, einschlägige Berufsausbildung erforderlich ist. 

Nr. 3  Hauswirtschaftsleiterinnen sind Beschäftigte mit staatlicher Prüfung oder mit staatlicher Anerkennung als 
Hauswirtschaftsleiterin, als Wirtschaftsleiterin oder als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin. 

Nr. 4 (1) Hauswirtschaftsleiterinnen üben eine entsprechende Tätigkeit aus, wenn sie der Hauswirtschaft (Küchen-
wirtschaft, Wäschereinigung und -pflege und Reinigungsdienst) vorstehen und ihnen der Einkauf oder die An-
forderung von Lebensmitteln oder sonstigen Verbrauchsmitteln, gegebenenfalls einschließlich der Kostenberech-
nung und der Wirtschaftsbuchführung obliegen. 

(2) Die entsprechende Tätigkeit der Hauswirtschaftsleiterin gilt auch dann als erfüllt, wenn wegen der Versor-
gung durch eine auswärtige Küche oder wegen der Wäschereinigung durch eine auswärtige Wäscherei oder we-
gen der Hausreinigung durch ein Reinigungsinstitut eines dieser Teilgebiete nicht von der Hauswirtschaftsleite-
rin selbst wahrgenommen wird. 

(3) Küchenmeister werden nach diesem Tätigkeitsmerkmal eingruppiert, wenn sie die in dem Tätigkeits-
merkmal geforderte Tätigkeit ausüben. 

Nr. 5 Dieses Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn von den Teilgebieten Textilien, Hausrat und Wirtschafts- be-
darf ein Teilgebiet im Magazin nicht enthalten ist. 

Nr. 6 
1
Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfor-

dern, die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. 
2
Die Einarbeitung dient dem Erwerb der-

jenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind. 

 

25.4 entfällt 
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Teil III 
Beschäftigte mit körperlich / handwerklich geprägten Tätigkeiten 

 

 
Vorbemerkungen zu Teil III der Entgeltordnung 

 
1. 

1
Die Fallgruppen des Abschnitts 1 (Allgemeine Tätigkeitsmerkmale) gelten, sofern die Tätigkeit nicht 

in besonderen Tätigkeitsmerkmalen der Abschnitte 2 und 3 aufgeführt ist. 
2
Dies gilt nicht für Beschäf-

tigte der Entgeltgruppe 2, die überwiegend Arbeiten zu verrichten haben, die die Körperkräfte außer-
ordentlich beanspruchen. 

2. (1) 
1

Die besonderen Tätigkeitsmerkmale des Abschnitts 3, die für bestimmte Verwaltungen, Ämter 
und Betriebe (z. B. für die Polizeiverwaltung) vorgesehen sind, gelten nur für die Beschäftigten in 
diesen Verwaltungen, Ämtern und Betrieben. 

2
Das schließt nicht aus, dass Beschäftigte außerhalb 

dieser Verwaltungen, Ämter und Betriebe, die gleichartige Tätigkeiten zu verrichten haben, bei Erfül-
lung der allgemeinen Tätigkeitsmerkmale in dieselbe Entgeltgruppe eingruppiert sind. 

(2) Die Tätigkeitsmerkmale, die für ein bestimmtes Fachgebiet (z. B. für das Vermessungswesen) 
vorgesehen sind, gelten für alle Beschäftigten in diesem Fachgebiet ohne Rücksicht darauf, in 
welcher Verwaltung, welchem Amt oder Betrieb sie tätig sind. 

3. Erfolgt eine Eingruppierung nach einem besonderen Tätigkeitsmerkmal, kommt es auf die beruf-
liche Vorbildung nicht an, es sei denn, das Tätigkeitsmerkmal fordert eine bestimmte Ausbildung 
oder eine andere berufliche Qualifikation. 

 

4. (1) 
1
Anerkannte Ausbildungsberufe sind die nach dem Berufsbildungsgesetz staatlich anerkannten 

oder als staatlich anerkannt geltenden Ausbildungsberufe. 
2
In besonderen Tätigkeitsmerkmalen ge-

nannte Ausbildungsberufe umfassen auch die entsprechenden früheren Ausbildungsberufe. 

(2) Der Besitz eines Handwerksmeisterbriefs, eines Industriemeisterbriefs oder eines Meisterbriefs in 
einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf hat keinen Einfluss auf die Eingruppierung, soweit 
dieser nicht ausdrücklich in einem Tätigkeitsmerkmal gefordert ist. 

(3) Zu den Beschäftigten mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen aner-
kannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren gehören auch die 
Beschäftigten der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2 mit verwaltungseigener Prüfung. 

5. Die Besatzungen von Wasserfahrzeugen der Polizeiverwaltungen sind wie die entsprechenden Be-
schäftigten in der Binnen- bzw. Seeschifffahrt (Teil II Abschnitt 19) eingruppiert. 

6. Für die Beschäftigten der Häfen des Landes Niedersachsen gelten auch die Tätigkeitsmerkmale für 
die Beschäftigten im Wasserbau. 

7. Die Richtlinien für die verwaltungseigenen Prüfungen, deren Ablegung die Voraussetzung für die 
Eingruppierung in bestimmte Entgeltgruppen bildet, sind im Anhang zu Teil III festgelegt. 

8. (1) 
1

Beschäftigte, die zu Vorarbeitern von Beschäftigten der Entgeltgruppen 1 bis 4 bestellt worden 
sind, erhalten für die Dauer der Tätigkeit als solche eine monatliche Zulage gemäß Anlage B Ab-
schnitt III Nr. 

2
Beschäftigte, die zu Vorarbeitern von Beschäftigten mindestens der Entgeltgruppe 5 

bestellt worden sind, erhalten für die Dauer der Tätigkeit als solche eine monatliche Zulage gemäß 
Anlage B Abschnitt III Nr. 2. 

3
Die Vorarbeiterzulage verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassun-

gen um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhun-
dertsatz; Sockelbeträge, Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unbe-
rücksichtigt. 

(2) 
1
Sofern ein Anspruch auf die Vorarbeiterzulage nicht für alle Tage eines Kalendermonats besteht, 

gilt § 15 Absatz 7 MTV-UK MD. 
2
Wird die Bestellung zum Vorarbeiter widerrufen, so wird die Vorar-

beiterzulage für die Dauer von zwei Wochen weitergezahlt, es sei denn, dass die Bestellung von 
vornherein für eine bestimmte Zeit erfolgt ist. 

(3) 
1
Vorarbeiter sind Beschäftigte, die durch schriftliche Verfügung zu Gruppenführern von Beschäf-

tigten bestellt worden sind und selbst mitarbeiten. 
2
Die Gruppe muss außer dem Vorarbeiter aus min-

destens zwei Beschäftigten bestehen. 
3
Zur Arbeit zugeteilte Insassen von psychiatrischen Kranken-

anstalten, Justizvollzugsanstalten, Landesblindenanstalten, Landesjugendheimen und Beschäftigte 
von Firmen rechnen wie entsprechende Beschäftigte. 

4
Auszubildende nach dem Tarifvertrag für Aus-

zubildende nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-UK MD) vom 7. Mai 2011 in der jeweils geltenden 
Fassung können ab dem dritten Ausbildungsjahr als Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 ge-
rechnet werden. 

(4) Beschäftigte, bei denen die Aufsichtsfunktion zum Inhalt ihrer Tätigkeit gehört, sind nicht Vorar-
beiter im Sinne dieser Vorschrift. 

(5) Bei der Sicherung des Lohnstandes nach der Protokollerklärung zum 3. Abschnitt des TVÜ-UK 
MD gilt die Vorarbeiterzulage als Bestandteil des Monatstabellenlohnes 
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1. Allgemeine Tätigkeitsmerkmale 

 
Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2, die besonders hochwertige Arbeiten verrichten.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 
Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2, die hochwertige Arbeiten verrichten. 

 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 5 

Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit 
einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren,  

die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt werden. 

1. Beschäftigte, 

die nach einer mindestens dreijährigen ununterbrochenen Beschäftigung in einem anerkannten Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren eine verwaltungseigene Prü-
fung erfolgreich abgelegt haben und eine entsprechende Tätigkeit ausüben. 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit 
einer Ausbildungsdauer von weniger als drei Jahren, 

die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt werden. 

 

Entgeltgruppe 3 

1 Beschäftigte 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung erforderlich ist. (Keine Stufe 6) 

2. Angelernte Beschäftigte.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

3. Beschäftigte 

mit Tätigkeiten der Entgeltgruppe 2, 

die die Körperkräfte außerordentlich beanspruchen oder mit besonderer Verantwortung verbunden 
sind. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte 

mit einfachen Tätigkeiten.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 
 

Entgeltgruppe 1 

Beschäftigte 

mit einfachsten Tätigkeiten.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 
 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Besonders hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die neben vielseitigem hochwertigem fachlichem   Können be-
sondere Umsicht und Zuverlässigkeit erfordern. 

Nr. 2  Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das Überlegungsvermögen und das fachliche Geschick des Be-
schäftigten Anforderungen stellen, die über das Maß dessen hinausgehen, das von einem solchen Beschäftig-
ten üblicherweise verlangt werden kann. 

Nr. 3 Das sind Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine handwerkliche oder fachliche Anlernung erfordern. 

Nr. 4  
1
Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfor-

dern, die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. 
2
Die Einarbeitung dient dem Erwerb der-

jenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind. 
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Nr. 5 
1

Einfachste Tätigkeiten üben z. B. aus 

- Essens- und Getränkeausgeber, 

- Garderobenpersonal, 

- Beschäftigte, die spülen, Gemüse putzen oder sonstige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich aus- üben, 

- Reiniger in Außenbereichen wie Höfen, Wegen, Grünanlagen, Parks, 

- Wärter von Bedürfnisanstalten, 

- Servierer, 

- Hausarbeiter und 

- Hausgehilfen. 

2

Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geregelt werden. 

 

 

2. Besondere Tätigkeitsmerkmale für sämtliche Bereiche 

 
2.1 Facharbeiter  

 

Entgeltgruppe 9 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf 
mit einer Ausbildungsdauer von dreieinhalb Jahren, 

die als Bediener von CNC-gesteuerten Maschinen komplizierte Werkstücke aus unterschiedlichen 
Materialien herstellen und dafür selbständig nach Fertigungsunterlagen Arbeitsablaufprogramme er-
gänzen, Maschinenprogramme eingeben, testen und fahren sowie Programmfehler feststellen und be-
seitigen. 

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf 
mit einer Ausbildungsdauer von dreieinhalb Jahren, 

die bei Einsatz von Laserschneidtechnik und Lasergraviertechnik selbständig Arbeitsablaufprogram-
me ergänzen, eingeben, testen und fahren sowie Programmfehler feststellen und beseitigen. 

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf 
mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren 

mit Meisterbrief, 

die in großen Arbeitsstätten mit zentraler Haus- und Betriebstechnik komplizierte Anlagen warten, 
instand setzen, die Betriebsbereitschaft gewährleisten und in der Lage sind, die Regelung und Steu-
erung der Anlagen technischen Änderungen anzupassen. 

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 
 

Entgeltgruppe 8 

Aufzugsmonteure 

mit einschlägiger Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts1, 

die elektrisch gesteuerte Aufzüge oder sonstige komplizierte Aufzugsanlagen mit Befehlsspeiche-
rung unter Einbeziehung des eigentlichen Steuerteils warten und instand setzen. 

 

Entgeltgruppe 7 

Aufzugsmonteure. 
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Protokollerklärungen: 

Nr. 1  Einschlägige anerkannte Ausbildungsberufe im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B. Systemelektroniker, 
Elektroniker für Betriebstechnik, Mechatroniker für Kältetechnik, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik, Elektroniker für Automatisierungstechnik. 

Nr. 2 Komplizierte Anlagen im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B. zentrale Mess-, Steuer- und Regelanlagen für 
Heiz-, Klima-, Sanitär- und Elektrotechnik. 

 
 

2.2 Fahrer, Maschinenführer, Tankwarte und Wagenpfleger  

 

Entgeltgruppe 5 

 

1. Führer von Baugeräten und Erdbewegungsmaschinen (z. B. Bagger, Krane, Planierraupen, Straßen-
hobel, Walzen). 

2. Fahrer von Lastkraftwagen oder Lastkraftwagenzügen mit einem Ladegewicht von mehr als 5 t. 

 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 
3. Fahrer von Mehrzweckfahrzeugen (Unimog u.a.) 

bei regelmäßiger Verwendung verschiedener Anbaugeräte. 

 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 

4. Fahrer von Omnibussen 

mit mindestens 14 Fahrgastsitzen. 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Fahrer von Elektrofahrzeugen oder Elektrokarren, 

die nach der Straßenverkehrszulassungsordnung mit amtlichen Kennzeichen zum Verkehr zugelas-
sen sind und überwiegend im öffentlichen Verkehr eingesetzt sind. 

2. Fahrer von Gabelstaplern, 

die nach der Straßenverkehrszulassungsordnung mit amtlichen Kennzeichen zum Verkehr zugelas-
sen sind und überwiegend im öffentlichen Verkehr eingesetzt sind. 

3. Fahrer von Gabelstaplern 

mit einer Hubkraft von mehr als 1 t, die nicht zum öffentlichen Verkehr zugelassen sind. 

4. Kraftwagenfahrer. 

 

Entgeltgruppe 3 

1. Fahrer von Elektrofahrzeugen oder Elektrokarren. 

2. Fahrer von Gabelstaplern, 

die nicht zum öffentlichen Verkehr zugelassen sind. 

3. Tankwarte ohne abgeschlossene Ausbildung als Tankwart. 

4. Wagenpfleger. 
 
 

Protokollerklärungen: 
Nr. 1 Bei Verringerung des Ladegewichts durch Anbringen von Ladegeräten oder anderen Geräten ist vom Ladege-

wicht ohne Geräte auszugehen. 

Nr. 2 Eine regelmäßige Verwendung verschiedener Anbaugeräte liegt vor, wenn verschiedene Anbaugeräte in ständiger 
Wiederkehr, jedoch nicht nur gelegentlich verwendet werden. 

Nr. 3 Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach § 29 MTArb - ausgenommen die Zuschläge nach Nr. A 20 
Buchst. c) und d), Nrn. A 25 bis 28 und A 82 sowie Nrn. M 7 und 8 TVZ zum MTL II - im Zusammenhang mit 
der Verwendung der Anbaugeräte abgegolten. 
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2.3 Hausmeister, Sportplatzmeister, Pförtner, Reinigungs- und Wachpersonal 

 
Vorbemerkung 

Abweichend von der Protokollerklärung zu Nr. 2 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung sind 
in diesem Unterabschnitt auch Beschäftigte eingruppiert, die bei Fortgeltung des alten Rechts 

- in Vergütungsgruppe IXb Fallgruppe 1 oder in Vergütungsgruppe VIII Fallgruppe 2 des Teils II Abschnitt 
H (Hausmeister an Theatern und Bühnen) oder 

- in Teil II Abschnitt O (Schulhausmeister und Hausmeister in Verwaltungsgebäuden) der Anlage 1 a zum 
BAT/BAT-O eingruppiert gewesen wären. 

 
Entgeltgruppe 5 

1. Hausmeister mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten 
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren. 

2. Sportplatzwarte (Sportplatzmeister) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägi-
gen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren. 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Hausmeister. 

2. Sportplatzwarte (Sportplatzmeister). 

 

Entgeltgruppe 3 

1. Pförtner 

a) an verkehrsreichen Eingängen, 

b) mit einfachem Fernsprechvermittlungsdienst, 

c) die in nicht unerheblichem Umfang mit schriftlichen Arbeiten beschäftigt werden  oder 

d) mit Fernsprechvermittlungsdienst mit mehr als einem Amtsanschluss.  

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

2. Wächter mit Dienstwaffen, Begleithunden oder im Freien. 

3. Pförtner. (keine Stufe 6) 
 

4. Reiniger von Werkstätten und Maschinenhallen. (keine Stufe 6) 
 

Entgeltgruppe 2 

1. Reiniger auf selbst fahrenden Reinigungsmaschinen, die diese Maschinen auch warten. 

2. Wächter. 

3. Reiniger, soweit nicht in Entgeltgruppe 1 eingruppiert. (keine Stufe 6) 
 
 

Protokollerklärung: 

Zu den schriftlichen Arbeiten gehört nicht das Ausfüllen von Besucherzetteln. 

 

 

2.4 Beschäftigte in der Entsorgung 

 
Entgeltgruppe 4 

1. Tierkörperverwerter ohne abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf in 
Tierkörperbeseitigungsanstalten. 

2. Geprüfte Klärwärter. 
 

Entgeltgruppe 3 

Klärarbeiter. 
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2.5 Kesselwärter (Heizer), Maschinisten, Turbinenmaschinisten und Schichtführer an Hochdruck-
kesselanlagen 

 
Entgeltgruppe 8 

1. Kesselwärter (Heizer) 

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik oder in einem artverwandten anerkannten metallverarbeitenden oder in ei-
nem anerkannten elektrotechnischen Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von  
mindestens drei Jahren oder 

b) mit Kesselwärterprüfung, 

die eine Heizungsanlage mit mindestens 29,308 Mio. kJ/h oder mehrere Heizungsanlagen mit zu-
sammen mindestens 29,308 Mio. kJ/h verantwortlichbetreiben, 

wenn ihnen mindestens drei Kesselwärter (Heizer) mit Ausbildung nach Buchstabe a) oder Buchstabe 
b) unterstellt sind. 

2. Kesselwärter (Heizer) 

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik oder in einem artverwandten anerkannten metallverarbeitenden oder in ei-
nem anerkannten elektrotechnischen Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von  
mindestens drei Jahren oder 

b) mit Kesselwärterprüfung, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass besonders schwierige In-
standsetzungen oder Instandhaltungen neben der Beaufsichtigung oder Wartung von Regelanlagen 
zur Steuerung angeschlossener Unterzentralen zu erledigen sind. 

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass besonders schwierige 
Instandsetzungsarbeiten an komplizierten elektrischen Mess- und Regelanlagen selbständig und ver-
antwortlich auszuführen sind. 

4. Kesselwärter (Heizer) 

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik oder in einem artverwandten anerkannten metallverarbeitenden oder in ei-
nem anerkannten elektrotechnischen Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von  
mindestens drei Jahren oder 

b) mit Kesselwärterprüfung an Hochdruckkesselanlagen,  
die zugleich Schalttafelwärter sind. 

5. Kesselwärter (Heizer) 

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik oder in einem artverwandten anerkannten metallverarbeitenden oder in ei-
nem anerkannten elektrotechnischen Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von  
mindestens drei Jahren oder 

b) mit Kesselwärterprüfung an Hochdruckkesselanlagen, 

die zugleich Schichtführer sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und  2) 
 

6. Schichtführer an Hochdruckkesselanlagen.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und  2) 
 

7. Turbinenmaschinisten mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren, die zugleich auch 
Schalttafelwärter sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 
 

Entgeltgruppe 7 

1. Kesselwärter (Heizer) 

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik oder in einem artverwandten anerkannten metallverarbeitenden oder in ei-
nem an- erkannten elektrotechnischen Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von  
mindestens drei Jahren oder 
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b) mit Kesselwärterprüfung, 

die eine Heizungsanlage mit mindestens 12,560 Mio. kJ/h oder mehrere Heizungsanlagen mit zu-
sammen mindestens 12,560 Mio. kJ/h verantwortlichbetreiben, 

wenn ihnen mindestens drei Kesselwärter (Heizer) unterstellt sind. 

2. Kesselwärter (Heizer) 

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik oder in einem artverwandten anerkannten metallverarbeitenden oder in ei-
nem anerkannten elektrotechnischen Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von  
mindestens drei Jahren oder 

b) mit Kesselwärterprüfung, 

die eine Heizungsanlage mit mindestens 29,308 Mio. kJ/h oder mehrere Heizungsanlagen mit zu-
sammen mindestens 29,308 Mio. kJ/h verantwortlichbetreiben. 

3. Kesselwärter (Heizer) 

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik oder in einem artverwandten anerkannten metallverarbeitenden oder in ei-
nem anerkannten elektrotechnischen Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von  
mindestens drei Jahren oder 

b) mit Kesselwärterprüfung an Hochdruckkesselanlagen. 

 

4. Schalttafelwärter in Heizkraftwerken. 

 

5. Turbinenmaschinisten mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren 

in Heizkraftwerken. 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Kesselwärter (Heizer) 

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik oder in einem artverwandten anerkannten metallverarbeitenden oder in ei-
nem anerkannten elektrotechnischen Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von  
mindestens drei Jahren oder 

b) mit Kesselwärterprüfung, 

die eine Heizungsanlage mit mindestens 12,560 Mio. kJ/h oder mehrere Heizungsanlagen mit zu-
sammen mindestens 12,560 Mio. kJ/h verantwortlichbetreiben. 

 
2. Kesselwärter (Heizer) 

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik oder in einem artverwandten anerkannten metallverarbeitenden oder in ei-
nem anerkannten elektrotechnischen Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von  
mindestens drei Jahren oder 

b) mit Kesselwärterprüfung, 
 

die eine Heizungsanlage mit mindestens 8,374 Mio. kJ/h oder mehrere Heizungsanlagen mit zusam-
men mindestens 8,374 Mio. kJ/h verantwortlich betreiben, 

wenn ihnen mindestens zwei Kesselwärter (Heizer) unterstellt sind. 

3. Maschinisten mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren für die Wärmeverteilung. 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Kesselwärter (Heizer) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als Anlagenmechaniker für Sani-
tär-, Heizungs- und Klimatechnik oder in einem artverwandten anerkannten metallverarbeitenden 
oder in einem anerkannten elektrotechnischen Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens drei Jahren an 

a) Anlagen, die der amtlichen Überwachung unterliegen, 

b) einer Warmwasserheizungsanlage mit mindestens 2,093 Mio. kJ/h oder mehreren War-
mwasserheizungsanlagen mit zusammen mindestens 2,093 Mio. kJ/h oder 
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c) einer Dampfheizungsanlage mit mindestens 1,465 Mio. kJ/h oder mehreren Dampfhei-

zungsanlagen mit zusammen mindestens 1,465 Mio. kJ/h. 

2. Maschinisten mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren 

an Bekohlungs- und Entaschungsanlagen, an Entgasungs-, Speisepumpen- und Wasseraufberei-
tungsanlagen von Hochdruckkesselanlagen. 

3. Maschinisten für die Wärmeverteilung. 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Kesselwärter (Heizer) mit Kesselwärterprüfung an 

a) Anlagen, die der amtlichen Überwachung unterliegen, 

b) einer Warmwasserheizungsanlage mit mindestens 2,093 Mio. kJ/h oder mehreren War-
mwasserheizungsanlagen mit zusammen mindestens 2,093 Mio. kJ/h oder 

c) einer Dampfheizungsanlage mit mindestens 1,465 Mio. kJ/h oder mehreren Dampfhei-
zungsanlagen mit zusammen mindestens 1,465 Mio. kJ/h. 

2. Beschäftigte als Maschinisten ohne abgeschlossene Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten 
Ausbildungsberuf 

an Bekohlungs- und Entaschungsanlagen, an Entgasungs-, Speisepumpen- und Wasseraufberei-
tungsanlagen von Hochdruckkesselanlagen. 

 

Entgeltgruppe 3 

1. Beschäftigte als Helfer an Heizungsanlagen. 

2. Kesselwärter (Heizer). 

3. Beschäftigte als Bekohler oder Entschlacker an Hochdruckkesselanlagen.  

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Schichtführer an Hochdruckkesselanlagen sind die für die Kesselanlagen neben dem aufsichtführenden Schicht-
meister verantwortlichen Beschäftigten. 

Nr. 2 Nr. 8 Absatz 4 der Vorbemerkungen zu Teil III gilt nicht. 

Nr. 3 Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt auch für das Kraftwerk am Sylvensteinsee. 

 
 

2.6 entfällt 

 
2.7 Tierwärter  

 

Entgeltgruppe 5 

Tierwärter 

in wissenschaftlichen Anstalten, Lehr- und Versuchsanstalten, Untersuchungsanstalten, wenn sie 
kranke oder zu medizinischen Zwecken infizierte Tiere pflegen. 

 
Entgeltgruppe 3 

Tierwärter 

in wissenschaftlichen Anstalten, Lehr- und Versuchsanstalten, Untersuchungsanstalten und Tiergär-
ten. 

 
 

3. Besondere Tätigkeitsmerkmale für einzelne Bereiche 

 
3.1 entfällt 

 
3.2 Beschäftigte im Gartenbau  

 
Entgeltgruppe 8 

1. Reviergärtner in Botanischen Gärten. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Spezialisten für Sonderkulturen, 

z. B. für Orchideen oder ähnlich schwierige Kulturen. 

 



68  
Entgeltgruppe 5 

1. Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirtschaftlichem Facharbeiterbrief. 

2. Beschäftigte mit Waldfacharbeiterbrief. 

3. Fahrer von Traktoren 

bei regelmäßiger Verwendung verschiedener Anbaugeräte sowie verschiedener Anhängegeräte (z. 
B. Mähdrescher, Hackfrucht-Vollernter), die vom Traktor aus bedient werden. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Fahrer von Traktoren, 

die einer Zulassung zum Straßenverkehr bedürfen. 

2. Gartenarbeiter, 

die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschinen (mit Ausnahme von einfachen Maschinen) füh-
ren und warten sowie kleinere Reparaturen selbständig ausführen. 

Entgeltgruppe 3 

1. Gartenarbeiter, 

die gärtnerische Arbeiten verrichten, die an das Überlegungsvermögen und das fachliche Geschick 
Anforderungen stellen, die über das Maß dessen hinausgehen, das von einem angelernten Arbei-
ter verlangt werden kann. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

2. Gartenarbeiter, 

die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschinen (mit Ausnahme von einfachen Rasenmähern) 
führen. 

3. Fahrer von Traktoren.  

 

Protokollerklärungen: 
Nr. 1 Nr. 8 Absatz 4 der Vorbemerkungen zu Teil III gilt nicht. 

Nr. 2 Eine regelmäßige Verwendung verschiedener Anbaugeräte liegt vor, wenn verschiedene Anbaugeräte in ständiger 
Wiederkehr, jedoch nicht nur gelegentlich verwendet werden. 

Nr. 3 Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach § 29 MTArb - ausgenommen die Zuschläge nach   Nr. A 20 
Buchst. c) und d) sowie Nrn. A 25 bis 28 und A 82 TVZ zum MTL II - im Zusammenhang mit der Verwendung 
der Anbau- und Anhängegeräte abgegolten. 

Nr. 4 Z. B. Formschneiden von Bäumen, Hecken und Sträuchern, selbständige Bepflanzung von Parterreanlagen, selb-
ständige Versuchsarbeiten nach besonderer Weisung. 

 

3.3 Beschäftigte im Gesundheitswesen  

 

Entgeltgruppe 9 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf 
mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren 

mit Meisterbrief oder mit einer zusätzlichen fachlichen Fortbildung, 
 

die verschiedene Spezialeinrichtungen bzw. Spezialanlagen warten, instand setzen, die Betriebsbe-
reitschaft gewährleisten und in der Lage sind, die Regelung und Steuerung der Anlagen technischen 
Änderungen anzupassen. 

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 
 
 

2. Orthopädiemechaniker und Bandagisten mit Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Ab-
schnitts 1, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass sie regelmäßig schwierigste 
Arbeiten beim Anfertigen, Anpassen und Korrigieren von komplizierten orthopädischen Heil- und 
Hilfsmitteln selbständig ausführen. 

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 
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Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass sie besonders schwierige 
Instandsetzungsarbeiten an komplizierten medizinischen Geräten selbständig ausführen und die 
Verantwortung für die Funktionstüchtigkeit der Geräte tragen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

Entgeltgruppe 7 

Orthopädiemechaniker und Bandagisten mit Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1, 

die Arbeiten verrichten, die an das Überlegungsvermögen und das fachliche Geschick des Beschäf-
tigten Anforderungen stellen, die über das Maß dessen hinausgehen, das von einem Orthopädie-
mechaniker und Bandagisten üblicherweise verlangt werden kann. 

 

Entgeltgruppe 6 

Orthopädiemechaniker und Bandagisten mit Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1. 

 

Entgeltgruppe 5 

Fahrer von Röntgenschirmbildzügen. 

 

Entgeltgruppe 3 

1. Anatomiehelfer. 

2. Beschäftigte, die an Einlassen der Strand- oder Kurbezirke Eintrittskarten oder Kurkarten kontrollie-
ren, verkaufen und abrechnen. 

3. Beschäftigte an Verbrennungsanlagen. 

4. Krankenträger. 

5. Parkaufseher. 

6. Strandkorbwärter. 

7. Badewärter (Badegehilfen) in medizinischen Bädern. (keine Stufe 6) 

 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

Entgeltgruppe 2 

Badewärter (Badegehilfen). (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Einschlägige anerkannte Ausbildungsberufe im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B. Mechatro- niker, 
Energieelektroniker, Kälteanlagenbauer, Zentralheizungs- und Lüftungsbauer, Mess- und Re- gelmechaniker. 

Nr. 2  Spezialeinrichtungen bzw. Spezialanlagen im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B. zentrale Sauerstoffanla-
gen, zentrale Vakuumanlagen, zentrale Lachgasanlagen, zentrale Druckluftanlagen, zentrale Sterilisationsanla-
gen, zentrale Destillieranlagen, zentrale Mess-, Steuer- und  Regelanlagen für Klima- und Kälteanlagen in Kran-
kenhäusern der Maximalversorgung. 

Nr. 3 Schwierigste Arbeiten sind z. B. 

a) selbständige und gestaltende Mitwirkung bei der Neukonstruktion und Entwicklung bisher nicht ge-
bräuchlicher Hilfsmittel und Körperersatzstücke oder deren Teile, 

b) Anfertigung 

- von schwierigen Kraftzugbandagen und Steuerungssystemen bei der Herstellung willkür- lich funk-
tionierender Prothesen, 

- von Bandagen und korrigierenden Apparaten zur Behandlung schwieriger Skoliosen, 

- von Hals- und Kopfstützen aus Kunststoffmaterial, 

- von Bandagen zur Rentension habitueller Gelenkluxationen und 

- von Bandagen für Darm- und Vaginalprolapse oder künstlichem After, 
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c) Anfertigung von Redressionskorsetts für hochgradige Verkrümmungen der Wirbelsäule, besonders 

schwierige Prothesenversorgungen, etwa bei Exartikulationen, Gelenkversteifungen und 
Gliedmaßenfehlstellung, 

d) Versorgung von Kindern mit angeborenen Fehlbildungen der Gliedmaßen (Dysmelien) mit Prothesen 
und Orthesen, 

e) Konstruktion und Anfertigung von aktiv beweglichen Kunstarmen und Kunsthänden mit hoch- entwi-
ckelten technischen Systemen. 

Nr. 4 Komplizierte medizinische Geräte im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B. 

a) elektrische Überwachungsanlagen auf Intensivstationen oder in Operationsräumen zur Messung von 
Temperatur, Blutdruck, Atmung - sog. elektronische Krankenschwestern -, 

b) komplizierte Elektrokardiografen, 

c) Gas-Chromatografen, 

d) Geräte zur Erstellung von Blutanalysen, 

e) Pulswellengeschwindigkeitsmesser, 

f) Schockgeräte und ähnliche Geräte. 

 

Nr. 5 Beschäftigte mit entsprechenden einschlägigen Arbeiten in Kurmittelhäusern (z. B. Inhalatorien, Moorbädern) ste-
hen den Badewärtern (Badegehilfen) in medizinischen Bädern gleich. 

 
3.4 entfällt 

 
3.5 Beschäftigte in Lehr-, Forschungs- und Materialprüfungseinrichtungen  

 

Entgeltgruppe 8 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf 
mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren, 

die besonders schwierige Instandsetzungsarbeiten an elektrisch und mechanisch komplizierten Funk- 
oder sonstigen Spezialgeräten ausführen, wobei sie Fehler durch eigene hochfrequenztechnische 
oder gleichschwierige Messungen selbst eingrenzen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2 des Abschnitts 1, 

die eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in Entwicklungs-, Forschungs- oder Materialprü-
fungsstätten haben und 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass sie überdurchschnittliche 
Kenntnisse der Werkstoffe und deren Verarbeitung besitzen und bei Entwicklungs- und Versuchsar-
beiten selbständig und gestaltend mitwirken. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2 des Abschnitts 1, 

die eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in Lehr- oder Forschungseinrichtungen für Garten-
bau, Landwirtschaft, Obst- und Weinbau haben und 

 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass sie überdurchschnittliche 
Kenntnisse auf dem betreffenden Gebiet besitzen und bei Versuchsarbeiten im Rahmen der gegebe-
nen Weisungen verantwortlich und selbständig mitwirken. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf 
mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren, 

die die für die Forschung, Lehre und Materialprüfung benötigten Apparaturen, Hilfsgeräte oder Prüf-
körper anfertigen, instand setzen oder bedienen und instand setzen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
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Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2 des Abschnitts 1, 

die die für die Forschungs-, Lehr- und Materialprüfung benötigten Apparaturen, Hilfsgeräte oder 
Prüfkörper anfertigen, instand setzen oder bedienen und instand setzen. 

 

Entgeltgruppe 5 

Versuchsgehilfen mit verwaltungseigener Prüfung in wasserbaulichen Versuchsanstalten. 

 

Entgeltgruppe 3 

Messhelfer ohne abgeschlossene Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf 
bei den Materialprüfungsanstalten. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Einschlägige  anerkannte  Ausbildungsberufe im  Sinne dieses  Tätigkeitsmerkmals sind  z.  B. Systemelektroni-
ker, Mechatroniker, Elektroniker. 

Nr. 2 Die  Berufserfahrung  kann  auch  in  Entwicklungs-,  Forschungs-  und  Materialprüfungsstätten und -
einrichtungen außerhalb des öffentlichen Dienstes erworben sein. 

 
3.6 entfällt 

 
3.7 entfällt 

 
3.8 entfällt 

 
3.9 entfällt 

 
3.10 entfällt 

 
3.11 entfällt 

 
3.12 entfällt 

 
3.13 entfällt 

 
3.14 entfällt 

 
3.15 entfällt 

 
3.16 entfällt 

 
Anhang zu Teil III der Entgeltordnung Richtlinien für verwaltungseigene Prüfungen 

Bis zu einer Neuregelung findet die Anlage 2 des Tarifvertrages über das Lohngruppenverzeichnis der Länder 
zum MTArb entsprechende Anwendung. 
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Teil IV Beschäftigte im Pflegedienst 

 
Vorbemerkungen zu Teil IV der Entgeltordnung 

 
1. (1) Die Bezeichnung „Gesundheits- und Krankenpflegerin“ umfasst auch die Bezeichnung „Gesund-

heits- und Kinderkrankenpflegerin“. 

(2) Die Bezeichnung „Gesundheits- und Krankenpflegehelferin“ umfasst auch vergleichbare landes-
rechtlich geregelte Ausbildungen in der Gesundheits- und Krankenpflegehilfe. 

2. Die Bezeichnungen „Hebamme“ bzw. Lehrhebamme“ umfassen auch die männlichen Bezeichnungen 

„Entbindungspfleger“ bzw. „Lehrentbindungspfleger“. 

3. (1) Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die Tätigkeiten von Gesundheits- und Kinderkranken-
pflege- rinnen bzw. Altenpflegerinnen ausüben, sind als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin-
nen bzw. Altenpflegerinnen eingruppiert. 

(2) Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, die Tätigkeiten von Gesundheits- und Kranken-
pflege- rinnen bzw. Altenpflegerinnen ausüben, sind als Gesundheits- und Krankenpflegerinnen bzw. 
Altenpflegerinnen eingruppiert. 

(3) Altenpflegerinnen, die Tätigkeiten von Gesundheits- und Krankenpflegerinnen ausüben, sind als 
Gesundheits- und Krankenpflegerinnen eingruppiert. 

4. Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung gilt mit folgenden Maßgaben: 

a) Personen, die zu einem Teil ihrer Arbeitszeit unterstellt oder zu einem Teil ihrer Arbeits-
zeit in einem Bereich beschäftigt sind, zählen entsprechend dem Verhältnis dieses Anteils 
zur regel- mäßigen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten. 

b) 
1
Schülerinnen in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkranken-

pflege, Gesundheits- und Krankenpflegehilfe und Entbindungspflege sowie Personen, die 

sich in einer Ausbildung in der Altenpflege befinden, bleiben außer Betracht. 
2
Für die Be-

rücksichtigung von 
Stellen, auf die Schülerinnen angerechnet werden, gilt Satz 3 der Nr. 6 der Vorbemerkungen 
zu allen Teilen der Entgeltordnung. 

5. entfällt - § 8a ETV-UK MD enthält entsprechende Regelung 

 
1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen sowie 

Pflegehelferinnen 

 
1.1 Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen  

 

Vorbemerkungen 

 

1. 
1
Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen sind Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die 

die Gesamtverantwortung für den Pflegedienst des Krankenhauses bzw. des zugeteilten Pflegeberei-
ches haben. 

2
Dies setzt voraus, dass ihnen gegenüber keine weitere Leitende Gesundheits- und 

Kranken-pflegerin und keine Leitende Hebamme hinsichtlich des Pflegedienstes weisungsbefugt sind. 

2. (1) 
1

Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die durch ausdrückliche schriftliche Anordnung 
zu Mitgliedern der Krankenhausbetriebsleitung bestellt worden sind, erhalten für die Dauer dieser 
Tätigkeit eine Zulage 

 

in Entgeltgruppe 
gemäß Anlage B Ab-

schnitt IV 

KR 12a Nr. 2 

KR 11b Nr. 3 

KR 11a Nr. 4 

KR 10a Nr. 5 

KR 9d Nr. 6 

KR 9c Nr. 7 

 
2

Die Zulage verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragspartei-
en für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Mindestbeträge 
und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt. 

(2) 
1
Die Zulage wird nur für die Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt 

oder Entgeltfortzahlung nach § 21 MTV-UK MD haben. 
2
Sie ist bei der Bemessung des Sterbegel-

des zu berücksichtigen. 
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Entgeltgruppe KR 12a 

Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen in Krankenhäusern bzw. Pflegebereichen, 

in denen mindestens 900 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

Entgeltgruppe KR 11b 

1. Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen in Krankenhäusern bzw. Pflegebereichen, 

in denen mindestens 600 Pflegepersonen beschäftigt sind. (keine Stufen 1, 2, 3 und 6) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen bestellt sind, 

in Krankenhäusern bzw. Pflegebereichen, 

in denen mindestens 900 Pflegepersonen beschäftigt sind. (keine Stufen 1, 2, 3 und 6) 

 
Entgeltgruppe KR 11a 

1. Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen in Krankenhäusern bzw. Pflegebereichen, 

in denen mindestens 300 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen bestellt sind, 

in Krankenhäusern bzw. Pflegebereichen, 

in denen mindestens 600 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

Entgeltgruppe KR 10a 

1. Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen in Krankenhäusern bzw. Pflegebereichen, 

in denen mindestens 150 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen bestellt sind, 

in Krankenhäusern bzw. Pflegebereichen, 

in denen mindestens 300 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

Entgeltgruppe KR 9d 

1. Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen in Krankenhäusern bzw. Pflegebereichen, 

in denen mindestens 75 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen bestellt sind, 

 

in Krankenhäusern bzw. Pflegebereichen, 

in denen mindestens 150 Pflegepersonen beschäftigt sind. 
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(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

Entgeltgruppe KR 9c 

1. Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen bestellt sind, 

in Krankenhäusern bzw. Pflegebereichen, 

in denen mindestens 75 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

Entgeltgruppe KR 9b 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen bestellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

1.2 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen als Stations- oder Gruppenleiterinnen  

 Vorbemerkungen 

1. 
1
Die Tätigkeitsmerkmale, die auf das Gruppenpflegesystem abgestellt sind, gelten nur in den Kran-

kenhäusern, in denen der Krankenhausträger das Gruppenpflegesystem eingeführt hat. 
2
Unter 

Gruppenleiterinnen sind die Pflegepersonen zu verstehen, die dem Pflegedienst einer Gruppe vor-

stehen. 
3
Es handelt sich um das sachliche Vorstehen. 

2. Wenn in den Funktionsbereichen außer Pflegepersonen auch sonstige Beschäftigte unterstellt sind, 
werden sie bei der Zahl der unterstellten Pflegekräfte berücksichtigt. 

 

Entgeltgruppe KR 11a 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mehrere Stationen, Pflegegruppen oder abgegrenzte Funkti-
onsbereiche 

mit insgesamt mindestens 192 Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

Entgeltgruppe KR 10a 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mehrere Stationen, Pflegegruppen oder abgegrenzte Funkti-
onsbereiche 

mit insgesamt mindestens 96 Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

Entgeltgruppe KR 9d 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mehrere Stationen, Pflegegruppen oder abgegrenzte Funkti-
onsbereiche 

mit insgesamt mindestens 48 Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 
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(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

Entgeltgruppe KR 9c 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mehrere Stationen, Pflegegruppen oder abgegrenzte Funkti-
onsbereiche 

 

mit insgesamt mindestens 24 Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

als Stationsleiterinnen oder Gruppenleiterinnen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zwölf Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6)  

(Hierzu Protokollerklärung) 

 
Entgeltgruppe KR 9b 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mehrere Stationen, Pflegegruppen oder abgegrenzte Funkti-
onsbereiche 

mit insgesamt mindestens zwölf Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

als Stationsleiterinnen oder Gruppenleiterinnen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens fünf Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6)  

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

3. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Stationsleiterinnen oder Gruppen-
leiterinnen bestellt sind, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zwölf Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6)  

(Hierzu Protokollerklärung) 

 
Entgeltgruppe KR 8a 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als Stationsleiterinnen oder Gruppenleiterinnen bestellt sind. (kei-
ne Stufe 1) 

 
(Hierzu Protokollerklärung) 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Stationsleiterinnen oder Gruppen-
leiterinnen bestellt sind, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens fünf Pflegepersonen ständig unterstellt sind. (kei-
ne Stufe 1) 

 

(Hierzu Protokollerklärung)  
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Protokollerklärung: 

1
Unter Stationsleiterinnen sind Pflegepersonen zu verstehen, die dem Pflegedienst auf der Station vorstehen. 

2
Es 

handelt sich um das sachliche Vorstehen. 
3
In psychiatrischen Krankenhäusern entspricht im Allgemeinen eine Ab-

teilung der Station in allgemeinen Krankenhäusern. 

 

1.3 Lehrkräfte für Gesundheits- und Krankenpflege  

 

Entgeltgruppe KR 11a 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in 
der Gesundheits- und Krankenpflege, 

die als Leitende Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Krankenpflegehilfe mit durch-
schnittlich mindestens 160 Lehrgangsteilnehmern tätig sind. 

 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6)  

 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 
Entgeltgruppe KR 10a 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in 
der Gesundheits- und Krankenpflege, 

die als Leitende Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Krankenpflegehilfe mit durch-
schnittlich mindestens 80 Lehrgangsteilnehmern tätig sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6)  

 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 
2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in 
der Gesundheits- und Krankenpflege, 

die als Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Krankenpflegehilfe mit durchschnittlich 
mindestens 160 Lehrgangsteilnehmern tätig und 

durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitenden Lehrkräften bestellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6)  

(Hierzu Protokollerklärung) 

 
Entgeltgruppe KR 9d 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in 
der Gesundheits- und Krankenpflege, 

die als Lehrkräfte an Fortbildungsstätten für Leitende Gesundheits- und Krankenpfleger, Lehrkräfte 
in der Gesundheits- und Krankenpflege und Stationspfleger tätig sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in 
der Gesundheits- und Krankenpflege, 

die als Leitende Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Krankenpflegehilfe mit durch-
schnittlich mindestens 40 Lehrgangsteilnehmern tätig sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6)  

 

(Hierzu Protokollerklärung) 
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3. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in 
der Gesundheits- und Krankenpflege, 

die als Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Krankenpflegehilfe mit durchschnittlich 
mindestens 80 Lehrgangsteilnehmern tätig und durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter 
von Leitenden Lehrkräften bestellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

Entgeltgruppe KR 9c 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in 
der Gesundheits- und Krankenpflege, 

die als Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Krankenpflegehilfe tätig sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in 
der Gesundheits- und Krankenpflege, 

die als Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Krankenpflegehilfe mit durchschnittlich 
mindestens 40 Lehrgangsteilnehmern tätig und 

durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitenden Lehrkräften bestellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

Entgeltgruppe KR 9b 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

die als Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Krankenpflegehilfe tätigsind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6)  

 

Protokollerklärung: 

Leitende Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Krankenpflegehilfe sind Lehrkräfte an Kranken-
pflegeschulen oder Schulen für Krankenpflegehilfe, die eine Krankenpflegeschule oder  Schule für Krankenpfle-
gehilfe allein oder gemeinsam mit einer Ärztin/einem Arzt oder einer Leitenden Gesundheits- und Krankenpflege-
rin leiten. 

 

1.4 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die dem Operations- oder Anästhesiedienst, Dialyse-
einheiten, Einheiten für Intensivmedizin, Intermediate Care Stationen (IMC) und Zentrale Not-
aufnahme (ZNA), Milchküchen oder Frauenmilchsammelstellen vorstehen 

 
Entgeltgruppe KR 10a 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

a) die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst vorstehen und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 40 Pflegepersonen ständig unterstellt 
sind oder 

b) die einer Einheit für Intensivmedizin, Intermediate Care Stationen (IMC) und Zentrale Not-
aufnahme (ZNA) vorstehen und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 48 Pflegepersonen ständig unterstellt 
sind. (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren in Stufe 4, keine 
Stufe 6)  

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe mit erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung für den Operations-
dienst, den Anästhesiedienst oder in der Intensivpflege/-medizin erhalten ab der Stufe 4 eine monatli-
che Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B Abschnitt I Nummer 9.) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
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Entgeltgruppe KR 9d 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

a) die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst vorstehen und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 20 Pflegepersonen ständig unterstellt 
sind oder 

b) die einer Einheit für Intensivmedizin, Intermediate Care Stationen (IMC) und Zentrale Not-
aufnahme (ZNA) vorstehen und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 24 Pflegepersonen ständig unterstellt 
sind. (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine 
Stufe 6)  

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe mit erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung für den Operations-
dienst, den Anästhesiedienst oder in der Intensivpflege/-medizin erhalten ab der Stufe 4 eine monatli-
che Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B Abschnitt I Nummer 9.) 

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Gesundheits- und Krankenpflege-
rinnen bestellt sind, 

a) die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst vorstehen und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 40 Pflegepersonen ständig unterstellt 
sind, oder 

b) die einer Einheit für Intensivmedizin, Intermediate Care Stationen (IMC) und Zentrale Not-
aufnahme (ZNA) vorstehen und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 48 Pflegepersonen ständig unterstellt 
sind. (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine 
Stufe 6)  

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe mit erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung für den Operations-
dienst, den Anästhesiedienst oder in der Intensivpflege/-medizin erhalten ab der Stufe 4 eine monatli-
che Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B Abschnitt I Nummer 9.) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
 

Entgeltgruppe KR 9c 

4. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

a) die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst vorstehen und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zehn Pflegepersonen ständig unterstellt 
sind oder 

b) die einer Einheit für Intensivmedizin, Intermediate Care Stationen (IMC) und Zentrale Not-
aufnahme (ZNA) vorstehen und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zwölf Pflegepersonen ständig unterstellt 
sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6)  

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe mit erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung für den Operations-
dienst, den Anästhesiedienst oder in der Intensivpflege/-medizin erhalten ab der Stufe 4 eine monatli-
che Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B Abschnitt I Nummer 9.) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die einer Dialyseeinheit vorstehen und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 48 Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

3. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Gesundheits- und Krankenpflege-
rinnen bestellt sind, 

a) die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst vorstehen und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 20 Pflegepersonen ständig unterstellt 
sind, oder 
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b) die einer Einheit für Intensivmedizin, Intermediate Care Stationen (IMC) und Zentrale Not-
aufnahme (ZNA) vorstehen und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 24 Pflegepersonen ständig unterstellt sind. (keine 
Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)  

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe mit erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung für den Operations-
dienst, den Anästhesiedienst oder in der Intensivpflege/-medizin erhalten ab der Stufe 4 eine monatli-
che Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B Abschnitt I Nummer 9.) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
 

Entgeltgruppe KR 9b 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

a) die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst vorstehen und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens vier Pflegepersonen ständig unterstellt 
sind oder 

b) die in der Intensivpflege/-medizin einer Einheit für Intensivmedizin, Intermediate Care Stati-
onen (IMC) und Zentrale Notaufnahme (ZNA) vorstehen. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6)  

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe mit erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung für den Operations-
dienst, den Anästhesiedienst oder in der Intensivpflege/-medizin erhalten ab der Stufe 4 eine monatli-
che Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B Abschnitt I Nummer 9.) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die einer Dialyseeinheit vorstehen und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 24 Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

3. entfällt 

4. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Gesundheits- und Krankenpflege-
rinnen bestellt sind, 

a) die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst vorstehen und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zehn Pflegepersonen ständig unterstellt 
sind, oder 

b) die einer Einheit für Intensivmedizin, Intermediate Care Stationen (IMC) und Zentrale Not-
aufnahme (ZNA) vorstehen und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zwölf Pflegepersonen ständig unterstellt 
sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6)  

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe mit erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung für den Operations-
dienst, den Anästhesiedienst oder in der Intensivpflege/-medizin erhalten ab der Stufe 4 eine monatli-
che Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage B Abschnitt I Nummer 9.) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
 

Entgeltgruppe KR 9a 

entfällt 

 

Entgeltgruppe KR 8a 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die einer Dialyseeinheit vorstehen und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zwölf Pflegepersonen ständig unterstellt sind. (kei-
ne Stufe 1) 
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Entgeltgruppe KR 7a 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

die in Kinderkrankenhäusern oder Kinderfachabteilungen der Milchküche oder der Frauenmilchsam-
melstelle vorstehen. 

(keine Stufe 1) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

2. entfällt 

3. entfällt  

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 
1
Einheiten für Intensivmedizin sind Stationen für Intensivbehandlung und Intensivüberwachung. 

2
Dazu gehören 

auch Wachstationen, die für Intensivbehandlung und Intensivüberwachung eingerichtet sind, sowie Intermediate 
Care Stationen (IMC) und Zentrale Notaufnahme (ZNA). 

Nr. 2 Dieses Tätigkeitsmerkmal setzt nicht voraus, dass den vorstehenden Gesundheits- und Krankenpflege- rinnen 
weitere Personen unterstellt sind. 

 

1.5 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, denen Beschäftigte unterstellt sind  

 

Entgeltgruppe KR 9b 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen in Blutzentralen, 
denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 20 Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6)  

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

in Polikliniken (Ambulanzbereichen) oder Ambulanzen/Nothilfen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 20 Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

3. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 30 im Krankentransportdienst tätige Pflegeperso-
nen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

Entgeltgruppe KR 9a 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

die die Herz-Lungen-Maschine vorbereiten und während der Operation zur Bedienung der Maschine 
herangezogen werden, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens vier Beschäftigte ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen in Blutzentralen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens vier Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6)  

(Hierzu Protokollerklärung) 

die in besonderen Behandlungs- und Untersuchungsräumen in mindestens zwei Teilgebieten der En-
doskopie tätig sind, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens vier Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 
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3. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

in Polikliniken (Ambulanzbereichen) oder Ambulanzen/Nothilfen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens sechs Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

4. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die Gipsverbände in Gipsräumen anlegen, 
denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens fünf Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

5. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zehn im Krankentransportdienst tätige Pflegeper-
sonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

Entgeltgruppe KR 7a 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens fünf im Krankentransportdienst tätige Pflegeper-
sonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufe 1)  

 

Protokollerklärung: 

Als Blutzentralen gelten Einrichtungen, in denen Blut abgenommen, konserviert und verteilt wird. 

 

 
1.6 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen und 

Pflegehelferinnen 

 
Entgeltgruppe KR 9a 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

mit erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung für den Operationsdienst bzw. für den 
Anästhesiedienst, 

die im Operationsdienst als Operationskrankenpflegerinnen oder als Anästhesiekrankenpflegerinnen 
tätig sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten ab der Stufe 4 eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage B Abschnitt I Nummer 9.) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

a) mit erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung in der Intensivpflege/-medizin in Einheiten für 
Intensivmedizin, Intermediate Care Stationen (IMC) und Zentrale Notaufnahme (ZNA), 

b) mit erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung in der Psychiatrie oder 

c) mit erfolgreich abgeschlossener sozial-psychiatrischer Zusatzausbildung mit entsprechender 
 Tätigkeit. 

d) mit erfolgreich abgeschlossener Fortbildung in der Krankenhaushygiene, die stationsüber-
greifend und verantwortlich eingesetzt sind 

 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten ab der Stufe 4 eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage B Abschnitt I Nummer 9.) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und  3) 
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Entgeltgruppe KR 8a 

 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

a) die im Operationsdienst als Operationskrankenpfleger oder als Anästhesiekrankenpfleger 
tätig sind, 

b) die in der großen Chirurgie für die fachgerechte Lagerung verantwortlich sind, 

c) die die Herz-Lungen-Maschine vorbereiten und während der Operation zur Bedienung der 
Maschine herangezogen werden, 

d) die in Einheiten für Intensivmedizin, Intermediate Care Stationen (IMC) und Zentrale Notauf-
nahme (ZNA) tätig sind oder 

e) die dem Arzt in erheblichem Umfang bei Herzkatheterisierungen, Dilatationen oder Angio-
grafien unmittelbar assistieren. 

(keine Stufe 1) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

2. Anästhesietechnische Assistenten und Operationstechnische Assistenten mit entsprechender Tätig-
keit (keine Stufe 1) 

3. Notfallsanitäter die in Einheiten für Intensivmedizin, Intermediate Care Stationen (IMC) und Zentrale 
Notaufnahme (ZNA) tätig sind (keine Stufe 1) 

 
Entgeltgruppe KR 7a 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen mit entsprechender Tätigkeit 

a) in Blutzentralen, 

b) in Polikliniken (Ambulanzbereichen) oder Ambulanzen/Nothilfen oder 

c) in besonderen Behandlungs- und Untersuchungsräumen in mindestens zwei Teilgebieten 
der Endoskopie. 

(keine Stufe 1) 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

a) die in Dialyseeinheiten Kranke pflegen sowie die Geräte bedienen und überwachen, 

b) die im EEG-Dienst tätig sind oder 

c) die Gipsverbände in Gipsräumen anlegen. (keine Stufe 1) 

 

3. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

a) die Pflegeaufgaben an Patienten von psychiatrischen oder neurologischen Krankenhäusern, 
die nicht in diesen Krankenhäusern untergebracht sind, erfüllen oder 

b) die in psychiatrischen oder neurologischen Krankenhäusern psychisch kranke Patienten bei 
der Arbeitstherapie betreuen. 

(keine Stufe 1) 

4. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen mit entsprechender Tätigkeit. (keine Stufe 1, Stufe 3 nach 3 
Jahren in Stufe 2) 

 
Entgeltgruppe KR 4a 

1. Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit 

a) im Anästhesiedienst, 

b) in Dialyseeinheiten, 

c) in mindestens zwei Teilgebieten der Endoskopie, 

d) in Gipsräumen, 

e) in Einheiten für Intensivmedizin, Intermediate Care Stationen (IMC) und Zentrale Notauf-
nahme /ZNA), 

f) an der Herz-Lungen-Maschine, 

g) im Operationsdienst oder 

h) in Polikliniken (Ambulanzbereichen) oder Ambulanzen/Nothilfen. (keine Stufe 1) 
 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

2. Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit. 
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Entgeltgruppe KR 3a 

Pflegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit. 
 

 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1  Die Weiterbildung setzt voraus, dass mindestens 720 Stunden zu mindestens je 45 Unterrichtsminuten theo-
retischer und praktischer Unterricht bei Vollzeitausbildung innerhalb eines Jahres und bei berufsbegleitender Aus-
bildung innerhalb von zwei Jahren vermittelt werden. 

Nr. 2 Eine Zusatzausbildung im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals liegt nur dann vor, wenn sie durch einen mindes-
tens einjährigen Lehrgang oder in mindestens zwei Jahren berufsbegleitend vermittelt wird. 

Nr. 3 
1

Einheiten für Intensivmedizin sind Stationen für Intensivbehandlung und Intensivüberwachung. 
2

Dazu gehören 
auch Wachstationen, die für Intensivbehandlung und Intensivüberwachung eingerichtet sind, sowie Intermediate 
Care Stationen (IMC) und Zentrale Notaufnahme (ZNA). 

 

1.7 entfällt 

1.8 entfällt 

1.9 Beschäftigte im zentralen Sterilisationsdienst  

Entgeltgruppe KR 9b 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen und 
denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 36 Beschäftigte ständig unterstellt sind. 

(keine Stufe 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe KR 9a 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen und 
denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens acht Beschäftigte ständig unterstellt sind. 

(keine Stufe 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe KR 8a 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen von Gesundheits- und Krankenpflegerinnen bestellt sind, die dem zentralen Sterilisationsdienst 
vorstehen. 

(keine Stufe 1) 

 

Entgeltgruppe KR 4a 

Beschäftigte im zentralen Sterilisationsdienst mit erfolgreich abgeschlossenem Fachkundelehr-
gang 2 (Sterilisationsassistent 2). 

 

Entgeltgruppe KR 3a 

Beschäftigte im zentralen Sterilisationsdienst mit erfolgreich abgeschlossenem Fachkundelehr-
gang 1 (Sterilisationsassistent 1). 

 

Protokollerklärung zur Entgeltgruppe KR 3a 

Beschäftigte in der zentralen Sterilisation sollen innerhalb von 6 Monaten nach Beschäftigungsaufnahme den 
Fachkundelehrgang 1 absolvieren. Die Eingruppierung dieser Beschäftigten erfolgt bis dahin in die KR 3a. 

 

2. Hebammen 

 
2.1 Leitende Hebammen Vorbemerkungen 

1. 
1
Leitende Hebammen sind Hebammen, die die Gesamtverantwortung für den Pflegedienst des 

Krankenhauses bzw. des zugeteilten Pflegebereiches haben. 
2
Dies setzt voraus, dass ihnen gegen-

über keine weitere Leitende Hebamme und keine Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerin hin-
sichtlich des Pflegedienstes weisungsbefugt ist. 

2. (1) Leitende Hebammen, die durch ausdrückliche schriftliche Anordnung zu Mitgliedern der Kran-
kenhausbetriebsleitung bestellt worden sind, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage 
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in Entgeltgruppe 
gemäß Anlage B  

Abschnitt IV 

KR 10a Nr. 5 

KR 9d Nr. 6 

KR 9c Nr. 7 

(2) 
1
Die Zulage wird nur für die Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt 

oder Entgeltfortzahlung nach § 21 MTV-UK MD haben. 
2
Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes 

zu berücksichtigen. 
3
Die Zulage verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den 

Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, 
Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt. 

 

Entgeltgruppe KR 10a 

Leitende Hebammen 

in Frauenkliniken mit Hebammenschule, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 150 Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

Entgeltgruppe KR 9d 

1. Leitende Hebammen 

in Frauenkliniken mit Hebammenschule, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 75 Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

2. Hebammen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden Hebammen in Frauen-
kliniken mit Hebammenschule bestellt  sind, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 150 Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

Entgeltgruppe KR 9c 

1. Leitende Hebammen 

in Frauenkliniken mit Hebammenschule. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

2. Hebammen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden Hebammen in Frauen-
kliniken mit Hebammenschule bestellt sind, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 75 Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

Entgeltgruppe KR 9b 

Hebammen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden Hebammen in Frauen-
kliniken mit Hebammenschule bestellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

  



85  
 

2.2 Lehrkräfte für Hebammen 

 

Entgeltgruppe KR 9d 

Hebammen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Lehrhebam-
men, die als Erste Lehrhebamme an Hebammenschulen 

mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteilnehmern tätig sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 
 

Entgeltgruppe KR 9c 

1. Hebammen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Lehrhebam-
men, die als Lehrhebammen an Hebammenschulen tätig sind. 

 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6)  
 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
 

2. Hebammen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Lehrhebam-
men, die als Lehrkräfte an Hebammenschulen mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteilneh-
mern tätig und durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Ersten Lehrhebam-
men bestellt sind.  

 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 
 

Entgeltgruppe KR 9b 

Hebammen, 

die als Lehrhebammen an Hebammenschulen tätig sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6)  

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 (1) Die Fachausbildung setzt voraus, dass mindestens 900 Stunden zu mindestens je 45 Unterrichtsminuten the-
oretischer Unterricht innerhalb von 18 Monaten vermittelt werden. 

(2) Eine einjährige Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in der Gesundheits- und Krankenpflege gilt als ein-
jährige Fachausbildung an Schulen für Lehrhebammen. 

Nr. 2 Erste Lehrhebammen sind Lehrhebammen, die eine Hebammenschule allein oder gemeinsam mit einer Ärz-
tin/einem Arzt leiten (§ 6 Absatz 2 Nr. 1 des Hebammengesetzes). 

 

2.3 Hebammen  

Entgeltgruppe KR 9c 

Hebammen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zehn Hebammen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

Entgeltgruppe KR 9b 

Hebammen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens fünf Hebammen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 
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Entgeltgruppe KR 7a 

1. Hebammen, 

die durch ausdrückliche Anordnung zur Vorsteherin des Kreißsaals bestellt sind. (keine Stufe 1, Stufe 
3 nach 1 Jahr in Stufe 2) 

 

2. Hebammen mit entsprechender Tätigkeit. 
 

(keine Stufe 1, Stufe 3 nach 3 Jahren in Stufe 2) 
 

3. Altenpflegerinnen und Altenpflegehelferinnen 

 
3.1 Leitende Altenpflegerinnen  

 

Vorbemerkung 

1
Leitende Altenpflegerinnen sind Altenpflegerinnen, die die Gesamtverantwortung für den Pflege-

dienst der Einrichtung haben. 
2
Dies setzt voraus, dass ihnen gegenüber keine weitere Leitende Al-

tenpflegerin und keine Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerin weisungsbefugt sind. 

 

Entgeltgruppe KR 10a 

Leitende Altenpflegerinnen in Einrichtungen, 

in denen mindestens 150 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

Entgeltgruppe KR 9d 

1. Leitende Altenpflegerinnen in Einrichtungen, 

in denen mindestens 75 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

2. Altenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden Altenpflegerinnen be-
stellt sind, 

in Einrichtungen, 

in denen mindestens 150 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

Entgeltgruppe KR 9c 

1. Leitende Altenpflegerinnen. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

2. Altenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden Altenpflegerinnen be-
stellt sind, 

in Einrichtungen, 

in denen mindestens 75 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

Entgeltgruppe KR 9b 

Altenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden Altenpflegerinnen be-
stellt sind. 

keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 
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3.2 Lehrkräfte für Altenpflege  

 

Entgeltgruppe KR 10a 

Altenpflegerinnen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in 
der Altenpflege, 

die als Leitende Lehrkräfte an Schulen für Altenpflege 

mit durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteilnehmern tätig sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe KR 9d 

1. Altenpflegerinnen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in 
der Altenpflege, 

die als Leitende Lehrkräfte an Schulen für Altenpflege 

mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteilnehmern tätig sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

2. Altenpflegerinnen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in 
der Altenpflege, 

die als Lehrkräfte an Schulen für Altenpflege 

mit durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteilnehmern tätig und 

durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden Lehrkräften bestellt sind.  

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6)  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 
Entgeltgruppe KR 9c 

1. Altenpflegerinnen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in 
der Altenpflege, 

die als Lehrkräfte an Schulen für Altenpflege tätig sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6)  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Altenpflegerinnen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in 
der Altenpflege, 

die als Lehrkräfte an Schulen für Altenpflege 

mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteilnehmern tätig und 

durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden Lehrkräften bestellt sind.  

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6)  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
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Entgeltgruppe KR 9b 

Altenpflegerinnen, 

die als Lehrkräfte an Schulen für Altenpflege tätig sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6)  

 

Protokollerklärungen: 
Nr. 1 (1) Die Fachausbildung setzt voraus, dass  mindestens 900 Stunden zu mindestens je 45 Unterrichtsminuten 

theoretischer Unterricht innerhalb von 18 Monaten vermittelt werden. 

(2) Eine einjährige Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in der Gesundheits- und Krankenpflege gilt als ein-
jährige Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in der Altenpflege. 

Nr. 2 Leitende Lehrkräfte in der Altenpflege sind Lehrkräfte in der Altenpflege, die eine Schule für Altenpflege allein 
oder als Mitglied der Schulleitung leiten. 

 

3.3 Altenpflegerinnen als Stationspflegerinnen 

 
Vorbemerkung 

1
Unter Stationspflegerinnen sind Pflegepersonen zu verstehen, die dem Pflegedienst auf der Stati-

on/Abteilung vorstehen. 
2
Es handelt sich um das sachliche Vorstehen. 

 

Entgeltgruppe KR 9c 

Altenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als Stationspflegerinnen bestellt   sind und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zwölf Pflegepersonen ständig unterstellt sind. (kei-
ne Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

Entgeltgruppe KR 9b 

1. Altenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als Stationspflegerinnen bestellt sind, und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens fünf Pflegepersonen ständig unterstellt sind.  

 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

2. Altenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Stationspflegerinnen bestellt sind, 
denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zwölf Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 

 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6) 

 

Entgeltgruppe KR 8a 

Altenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Stationspflegerinnen bestellt sind, 
denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens fünf Pflegepersonen ständig unterstellt sind. (keine 
Stufe 1) 

 
Entgeltgruppe KR 7a 

Altenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als Stationspflegerinnen bestelltsind. (keine Stufe 1, Stufe 3 nach 
1 Jahr in Stufe 2) 

 

3.4 Altenpflegerinnen und Altenpflegehelferinnen 

 
Entgeltgruppe KR 7a 

Altenpflegerinnen mit entsprechender Tätigkeit. (keine Stufe 1, Stufe 3 nach 3 Jahren in Stufe 2) 
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Entgeltgruppe KR 4a 

Altenpflegehelferinnen mit mindestens einjähriger Ausbildung und Abschlussprüfung mit entspre-
chender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe KR 3a 

Altenpflegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit. 

 
3.5 entfällt 

 
 


